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1998 -
Aufbruch oder Existenzbedrohung?

tzb 12/97

Zugegeben, das 2. Gesetz zur Neuord
nung von Selbstverwaltung und Eigen
verantwortung in der Gesetzlichen
Krankenversicherung (und nichts an
deres beinhaltet dieses neue Gesetz)
ist nach Meinung mancher Kollegin
nen und Kollegen nicht geeignet, in
große Euphorie auszubrechen. Im Ge
genteil, die Kreisstellenversammlun
gen der letzten Wochen und Monate
lassen erkennen, daß in einigen Zahn
arztpraxen ziemlich pessimistisch über
die Zukunft des Berufsstandes nachge
dacht wird, ja, man kann sogar sagen:
ängstlich. Angst ist ein sehr schlechter
Ratgeber und resultiert eigentlich im
mer aus Unwissenheit. Seit Monaten
reden wir vom 2. NOG. Es wird als
existentielle Bedrohung unserer Pra
xen gesehen, die wir erst vor sechs
oder sieben Jahren mit für unser da
maliges Vorstellungsvermögen giganti
schen Krediten aufgebaut haben.

Liebe Kolleginnnen und Kollegen, las
sen Sie uns auf diese Jahre des Auf
bruchs zurückschauen. Es gab damals
keine andere Alternative als aus einem
sich im Koma befindlichen, staatlich
doktrinierten Gesundheitswesen in die
freie Niederlassung mit all den Schul
den für eine Existenzneugründung zu
gehen. Wir haben diesen Weg gewählt.
Während die Krankenkassen ihre kon
zernähnlichen Machtstrukturen nach
Ostdeutschland ausdehnten und

schon kurz nach der Wiedervereini
gung die in Ostdeutschland angestell
ten Mitarbeiter mit fast Westniveau
entlohnten, lagen unsere Honorare bei
50 Prozent! Anscheinend haben wir
vergessen, daß wir trotzdem diesen
Weg wählten, um unseren Patienten
unsere beruf liche Glaubwürdigkeit ei
ner von uns immer gewünschten
hightechZahnmedizin angedeihen zu
lassen, zu der wir - dank unserer uni
versitären Ausbildung und unserer
akademischen Lehrer - sofort und oh
ne große Probleme in der Lage waren.
Sehr schnell lernten wir, daß die ge
priesene demokratische Freiheit im
wiedervereinigten Deutschland zwar
verfassungsmäßig garantiert ist, aber
durch Paragraphen, exzessive Büro
kratie und Verwaltung eingeengt ist.
Freiheit ist die eine Sache, inkompe
tente Gängelei seitens der gesetzlichen
Krankenkassen aber die andere. Ist
diese nicht jeden Tag ein widerlicher
Eingriff in unsere PatientZahn
arztBeziehung? Ist unser Berufsstand
nicht zur Genüge in der Öffentlichkeit
von dieser Seite diffamiert worden? Es
ist eine alte Weisheit: Wer herrschen
will, tut dies am besten durch die Ver
breitung von Angst, solange er selber
dabei anonym bleiben kann.
Jetzt hat die Zahnärzteschaft einen
Sieg errungen. Das zahnärztliche Re
formkonzept ist einen großen Schritt

vorangekommen. Die Kostenerstat
tung ist in wichtigen Bereichen einge
führt. Sowohl der Patient in seinem
frei entschiedenen Therapiebegehren
als auch der Zahnarzt in seiner
ethischen und moralischen Therapie
verpf lichtung können ohne inkompe
tente verwaltungstechnische Fremd
eingriffe handeln.
In beeindruckender Weise haben die
Kollegen der Kieferorthopädie ihre
„Hausaufgaben“ bereits erledigt. Zu
sätzlich zum abrupten Wegfall der
KZVAbrechnung hatten diese die
Konsequenzen aus der rückwirkenden
Punktwertfestlegung durch das
AOKSchiedsamt zu verkraften. Für
die Zahnersatz abrechnenden Praxen
gilt es jetzt, die gleiche Geschlossen
heit und Leistungsbereitschaft zu zei
gen. Dann bekommt die prothetische
Zahnheilkunde und (wenn Patient und
Zahnarzt es wollen) auch die gesamte
Zahnheilkunde eine völlig neue Qua
lität: Weg von der dentalen Uniform,
hin zu der Versorgung, die nach Abwä
gen aller Vor und Nachteile für den
Patienten die für ihn beste individuelle
Lösung darstellt.
Was ändert sich für uns mit dem NOG
außerdem? Wir müssen nur mit der
GOZ besser umgehen und mit unse
ren Patienten reden. Wir müssen von
der oft „stummen“ Schleiferei zur
sprechenden Zahnmedizin übergehen.



Das bedeutet, daß wir dem Patienten
die Therapie differenzierter erklären
müssen, die Rechnung aber auch! Wir
sind dazu verpf lichtet, ihm neue wis
senschaftlich erwiesene Behandlungs
wege zu eröffnen und nicht irgend
welche nebulösen honorarträchtigen
Pseudoheilungen anzupreisen. Oft
wird vergessen, daß die passendste
Therapie nicht einer Rechentafel zu
entnehmen ist, sondern der intellektu
ellen Leistung eines Spezialisten ent
springt. Diese Leistung als Teil einer
prothetischen Arbeit ist nach Geset
zeswillen nicht gesondert berech
nungsfähig, wäre angeblich in der Ver
gütung der Gesamtarbeit aber schon
enthalten. Doch wo bleibt der Lohn
für die Planung, wenn keine protheti
sche Arbeit abgerechnet wird? Hier,
und sicherlich nicht nur zu dieser Fra
ge, gehen die Antworten von Politik,
Krankenkassen und Berufsstand weit
auseinander. Man will uns den gerech
ten Lohn für diese Arbeit immer strei
tig machen.

Vor der Behandlung aber steht die
Frage nach der Prophylaxe. Es ist eine
Milchmädchenrechnung, wenn man
seit dem 1. Juli 1997 mit dem 2. NOG
dem Patienten über 18 Jahre eine Pro
phylaxe verspricht, die nicht zu reali
sieren ist. Die Vorsorge für den Er
wachsenen soll aus den Einsparungen
der Verblendung (nur noch Bezu

schussung von Kunststoffverblendun
gen) im ZahnersatzBereich finanziert
werden. Dies ist eine Lüge. Die Ein
sparung von 290 Millionen Mark be
deutet, daß pro Erwachsenen pauschal
lediglich fünf Mark für die Individual
prophylaxe veranschlagt werden kön
nen (Dr. Dietmar Oesterreich, Präsi
dent der Landeszahnärztekammer
MecklenburgVorpommern, auf der
Koordinierungstagung Prophylaxe der
Bundeszahnärztekammer am 26. No
vember 1997). Prophylaxe für Erwach
sene kann, genauso wie Fitness, keine
Kassenleistung sein. Prophylaxe ist für
den Patienten Pf licht.
Der neue Weg für uns im Sinne des
NOG ist eigentlich eine Änderung, die
die Krankenkassen betrifft und nicht
die Zahnarztpraxen. Für uns ist wich
tig, daß die Leistung nicht mehr kon
tingentiert werden kann. Sachleistun
gen und Budgets sind keine Rezepte
einer modernen Krankenversicherung.
Die Proteste unserer ärztlichen Kolle
gen sollten uns dies lehren.
Die Krankenkassen sprechen von der
zukünftigen ZweiKlassenMedizin
und davon, daß Zahnersatz uner
schwinglich würde. Wenn dies wirk
lich der Fall wäre, müßte bei angebli
cher Ausgrenzung des Zahnersatzes
aus der GKV der Krankenkassenbei
trag gesenkt werden. Haben Sie davon
schon etwas gehört? Jeder von uns hat

die neuen Abrechnungspositionen
schon einmal kalkulatorisch über
schlagen und festgestellt, daß alle Lei
stungen im Bereich der Festzuschußre
gelung für den Patienten erschwinglich
sind, selbst wenn er für Wahlleistun
gen selbst aufkommen muß.
Stehen wir zu den Veränderungen, die
wir gewollt haben, und stehen wir ge
meinsam dazu.
Concordia res parvae crescunt, discor
dia maximae dilabuntur (Durch Ein
tracht wächst Kleines, durch Zwie
tracht zerfällt das Größte.) Wir sind
gut beraten, unsere Position geschlos
sen und mit ehrenwerter, weil ehrli
cher, Konsequenz zu vertreten. Dann
wird es für uns und auch für diejeni
gen, für die wir Verantwortung in unse
ren Praxen tragen

ein frohes und gesundes 1998!

G. Wolf
Landeszahnärztekammer Thüringen

Th. Radam
Kassenzahnärztliche Vereinigung  
  Thüringen
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Der Vorstand der Landeszahnärztekammer Thüringen und die
Thüringer Zahnärzteschaft gratulieren Herrn Prof. Dr. Dr.
med. habil. Peter Elze ganz herzlich zum 70. Geburtstag.
Verbunden mit dem Dank für seine langjährige Tätigkeit in der
Aus und Weiterbildung des zahnärztlichen Nachwuchses sind
die besten Wünsche für Gesundheit und Wohlergehen.



Die KZV steht vor neuen Herausforderungen
Mitglieder der Vertreterversammlung bewältigten umfangreiche Tagesordnung

einschließlich einer Satzungsänderung
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Eine umfangreiche Tagesordnung hat
ten die gewählten Mitglieder bei der
HerbstVertreterversammlung der
KZV Thüringen am 22. November zu
bewältigen. Elf Anträge waren einge
gangen, und unter anderem fanden
sich auch der Haushaltsplan 1998, ei
ne Satzungsänderung sowie die Wahl
der Thüringer Delegierten für die Ver
treterversammlung der KZBV auf der
Tagesordnung.

2. NOG bringt umfassende
Änderungen
„Seit unserer letzten Sitzung im Mai
ist eine arbeitsreiche Zeit vergangen,
in der viel passiert ist“, blickte Vor
standsvorsitzender Peter Luthardt zu
Beginn seines Rechenschaftsberichts
auf das vergangene halbe Jahr zurück.
Verständlicherweise waren die umfas
senden Änderungen, die das 2. Neu
ordnungsgesetz mit sich bringt, die
Hauptthemen seines Referats. Lut
hardt sprach von einer „Schwindsucht
der Kassenfinanzen“. Die bisherigen
Gesundheitsreformen seien deswegen
in der Hauptsache eigentlich „Gesund
heitsfinanzierungsreformen“ gewesen,
meinte der Redner. „Aus zahnärztli

cher Sicht hat die neue Reform viele
positive Seiten.“ Mit den Neuord
nungsgesetzen habe der Gesetzgeber
neue Prämissen gesetzt. Sie basierten
auf der Erkenntnis, daß mit begrenz
ten Mitteln nur begrenzte Leistungen
möglich seien. Darum sei mit der neu
en Reformstufe die gesetzliche Budge
tierung abgeschafft worden.
Erstmalig werde im Neuordnungsge
setz das Gesundheitswesen auch als
Wirtschaftsfaktor betrachtet. „Die
Krankenkassen werden wegen des ver
stärkten Wettbewerbs untereinander
unter erheblichen Druck gesetzt, wirt
schaftlicher zu handeln und neue
Möglichkeiten der Versorgung ihrer
Versicherten zu suchen“, betonte Lut
hardt. Den Wettbewerbsdruck geben
die Krankenkassen an die Heilberufe
weiter, was man im Vertragsgeschäft
verstärkt zu spüren bekomme.
Als besonders bemerkenswerte Neure
gelung nannte Luthardt zunächst die
„Privatisierung des Abrechungswegs“.
Diese Veränderung sowie die Festzu
schußregelung beim Zahnersatz mit
der damit verbundenen Abrechnung
in der GOZ führe dazu, daß aus der
geschlossenen Dreierbeziehung

Zahnärzte - Kassen - Patienten zwei
Zweierbeziehungen würden, in deren
Mitte der Patient stehe. Dies führe für
die Beteiligten zu einer völlig neuen Si
tuation. „Der Handlungsfreiraum der
Zahnärzte und der Patienten erweitert
sich wesentlich, und auch für die
Krankenkassen könnten sich hier neue
Wettbewerbsfelder ergeben.“
Der Vorstandsvorsitzende wies auch
darauf hin, daß das 2. NOG für die
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen
eine ganz entscheidende Bedeutung
habe: Die Honorierung beim Zahner
satz und der Abrechnungsweg sind in
Zukunft der Vertragskompetenz der
Krankenkassen und der Kassen
zahnärztlichen Vereinigungen entzo
gen.
„Insgesamt sind wir Zahnärzte mit
den Neuordnungsgesetzen unserem
Ziel, die Zahnheilkunde aus den Fes
seln der gesetzlichen Krankenversiche
rung herauszulösen, ein gutes Stück
nähergekommen“, stellte Luthardt
fest. Die konservierendchirurgischen
Leistungen seien auch weiterhin Sach
leistungen der gesetzlichen Kranken
versicherung, die generelle Möglich
keit der Kostenerstattung sei jedoch

„Handlungsfreiraum der Zahnärzte und Patienten
erweitert sich wesentlich ...“ so Peter Luthardt in seinem
Referat

Die Mitglieder der VV hatten eine umfangreiche Ta
gungsordnung zu bewältigen
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auch für diesen Bereich eine Alternati
ve. Die Umstellung auf die Kostener
stattung bei der Kieferorthopädie habe
dazu geführt, daß diese Abrechnungs
abteilung bei der KZV Thüringen be
reits seit 30. September geschlossen
ist.

Nicht alle Kolleginnen und Kollegen
würden die Neuregelungen beim Fest
zuschußsystem begrüßen. Es gelte
aber, keine Ängste zu schüren und
Mut für die Zukunft zu machen. Die
Verwaltung in der Praxis würde we
sentlich vereinfacht: Künftig müsse
nur ein Heil und Kostenplan und nur
eine Rechnung ausgestellt werden. Als
Perspektiven für die Zukunft böten
sich die Weiterentwicklung und Aus
weitung der GOZAbrechnung und ein
neues Gebührenrecht. Wichtiger Be
standtteil künftiger zahnärztlicher
Standespolitik sei nach Luthardts
Worten die Trennung von Honorie
rung und Erstattung und damit die
Verminderung des Kasseninteresses
an der Höhe der Honorierung. Insge
samt stärke das Festzuschußsystem
die Souveränität des Patienten. Durch
mehr Markt hätten die freiberuf lichen
Zahnärzte nun auch mehr Chancen,
nicht nur alle Risiken wie im bisheri
gen System.

Gegen Ende seiner Rede war es Peter
Luthardt ein besonderes Anliegen, al
len Mitarbeitern und Kollegen in der

Verwaltung, im Vorstand und der Ge
schäftsführung der KZV für die gelei
stete Arbeit zu danken.
Nach dem Bericht des Vorstandsvor
sitzenden schloß sich eine Diskussion
an, in der unter anderem das Gutach
terwesen und das Problem der Rück
zahlung an Patienten angesprochen
wurde. Für ihre Arbeit wurde dem
Vorstand und der Geschäftsführung
von der Vertreterversammlung Entla
stung erteilt.

Gremien sollen schlanker
werden
Nach der Mittagspause standen der
Struktur und Stellenplan sowie der
Haushaltsplan für 1998 auf der Tages
ordnung. Beide wurden mit großer
Mehrheit angenommen. Große Er
leichterung stand dem Vorstandsvor
sitzenden auch ins Gesicht geschrie
ben, als dem Entwurf zur geplanten
Satzungsänderung die notwendige
ZweiDrittelMehrheit erteilt wurde.
Wesentliche Inhalte dieser Änderung,
der das Thüringer Ministerium für So
ziales und Gesundheit noch zustim
men muß, sind unter anderem die
künftige Zusammensetzung der Ver
treterversammlung. Neu: Wer aus der
Vertreterversammlung in den Vor
stand gewählt wird, bleibt auch weiter
hin stimmberechtigtes Mitglied des
„Parlaments“. Dies führt zu einer Ver

schlankung dieser Gremien, da bisher
für die Vorstandsmitglieder neue Man
datsträger in die Vertreterversamm
lung nachrückten. Darüber hinaus soll
der neue Vorstand aus nur noch sie
ben Mitgliedern bestehen.
Im Satzungsentwurf f indet sich jetzt
auch der Begriff „Präsidium“, der für
die Präsidentin und ihre beiden Stell
vertreter eingeführt wurde. Kreisstel
lenvorsitzende können künftig mit Re
derecht an der Vertreterversammlung
teilnehmen, dafür soll der Beirat weg
fallen.

Delegierte für KZBVVertreter
versammlung
Nachdem auch die Änderungsentwür
fe zur Geschäftsordnung, zur Wahl
ordnung und zur Disziplinarordnung
mit großer Mehrheit gebilligt wurden,
stand abschließend die Wahl der Dele
gierten für die KZBVVertreterver
sammlung an. Daran werden für die
KZV Thüringen teilnehmen: Dr. Jens
Michael Plaul (Weimar), DS Peter
Luthardt (Stadtilm), Dr. KarlFried
rich Rommel (Mechterstädt) und DS
Thorsten Radam (Meiningen). Ersatz
leute sind Mathias Eckardt (Schleusin
gen), DS Manuela Letzel (Nordhau
sen), Dr. Hubert Engel (Eisenach) und
DM Johannes Wolf (Eisenberg).

red.

Die Delegierten wählten die KZBVVertreterversamm
lung ... 

 ... von links nach rechts: Dr. K.F. Rommel, DS Th. Radam,
Dr. J.M. Plaul, M. Eckardt, Dr. H. Engel, DS M. Letzel, DM
J. Wolf, DS P. Luthardt



Anträge an die Vertreterversammlung und deren Beschlußfassungen

Antrag Nr. 1:

Antragsteller:  Vorstand der KZV Thüringen
Betreff:  Deckungsfähigkeit von Haushaltskonten in den Haushalten 1996 und    1997

Wortlaut des Antrages:
Die Vertreterversammlung bestätigt die gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten innerhalb eines jeweiligen
Haushaltskapitels für die Haushalte des Jahres 1996 und des Jahres 1997.

Begründung:
Bei der Erarbeitung des Haushaltes für das Jahr 1996 wurde das der Berechnung zu Grunde liegende Datenverarbeitungspro
gramm umgestellt. Dabei wurde versehentlich die in den vergangenen Jahren durch die Vertreterversammlung regelmäßig be
stätigte gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltskonten innerhalb eines Haushaltskapitels im Programm gelöscht.
Gegenseitige Deckungsfähigkeit bedeutet, daß innerhalb eines Haushaltskapitels Mindereinnahmen/ausgaben einzelner
Haushaltskonten mit Mehreinnahmen/ausgaben anderer Haushaltskonten dieses Kapitels ausgeglichen werden können, so
fern die Kapitelsummen nicht überschritten werden.
Der Fehler wurde im Rahmen der Prüfung der Geschäfts, Betriebs und Wirtschaftsführung durch die Prüfstelle der KZBV
festgestellt und muß durch o. a. Beschlußfassung korrigiert werden.

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Antrag Nr. 2:

Antragsteller:  Vorstand der KZV Thüringen
Betreff:  Entlastung Vorstand und Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 1996

Wortlaut des Antrages:
Die Vertreterversammlung bestätigt die Jahresabschlußrechnung und die Bilanz für das Geschäftsjahr 1996. Sie nimmt den
Prüfbericht der Prüfstelle der KZBV zur Kenntnis und erteilt dem Vorstand und der Geschäftsführung für das Haushaltsjahr
1996 Entlastung.

Begründung:
Das Haushaltsjahr 1996 schließt entsprechend der Jahresabschlußrechnung und der Bilanz günstiger, als im Haushaltsansatz
vorgesehen, ab.
Das liegt zum einen an den nicht notwendig gewordenen Entnahmen aus Rückstellungen für Abschreibungen, da die Investi
tionen nicht im zeitlich geplanten Rahmen erfolgen konnten. Andererseits wurden gegenüber dem Haushaltsansatz besonders
im Verwaltungsbereich deutliche Minderausgaben festgestellt, so daß sich insgesamt eine wesentliche Unterschreitung des
Haushaltsansatzes ergibt.
Ausweislich des Berichtes über die Geschäfts, Betriebs und Wirtschaftsführung der Prüfstelle der KZBV wurden die Ge
schäfte durch Vorstand und Geschäftsführung ordnungsgemäß geführt.
Unstimmigkeiten wurden nicht festgestellt, die Betriebsergebnisse lassen sich aus den Konten und Haushaltsabläufen zweifels
frei herleiten und nachweisen.
An der Abschlußberatung der Prüfstelle mit Vorstand und Geschäftsführung nahmen Vertreter des Kassenprüfungsausschus
ses und des Haushaltsausschusses der VV teil.
Insgesamt kann damit Entlastung erteilt werden.

Der Antrag wurde angenommen.
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Antrag Nr. 3

Antragsteller:  Doloris Frenzel, Gotha

Wortlaut des Antrages:
Die Vertreterversammlung möge beschließen, daß die durch die Punktwertabsenkung entstandene Rückzahlungspf licht an
die Krankenkassen nicht durch die einzelnen Vertragszahnärzte, sondern aus Einsparungen der KZV in den Haushaltsführun
gen der Jahre 1997 und 1998 beglichen wird.
Über den Stand der Rückzahlung und die dazu eingeleiteten Maßnahmen informiert der Vorstand der KZV die Vertreterver
sammlung regelmäßig.

Begründung:
Durch die Stufe 3 der Gesundheitsreform stellt sich in Thüringen bereits für viele Praxen die Existenzfrage. Eine rückwirkende
Absenkung des Punktwertes beruht auf einer nicht akzeptablen Verhandlung durch die Vertreter der KZV. Bei einer rückwir
kenden Nachzahlung durch die einzelnen Zahnärzte ist damit zu rechnen, daß eine erhebliche Anzahl von Arbeitskräften in
den Praxen abgebaut wird, bzw. daß einige Praxen nicht mehr weiter existieren können.
Bei einer geschickteren und härteren Verhandlung hätte die Absenkung des Punktwertes bzw. eine Rückdatierung vermieden
werden können. Die nunmehr entstehenden Rückforderungen sind somit schuldhaft durch die KZV verursacht worden.
Bei der KZV ist für das nächste Jahr bereits ein Stellenabbau geplant. Diese eingesparten Mittel können verwendet werden,
um einen Teil der Rückforderungsbeträge zu zahlen. Des weiteren ist durch den Vorstand zu prüfen, ob weitere Personalein
sparungen, Einsparungen im sächlichen Verwaltungshaushalt und/oder bei den Gremien der KZV (Reisekosten, Auf
wandsentschädigungen) möglich sind.
Des weiteren sind lt. Bericht der KZBV über den Haushalt 1996 Festgeldkonten mit insgesamt 168 Millionen DM Bestand
verzeichnet (siehe Seite 31 Prüfbericht). Somit stellt die Zahlung der Rückforderungsbeträge keine große finanzielle Belastung
der KZV dar. Diese Rücklagen wurden aus Mitteln der Zahnärzteschaft Thüringens gebildet und sollten somit auch für die
Thüringer Zahnärzteschaft verwendet werden.
Eine weitere Belastung der Thüringer Vertragszahnärzte hätte existentielle Folgen für die einzelnen Praxen. Bei einer Verringe
rung der niedergelassenen Zahnärzte, würden sich die Einnahmen der KZV und somit ebenfalls der Personalstamm verrin
gern.

Der Antrag wurde abgelehnt.

Antrag Nr. 4:

Antragsteller:  Dr. Thomas Haffner, Jena
Betreff:  Verwaltungskostenanteil für das Quartal 4/97 für kieferorthopädische Leistungen

Wortlaut des Antrages:
Die Vertreterversammlung beschließt, den Verwaltungskostenbeitrag 4/97 für alle Praxen einheitlich nach dem Abrechnungs
volumen, das über die KZV abgerechnet wird, mit 1,3 % festzulegen.

Begründung:
Nach dem Gleichheitsprinzip können nur vom konkreten, über die KZV abgerechneten Abrechnungsvolumen abhängige Ver
waltungskosten erhoben werden.

Der Antrag wurde abgelehnt.



Antrag Nr. 5:

Antragsteller:   Dr. RolfThomas Pöhler, Erfurt
Betreff:  Neuregelung des Verwaltungskostenbeitrages ab dem 1.1.1999 im Bereich der KZV Thüringen

Wortlaut des Antrages:
Die Vertreterversammlung möge beschließen, den Mitgliedsbeitrag ab dem 1.1.1999 für alle Zahnärztinnen und Zahnärzte in
Thüringen neu festzulegen.
Der Mitgliedsbeitrag setzt sich aus einem sogenannten Sockelbetrag, der die reinen Verwaltungskosten abdeckt, zusammen
und ist für alle Zahnärztinnen und Zahnärzte einheitlich. Zusätzlich zum Sockelbetrag wird ein Abrechnungsbeitrag erhoben,
der sich nach dem Abrechnungsaufwand der über die KZV Thüringen abgerechneten Leistungen prozentual ergibt.

Begründung:
-  Durch das Inkrafttreten des 2. NOG (die Einführung der Direktabrechnung Kfo seit dem 1.7.1997 und den Wegfall der ZE

ab dem 1.1.1998) sich ergebende Veränderungen bedürfen einer Neuregelung des Mitgliedbeitrages
-  Verwaltungskosten sollten durch alle Zahnärztinnen und Zahnärzte im bereich der KZV im gleichen Umfang getragen wer

den.

Der Antrag wurde angenommen.

Antrag Nr. 6:

Antragsteller:  Vorstand der KZV Thüringen
Betreff:  Verwaltungskostenanteile 1998

Wortlaut des Antrages:
Der Verwaltungskostenanteil für das Geschäftsjahr 1998 beträgt für alle Leistungen, die ab 01.01.1998 über die KZV Thürin
gen zur Abrechnung eingereicht werden (KCH: Leistungsquartal IV./97 sowie Restscheine aus Vorquartalen; PAR, KB, ZE: ab
Abrechnungsmonat Dezember 1997), 1,65 % vom Rechnungsumsatz. Darüber hinaus beteiligen sich die Fachzahnärzte für
Kieferorthopädie an den Verwaltungskosten mit einem pauschalen Monatsbeitrag in Höhe von DM 200,00. Die Belastung
dieses pauschalen Beitrages erfolgt über die Praxis.

Begründung:
Mit dem 2. NOG werden Abrechnungsaufgaben der KZV Thüringen in die Kostenerstattung überführt. Zahnersatz (ab Pla
nungszeitpunkt 01.01.1998) und kieferorthopädische Leistungen (ab Leistungszeitpunkt 01.07.1997) werden direkt mit dem
Patienten abgerechnet. Damit ändert sich auch die Struktur der Verwaltung. Gleichwohl bleiben die bisherigen Aufgaben wei
terhin diejenigen, die sich aus den Gesetzen und dem weitergeltenden Vertragsrecht herleiten, erhalten. 
Die Kosten der Organe und der Verwaltung wurden bisher im wesentlichen über einen alle Leistungsbereiche umfassenden
Verwaltungskostenanteil, der sich am über die KZV abgerechneten Umsatz orientierte, getragen.
Die bisherige Grundstruktur der leistungsartübergreifenden prozentualen Abspaltung nach einem einheitlichen Prozentsatz
soll jedoch weiterhin erhalten bleiben. Kieferorthopädische und prothetische Leistungen sind jedoch als Grundlage für eine
Berechnung mangels Datenlage nicht mehr heranziehbar. Sachleistungen und noch über die KZV abgerechnete Prothetik
werden weiterhin nach Umsätzen berechnet.
Zahnersatz wird in der Regel von den Praxen erbracht, die auch die Sachleistungen erbringen. Deshalb kann auf ein eigenes
Modell für ZE verzichtet werden. Die Berechnung von Verwaltungskostenanteilen erfolgt deshalb außerhalb der KfO nach
dem bisherigen Modell der einheitlichen Berechnung am Umsatzvolumen.
Da kieferorthopädische Leistungen weiterhin zum Vertragszahnarztrecht gehören, beteiligen sich die FZÄ für Kieferorthopä
die zusätzlich über eine Monatspauschale an den Verwaltungskosten.
Da ein bedeutender Teil der Umsätze zukünftig nicht mehr zur Bemessung des Prozentsatzes zur Verfügung steht, steigt des
sen Höhe unter Berücksichtigung des KfOAnteiles auf den o. a. Verwaltungskostensatz von 1,65 %.

Der Antrag wurde angenommen.
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Antrag Nr. 7:

Antragsteller:  Vorstand der KZV Thüringen
Betreff:  Struktur und Stellenplan 1998

Wortlaut des Antrages:
Die Vertreterversammlung genehmigt den Struktur und Stellenplan für das Geschäftsjahr 1998 in zwei Teilen:
a) bis 30.06.1998 und
b) ab 01.07.1998.

Begründung:
Am 01.07.1997 ist das 2. NOG im Gesundheitswesen in Kraft getreten. Damit haben sich die Aufgaben der KZVs in den Be
reichen Kieferorthopädie und Zahnersatz grundlegend geändert.
Die Abrechnungsabteilung KfO wurde bereits zum 30.09.1997 geschlossen, die betroffenen Mitarbeiterinnen nach einer Be
triebsvereinbarung unter Berücksichtigung der Rechtsprechung und sozialen Auswahlkriterien entlassen.
Mit Wirkung zum 01.01.1998 soll auch der Bereich Zahnersatz schrittweise geschlossen werden, so daß nach endgültiger Um
setzung die Anzahl der Beschäftigten in der KZV Thüringen fast halbiert wird. Für Zahnersatz gilt aber aufgrund einer auf
Bundesebene abgeschlossenen Übergangsvereinbarung die Leistungsfrist nach altem Recht (bis 31.12.1997) von der Zustim
mungserklärung der Krankenkasse bis zum Abschluß der Behandlung von 6 Monaten weiter. Alle Heil und Kostenpläne, die
bis zu diesem Termin von der Kasse genehmigt wurden, werden deshalb nach altem Recht abgearbeitet. Deshalb kann nicht
abgeschätzt werden, im welchem Maße der Stellenabbau voranschreitet, was im Stellenplan dadurch berücksichtigt wurde,
daß ab 01.07.1997 eine neue Struktur in der dann neuen zusammengelegten Abrechnungsabteilung besteht.
Bis zum 30.06.1997 wird auch der vorläufig endgültige Bedarf an Sachbearbeiterinnen in der Quartalsabrechnung prognosti
ziert werden können, da bis zu diesem Zeitpunkt der DTA in vollem Umfange (Praxis zu KZV und KZV zu KK) eingeführt
sein wird. Struktur und Haushaltsplanung stellen deshalb auf diese Zweiteilung des Jahres 1998 ab.

Der Antrag wurde angenommen.

Antrag Nr. 8:

Antragsteller:  Vorstand der KZV Thüringen
Betreff:  Haushaltsplan 1998

Wortlaut des Antrages:
Die Vertreterversammlung bestätigt und genehmigt den Haushaltsplan der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Thüringen für
das Geschäftsjahr 1998

Begründung:
Für die Haushaltsplanung des Jahres 1998 wurden die vorgelegten Struktur- und Stellenpläne sowie der Verwaltungskostenan
satz berücksichtigt.
Der Haushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab, was jedoch nur durch eine nochmalige Vermögensent
nahme in Höhe von ca. 3 Mio. DM möglich ist.
Sofern diese Vermögensentnahme tatsächlich realisiert werden sollte, erreicht die KZV damit fast den Stand der Mindesver
mögensdeckung des Haushaltes von 6 Monaten. Damit ist in der Haushaltsplanung des Jahres 1999 ff voraussichtlich keine
erneute Entnahme aus dem Vermögen zur Deckung von Ausgaben mehr möglich, so daß ab 1999 eine Finanzierung des ge
samten Haushaltes fast ausschließlich aus Verwaltungskostenbeiträgen erfolgen wird.
Die Begründung zu bzw. von Veränderungen in einzelnen Konten ist in der Einzeldarstellung für jedes betroffene Konto auf
gezeigt.

Der Antrag wurde angenommen.



Antrag Nr. 9:

Antragsteller:  Vorstand der KZV Thüringen
Betreff:  Satzungsänderung

Wortlaut des Antrages:
Die Satzung der KZV Thüringen erhält ab 01.01.1998 die hiermit beantragte Fassung. Die Fassung ist als Anlage synoptisch
zur bestehenden Satzung beigefügt.

Begründung:
Die VV hatte dem Vorstand den Auftrag erteilt, im Sinne einer schlanken KZV auch die Satzung, hier besonders den Umfang
der Organe, zu untersuchen und unter Einberufung eines Satzungsausschusses geeignete Vorschläge zur Änderung/Ergänzung
zu unterbreiten.
Der Satzungsausschuß hat seine Arbeit intensiv durchgeführt und der Vorstand legt den Vorschlag zu einer Satzungsänderung
vor.

Der Antrag wurde angenommen.

Antrag Nr. 10:

Antragsteller:  Vorstand der KZV Thüringen
Betreff:  Neufassung der Geschäftsordnung der Vertreterversammlung

Wortlaut des Antrages:
Die Geschäftsordnung der Vertreterversammlung der KZV Thüringen erhält ab 01.01.1998 die hiermit beantragte Fassung.
Die Fassung ist als Anlage synoptisch zur bestehenden Geschäftsordnung beigefügt.

Begründung:
Die VV hatte dem Vorstand den Auftrag erteilt, im Sinne einer schlanken KZV die Satzung zu untersuchen und unter Einbe
rufung eines Satzungsausschusses geeignete Vorschläge zur Änderung/Ergänzung zu unterbreiten. Der Satzungsausschuß hat
seine Arbeit intensiv durchgeführt und festgestellt, daß mit der Änderung der Satzung auch eine Überarbeitung der Geschäfts
ordnung notwendig ist. Der Vorstand legt hiermit als Entwurf die Geschäftsordnung in geänderter Form vor.

Der Antrag wurde angenommen.

Antrag Nr. 11:

Antragsteller:  Vorstand der KZV Thüringen
Betreff:  Neufassung der Wahlordnung 

Wortlaut des Antrages:
Die Wahlordnung der KZV Thüringen erhält ab 01.01.1998 die hiermit beantragte Fassung. Die Fassung ist als Anlage synop
tisch zur bestehenden Wahlordnung beigefügt.

Begründung:
Die VV hatte dem Vorstand den Auftrag erteilt, die Satzung zu untersuchen und unter Einberufung eines Satzungsausschusses
geeignete Vorschläge zur Änderung/Ergänzung zu unterbreiten. Der Satzungsausschuß hat seine Arbeit intensiv durchgeführt
und festgestellt, daß mit Änderung der Satzung auch die Wahlordnung einer Überarbeitung bedarf. Die überarbeitete Wahl
ordnung wird hiermit vom Vorstand in geänderter Form vorgelegt.

Der Antrag wurde angenommen.
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Antrag Nr. 12:

Antragsteller:  Vorstand der KZV Thüringen
Betreff:  Neufassung der Disziplinarordnung

Wortlaut des Antrages:
Die Disziplinarordnung der KZV Thüringen erhält ab 01.01.1998 die hiermit beantragte Fassung. Die Fassung ist als Anlage
synoptisch zur bestehenden Disziplpinarordnung beigefügt.

Begründung:
Die VV hatte dem Vorstand den Auftrag erteilt, die Satzung zu untersuchen und unter Einberufung eines Satzungsausschusses
geeignete Vorschläge zur Änderung/Ergänzung zu unterbreiten.
Der Satzungsausschuß hat seine Arbeit intensiv durchgeführt und festgestellt, daß durch die Änderung der Satzung auch die
Disziplinarordnung einer Neufassung darf. Der Vorstand legt hiermit als Entwurf die Disziplinarordnung in geänderter Form
vor.

Der Antrag wurde angenommen.

Antrag Nr. 13

Antragsteller:  Haushaltsausschuß der KZV Thüringen
Betreff:  Vermietung freiwerdender KZVRäumlichkeiten

Wortlaut des Antrages:
Die Vertreterversammlung beauftragt den Vorstand der KZV Thüringen, mit dem Vorstand der Landeszahnärztekammer
Thüringen Verhandlungen über einen zeitnahen Einzug in das „Zahnärztehaus“ durchzuführen.

Begründung:
Die anstehenden gesetzlichen Veränderungen im Bereich ZE und Kfo vermindern den Raumbedarf der KZV. Für die Thürin
ger Zahnärzte wäre es aus wirtschaftlicher Sicht ein großer Vorteil, wenn die Zahnärztekammer die jetzt ausreichend vorhan
denen Räumlichkeiten anmieten würde. Bisher waren der Zahnärztekammer die angebotenen Flächen immer zu gering. Die
ses Argument könnte bie ernsthaften Verhandlungen beider Vorstände aus dem Weg geräumt werden. Die Mietbedingungen
ließen sich, da hier nur Thüringer Zahnärzte zahlen müssen, günstig gestalten. Den Vorteil bei einer gütigen Einigung hätten
die Thüringer Zahnärzte.

Der Antrag wurde angenommen.

Antrag Nr. 14:

Antragsteller:  Dipl.Med. Jochem Vonderlind, Hildburghausen

Wortlaut des Antrages:
Die Vertreterversammlung möge beschließen, daß Vorstandsmitglieder, welche ihr Mandat länger als 3 Monate nicht erfüllen,
keinen Anspruch auf Aufwandsentschädigung haben.

Begründung:
Soweit Vorstandsmitglieder aus tatsächlichen Gründen, z. B. Krankheit, Weiterbildung etc., nicht in der Lage sind, ihr Mandat
wahrzunehmen, entsteht ihnen auch kein zu entschädigender Aufwand, so daß ihnen eine Aufwandsentschädigung auch nicht
zusteht.

Der Antrag wurde angenommen.
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Die Einführung der Festzuschüsse
zum 01.01.98 verursacht landauf -
landab quirlige Betriebsamkeit in allen
Körperschaften und in den Zahnarzt
praxen. Tag für Tag erfahren wir
Neues über Hintergründe und Zusam
menhänge. Da kann es schon mal
schnell passieren, daß man bei der
Vielzahl der aufeinanderprallenden
Argumente und Standpunkte die
Übersicht verliert, zumal ja von allen
Seiten immer wieder betont wird, daß
die Umsetzung des 2. NOG den Wan
del sowohl zur Ursache als auch zum
Ergebnis hat.
Zusätzlich taucht das eine oder andere
Problemchen, völlig unvermittelt aus

dem Praxisalltag auf, und dann kom
men gleich wieder diejenigen in Fahrt,
die den Zahnarztpraxen unüberwindli
che oder zumindest gefährliche Pro
bleme bei der Praxisausübung sugge
rieren. Doch Thüringens Zahnärzte
haben stets bewiesen, daß sie auch an
gesichts plötzlicher Veränderungen
den Kopf nicht in den Sand stecken,
sondern mutig an deren Lösung her
angehen.
Mittlerweile stehen uns Zahnärzten ei
ne ganze Anzahl Quellen zur Verfü
gung, aus denen wir Anleitung und
Tips zur Einführung und zur Umset
zung der neuen Gesetzesregeln schöp
fen können. Da sind wohl zuallererst

die Kreisstellenversammlungen zu
nennen, auf welchen die Mitglieder
des Vorstandes zur Systematik des Ge
setzes referieren. Hier kann der inter
essierte Zahnarzt eine sehr gute Über
sicht über die Zusammenhänge gewin
nen. In der Diskussion ist immer Zeit
und Gelegenheit, konkret nachzufra
gen, auch kollegiales Verhalten abzu
stimmen.
In den Rundschreiben, unseren tzb
und in den zm finden Sie Beiträge,
wenn Sie diese Dinge zu Hause und in
Ruhe nachlesen und gelegentlich
nachschlagen möchten. Besonders
umfangreiche Darstellungen enthalten
die zm. In der Kassenzahnärztlichen

Ausschreibungen
Gemäß § 103 Abs. 4 und 5 des V. Buches Sozialgesetzbuch wird für den von Zulassungsbeschränkungen betroffenen Zulas
sungsbezirk SaalfeldRudolstadt ab 1.4.1998 ein Vertragszahnarztsitz in 

 

 Rudolstadt
ausgeschrieben.
Bewerbungen zur Übernahme dieser Praxis sind schriftlich bei der Geschäftsstelle des Zulassungsausschusses einzureichen

Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen, Zulassungsausschuß, TheoNeubauerStraße 14, 99085 Erfurt

Gemäß § 103 Abs. 4 und 5 des V. Buches Sozialgesetzbuch wird für den von Zulassungsbeschränkungen betroffenen Zulas
sungsbezirk SaalfeldRudolstadt ab 1.4.1998 ein Vertragszahnarztsitz in

 Schwarza
ausgeschrieben.
Bewerbungen zur Übernahme dieser Praxis sind schriftlich bei der Gechäftsstelle des Zulassungsausschusses einzureichen.

Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen, Zulassungsausschuß, TheoNeubauerStraße 14, 99085 Erfurt

Gemäß § 103 abs. 4 und 5 des V. Buches Sozialgesetzbuch wird für den von Zulassungsbeschränkungen betroffenen Zulas
sungsbezirk Kyff häuserkreis ab 1.4.1998 ein Vertragszahnarztsitz in

 Sondershausen
ausgeschrieben.
Bewerbungen zur Übernahme dieser Praxis sind schriftlich bei der Geschäftsstelle des Zulassungsausschusses einzurei
chen.

Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen, Zulassungsausschuß, TheoNeubauerStraße 14, 99085 Erfurt
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Bundesvereinigung sind Broschüren
als Nachschlagewerk für die Praxen
und auch Informationsmaterial für die
Patienten in Vorbereitung. Diese sol
len in Kürze direkt an die Praxen aus
geliefert werden. Der Beschluß des
Bundesausschusses zur Einführung
der Festzuschüsse wurde Ihnen durch
Vorstandsrundschreiben Nr. 14/97 be
kannt gemacht. Ebenso die Über
gangsregelungen. Wir drucken heute
noch einmal die Liste der Festzu
schüsse für die neuen Bundesländer,
denn diese wird Instrument der tägli
chen Aufklärungsarbeit mit den Pati
enten sein.
Wenn auch zukünftig jede einzelne
Praxis sich deutlicher am Markt profi
lieren muß, bleibt eines der Grundan
liegen unseres Berufs, die ergänzende
Zusammenarbeit von Kollegen mit un

terschiedlichen Spezialkenntnissen,
für die (zahn)medizinische Betreuung
unserer Patienten unabdingbar.
Mir scheint, als sei dies auch die große
Chance für die sogenannten kleinen
Praxen. Es wird ja immer wieder be
hauptet, daß diese sich nicht am neu
en Markt behaupten könnten. Das Ge
genteil ist richtig: gerade in der Mög
lichkeit, dem Zahnkranken jetzt alle
sich angeeignete zahnärztliche Kom
petenz, ohne Beschränkung auf die
Kassenzahnheilkunde, anbieten zu
können, besteht die Zukunftschance
auch für „Scheinschwache". In dem
Moment, wo der Patient gelernt hat,
sich kritisch in die Entscheidung für
seine Therapie einzubringen, wird er
auch den Service der individuellen Be
handlung wieder zu schätzen wissen. 
Den informierten Patienten schlecht

hin gibt es aber noch nicht! Ihn
herauszubilden, muß wesentlicher
Schwerpunkt unserer Arbeit sein. Da
für zu sorgen, daß die Zahngesundheit
zum täglichen Anliegen unserer Men
schen wird. Ich meine, daß wir uns
dann, (aber auch: erst dann) der
Nachfrage nach innovativer und und
spezialisierter Zahnmedizin erfreuen
können. Vergessen wir heute nicht,
dies wird ein Prozeß sein! Da ist Auf
bauarbeit zu leisten und Aufbau fängt
halt unten an. Wir werden wohl noch
nicht im Jahre 1998 die Früchte unse
rer Arbeit ernten können. Doch
schließlich sind die zahnärztlichen Re
formbestrebungen nicht nur für das
Jahr 1998 gedacht ...

Th. Radam

 30. Europäischer Zahnärztlicher Fortbildungskongreß
Davos
21. bis 28. Februar 1998

Der Jubiläumskongreß:
Eine Synthese aus Niveau, Vielseitigkeit und Aktualität!

Nähere Informationen und Programm:
Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V.,
Sachbearbeiterin: Ursula Holscher,
Mallwitzstraße 16, 53177 Bonn,
Tel.: 0228/8557-0,
Fax: 0228/340671.
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Beitrittsgebiet (ohne OstBerlin)

Nr.  Versorgungsformen  Festzuschüsse je Versorgungsform in DM
 (Kurzform)

  Ohne Bo nus Mit Bo nus Härtef all

1  Krone/Brückenanker  230, - 276, - 460, -
Festzuschuß je Krone oder Brückenanker unabhängig von der
Art der Krone und ihrer Präparation, auch Teleskop oder Ko
nuskrone

2  Brückenglied 55, - 66, - 110, -
Festzuschuß je Brückenglied
Bei großen Brücken zum Ersatz von mehr als vier fehlenden
Zähnen je Kiefer ist der Anspruch auf den Festzuschuß für eine
Brücke von vier zuersetzenden Zähnen, bei Brücken mit mehr
als drei fehlenden Zähnen je Seitenzahngebiet auf den Festzu
schuß für eine Brücke von drei zuersetzenden Zähnen begrenzt.

3  Verblendung 30, - 36, - 60, -
Festzuschuß je Verblendung im Verblendbereich der Zahner
satzrichtlinien des Bundesausschusses
Bei Verblendungen ist der Anspruch auf den Festzuschuß für
KunststoffVerblendungen begrenzt.

4  Teilprothesen/Kombinationsversorgung

4.1  Kunststoffprothese 155, - 186, - 310, -
Festzuschuß je Kunststoffprothese (Interimsversorgung)

 

4.2  Modellgußprothese 410, - 492, - 820, -
Festzuschuß je Modellgußprothese

4.3  je ersetztem Zahn 6, 50 7, 80 13, -
Festzuschuß je ersetztem Zahn, zusätzlich zum Festzuschuß je
Kunststoffprothese nach Nr. 4.1 und je Modellgußprothese
nach Nr. 4.2
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Ohne Bo nus Mit Bo nus Härtef all

4.4  Verbindungselement, auch je Teleskop und Konuskrone 100, - 120, - 200, -
Festzuschuß je Verbindungselement (auch je Teleskop und Ko
nuskrone zusätzlich zum Festzuschuß je Krone nach Nr. 1)
Bei Kombinationsversorgungen ist der Anspruch auf den Fest
zuschuß für zwei verbindungselemente je Kiefer sowie bei einem
Restzahnbestand von höchstens drei Zähnen je Kiefer auf den
Festzuschuß für drei Verbindungselemente begrenzt.
Bei mehreren Verbindungselementen an einem Zahn ist der An
spruch auf den Festzuschuß für ein Verbindungselement be
grenzt.

5  Totalprothese 430, - 516, - 860, -

6.1  Wiederherstellung ohne Abdruck 35, - 42, - 70, -
Festzuschuß je Wiederherstellung der Funktion oder zur Erwei
terung einer abnehmbaren Prothese ohne Abformung

 

6.2  Wiederherstellung mit Abdruck 70, - 84, - 140, -
Festzuschuß je Wiederherstellung der Funktion oder zur Erwei
terung einer abnehmbaren Prothese mit Abformung.
Bei Wiederherstellungen und/oder Erweiterungen nach den
Nrn. 6.1 und 6.2 sind alle Maßnahmen abgegolten, mit Ausnah
me von Wiederherstellungen und/oder Erweiterungen, die neue
gegossene Teile erforderlich machen.

6.3  Wiederherstellung und/oder Erweiterung gegossener Teile 45, - 54, - 90, -
Festzuschuß je Wiederherstellung und/ oder Erseiterung, zusätz
lich zum Festzuschuß nach den Nrn. 6.1 oder 6.2, wenn die An
fertigung von gegossenen Teilen erforderlich ist.

6.4  Unterfütterung ohne funktionelle  Randgestaltung 60, - 72, - 120, -
Festzuschuß je Unterfütterung einer Prothese ohne funktionelle
Randgestaltung.

 

6.5  Unterfütterung mit funktioneller  Randgestaltung 90, - 108, - 180, -
Festzuschuß je Unterfütterung einer Prothese mit funktioneller
Randgestaltung.

6.6  Wiederherstellung von festsitzendem  Zahnersatz 22, 50 27, - 45, -
Festzuschuß je Wiederherstellung einer Krone, eines Brücken
ankers, eines Brückengliedes, eines Verbindungselementes, einer
Teleskop oder Konuskrone. Festzuschuß je Wiedereingliede
rung einer Krone oder einer Brücke.
Bei Wiederherstellung eines Verbindungselements, einer Te
leskop oder Konuskrone ist zusätzlich der Festzuschuß je Ver
bindungselement nach Nr. 4.4 ansetzbar, nicht jedoch für ergän
zende Vorrichtungen (wie Schrauben, Federstifte oder derglei
chen).
Bei Wiederherstellung einer Verblendung ist zusätzlich der Fest
zuschuß je Verblendung nach Nr. 3 ansetzbar.
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Dank an die fleißigen Helfer
Erster IUZ-Zyklus endete mit einem Vortrag von Gabriele Schröter, Hannover

Dr. Joachim Richter, Fortbildungsrefe
rent der Landeszahnärztekammer,
hatte beim letzten Vortragsabend des
ersten IUZZyklus´ im HNOHörsaal
des Erfurter Klinikums allen Grund
zur Freude. In seinen einleitenden
Worten lobte er die Disziplin der Teil
nehmer, die die Veranstaltungen regel
mäßig besucht hätten. Nur sehr weni
ge könnten wegen mangelhafter Betei
ligung leider kein Zertifikat bekom
men. Aber auch sie brauchen die Flin
te nicht ins Korn zu werfen: Sie haben
die Möglichkeit, die fehlenden Semi
narveranstaltungen kostenlos im zwei
ten Zyklus, der am 8. Oktober begon
nen hat, nachzuholen, wie Dr. Richter
betonte.
„Ohne unsere wichtigen Helfer käme
kein IUZZyklus zustande“, war sich
der Fortbildungsreferent sicher. Des
halb nahm er den letzten Vortrags
abend zum Anlaß, vier von ihnen für
ihren besonderen Einsatz zu danken
und Geschenke zu überreichen. Einen
Blumenstauß überreichte er zunächst
an seine Vorstandskollegin Dr. Gisela
Brodersen, die sich um die Betreuung
der Referenten gekümmert hatte. Blu
men gab es außerdem für Juliane Bur
kantat und Angelika Kiel. Die beiden
Mitarbeiterinnen der Kammer waren
für die Vorbereitung und Durchfüh
rung der Seminare verantwortlich.
Einen Büchergutschein statt Blumen
überreichte Dr. Richter an Jürgen
Gauß vom Erfurter Klinikum, der ge
fragt war, wenn es um alle möglichen
technischen Fragen und Probleme
rund um die Vorträge ging. Er hatte re
gelmäßig dafür gesorgt, daß ein Pro
jektor zur Verfügung stand, daß Dias
gezeigt werden konnten und daß die
Referenten dank richtig eingestellter
Mikrofone auch zu verstehen waren.
Bevor Dr. Richter das Wort an Refe
rentin Gabriele Schröter aus Hanno
ver übergab, dankte er auch ihr mit ei
nem Blumenstrauß für ihre Bereit
schaft, immer wieder nach Erfurt zu

kommen, um auf kompetente und pro
fessionelle Weise ihr Wissen an die Se
minarteilnehmer weiterzugeben. Das
Thema ihres Vortrags lautete „Abrech
nung praxisnah“.

stp

Abb. 1.:  Unverzichtbare Helfer beim ersten IUZZyklus (von links): Jürgen
  Gauß, Juliane Burkantat, Angelika Kiel und Dr. Gisela Brodersen

Abb. 2:

Bevor Gabriele Schröter aus Hanno
ver mit ihrem Referat „Abrechnung
praxisnah“ den ersten IUZSeminar
zyklus beendete, dankte ihr Fortbil
dungsreferent Dr. Joachim Richter
mit einem Blumenstrauß.
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Aus dem Fortbildungsangebot:

Notfallkurs
Notfall in der Zahnarztpraxis - ein
sehr seltenes Ereignis, aber ist jeder
darauf eingerichtet?
Was sollte im Notfallset vorrätig sein?
Kann das Praxispersonal bei bedrohli
chen Zwischenfällen durch fachge
rechte ErsteHilfeMaßnahmen die
Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes
überbrücken? Ist abrufbereites Wissen
über das Vorgehen im Notfall vorhan
den? Diese oder ähnliche Fragen hat
sich sicher jede Zahnärztin bzw. jeder
Zahnarzt schon einmal gestellt.

Unsere Notfallkurse für Zahnärzte,
Zahnarzthelferinnen bzw. neu auch
für Teamkurse für das gesamte Praxis
personal - in Ausnahmefällen auch in
der jeweiligen Praxis durchführbar -
sollen Sie und Ihr Personal befähigen,
Notfälle zu erkennen und entspre
chende Maßnahmen der Ersten Hilfe
einzuleiten. Sie bekommen selbst Ge
legenheit, eine Venenpunktion durch
zuführen, Übungspuppen zur Beat
mung und Reanimation stehen zur
Verfügung.

Da in Auswertung von Notfallsituatio
nen und deren Bewältigung auch im
mer die Frage nach der Qualif ikation
des Personals gestellt wird, sollten die
angebotenen Notfallkurse auch im
Sinne einer Wissensauffrischung ge
nutzt werden.

Dr. Brigitte Siegmund, Erfurt

Anläßlich der Kammerversammlung am 29. November 1997 hat der Vorsitzende der LAGJTh, Dr. Joachim Hebenstreit,
nochmals alle Zahnärzte dringend daran erinnert, sich verstärkt für die gruppenprophylaktische Betreuung unserer jüngsten
Patienten verantwortlich zu fühlen.
Deshalb möchten wir Sie bitten, nochmals zu überdenken, ob eine

Patenschaft in einem Kindergarten
für Sie anzustreben ist. Damit würden Sie unseren Einsatz in der Gruppenprophylaxe stärken.
Der Termin zum Abschluß der Patenschaften für das Jahr 1998 wurde deshalb

bis 31. Januar 1998
verlängert.
Bitte wenden Sie sich in Ihrem Kreis an die zuständige Arbeitskreisvorsitzende Jugendzahnpf lege (Gesundheitsamt, Jugend
zahnärztlicher Dienst) bzw. direkt an die LAGJTh (Frau Kozlik, Tel.: 0361/7432-114). Diese wird Sie über alle Modalitäten
informieren.  

Abschluß von Patenschaftsverträgen
Mitteilung der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege:
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Aus dem Berufsrecht:
Telekommunikationsgesetz und Datenschutz
Das Telekommunikationsgesetz (TKG)
vom 25.7.1996 (Bundesgesetzblatt I S.
1120) regelt die künftige Erbringung
von Telekommunikationsleistungen
durch die Telekom sowie private An
bieter. Lizenzen für Sprachtelefon
dienste können nach § 100 Abs. 1 Satz
2 TKG vom 1.1.1998 an ausgeübt wer
den.

Nach § 89 Abs. 7 TKG dürfen die An
bieter von Telekommunikationsdienst
leistungen personenbezogene Daten,
die sie für die Begründung, inhaltliche
Ausgestaltung oder Änderung eines
Vertragsverhältnisses erhoben haben,
verarbeiten und nutzen, soweit dies für
Zwecke der Werbung, Kundenbera
tung oder Marktforschung erforderlich
ist und der Kunde eingewilligt hat. Vor
Inkrafttreten des Gesetzes bereits er
hobene Daten dürfen verarbeitet und
genutzt werden, wenn der Kunde nicht
widerspricht. Das Einverständnis gilt
als erteilt, wenn der Kunde in ange
messener Weise über sein Wider
spruchsrecht informiert worden ist
und von diesem keinen Gebrauch ge
macht hat. Da es sich auch um Daten
der „inhaltlichen Ausgestaltung“ des
Vertragsverhältnisses handelt, können
hierunter auch einzelne Telefonate,
die der Zahnarzt mit Patienten führt,
fallen.

Hieraus könnte sich ein Konf likt mit
dem Arztgeheimnis ergeben, da Rück
schlüsse möglich sein können, wer Pa
tient ist und gegebenenfalls Aussagen
über die Häufigkeit der Behandlungen
getroffen werden könnten. Der Zahn
arzt sollte daher sich und seinen Pati
enten vor der Weitergabe etwaiger Da
ten zu den genannten Zwecken der
Werbung, Kundenberatung oder
Marktforschung schützen. Dies kann
durch einen formlosen Brief an die
Deutsche Telekom AG, Postfach
2000, 53105 Bonn, bzw. an die ab
1.1.1998 auf den Markt tretenden An
bieter erfolgen. In diesem Brief ist der
Verwendung der Daten nach § 89 Abs.

2 Telekommunikationsgesetz zu wi
dersprechen.

§ 89 Abs. 8 TKG bestimmt, daß
Dienstanbieter Kunden mit ihrem Na
men, ihrer Anschrift und zusätzlichen
Angaben wie Beruf, Branche, Art des
Anschlusses und Mitbenutzer, in öf
fentliche gedruckte oder elektronische
Verzeichnisse eintragen können, so
weit der Kunde dies beantragt hat. Ein
solches Verzeichnis entspricht dem
amtlichen Verzeichnis gemäß § 18

Abs. 4 der MusterBerufsordnung. Es
gelten die in § 18 Abs. 4 Satz 2 aufge
führten Grundsätze, daß nur Name,
Berufsbezeichnung, Gebietsbezeich
nung, Anschrift, Telefonnummer und
Sprechstundenzeiten angegeben wer
den dürfen und besondere Hervorhe
bungen nicht zulässig sind.

Aus: BZKRRS 3/97

Berufsrecht

Prof. Dr. Alexander Gutowski
Schwäbisch Gmünd

IntensivSeminar
für Zahnärztinnen und Zahnärzte

Was ich über die Optimierung und die
sinnvolle Vereinfachung der Funktions
analyse (GOZ 800 - 810) unbedingt

wissen sollte!
1tägiges IntensivSeminar

mit LiveDemonstration am Patienten

Sa. 28. März 1998
GeorgAugustUniversität Göttingen

Referent: Prof. Dr. A. Gutowski

Seminargebühr: DM 590,- incl. MwSt.
Assistenzärzte: DM 400,- (Nachweis erbeten)

Anmeldung:
G Ö T T I N G E R  D E N T A L  L A B O R

Heiko Dohrn - Zahntechnikermeister
HeinrichSohnreyStr. 12a, 37083 Göttingen

Tel./Fax 0551/7077-23 / 7077-51

in Zusammenarbeit mit:
DELAB Erfurt

Heiko Dohrn GmbH
Am Kühlhaus 27   ·   99085 Erfurt
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Personalia

Die Pressestelle der Thüringer Zahn
ärzte ist eine gemeinsame Serviceein
richtung von Landeszahnärztekam
mer und Kassenzahnärztlicher Verei
nigung Thüringen und existiert seit
September 1995. Schon nach den er
sten intensiveren Arbeiten mit Rund
funk, Fernsehen und Printmedien
mußte festgestellt werden, daß die
journalistischen Anforderungen nicht
mehr von den Öffentlichkeitsreferen
ten beider Körperschaften erfüllt wer

den konnten. Medienarbeit, Redakti
on des Zahnärzteblattes und der Pati
entenzeitung „Zahnrat“ stellen Anfor
derungen dar, die nicht mehr neben
der eigenen Arbeit in der Praxis erfüllt
werden können. Auf die Negativbe
wertung unseres Berufsstandes seitens
der Medien konnte in der Vergangen
heit in der Regel reagiert werden. Daß
die Zahnärzteschaft in Thüringen aber
aus dieser Defensive heraus in die Of
fensive gehen muß, war den Vorstän
den lange bewußt. Eine entsprechende
Ausschreibung liegt nun schon mehre
re Monate zurück, und nach sorgfälti
gen Anhörungen und Prüfungen der
Bewerber fiel die Wahl auf Stefan
Pöhlmann. Er arbeitet seit dem 1. Ok
tober für beide Körperschaften. Dies
wurde, ebenso wie bei der Redakteurin
des Thüringer Zahnärzteblattes, Chri
stiana Meinl, durch einen Kooperati
onsvertrag vereinbart.

Herr Pöhlmann arbeitete erst als Vo
lontär und später auch als Redakteur
bei einem Kooperationspartner der
Frankenpost Hof (Oberfranken). Das

Studium der Politikwissenschaft absol
vierte er an der OttoFriedrichUniver
sität Bamberg (1990 - 1993) und der
MartinLutherUniversität HalleWit
tenberg (1993 - 1996). Sein Studium
wurde begleitet durch Praktika beim
Bürgermeister und Presseamt der
Stadt Erlangen sowie im Präsidium
des Deutschen Bundestages. 
Erste Erfolge seiner Arbeit für die
Thüringer Zahnärzte sind Kontakte
zum Thüringer Landtag, zur Staats
kanzlei sowie den regionalen und
überregionalen Printmedien in
Thüringen. Erste Aktionen noch im
Dezember und dann weiterführend im
neuen Jahr sind „Lesertelefone“ zu
Fragen des NOG. Parallel dazu laufen
Absprachen vorerst mit dem MDR.
Stefan Pöhlmann arbeitet mit Kompe
tenz die tägliche berufspolitische und
fachliche Informationsf lut auf, so daß
man selbst nicht mehr damit überfor
dert ist. In letzter Konsequenz stand ja
immer die Frage der Vollständigkeit
der Aufarbeitung.

G. Wolf

Am 29. November 1997 fand in Erfurt
die Herbstkammerversammlung der
Landeszahnärztekammer Thüringen
statt. Die Auswirkungen des 2. NOG
auf den zahnärztlichen Bereich war
ein wesentlicher Punkt im Bericht von
Präsident Dr. Jürgen Junge und der

anschließenden Diskussion. Über eine
Vielzahl von Anträgen mußten die
Vertreter der Thüringer Zahnärzte
schaft abstimmen. Im Heft 1/1998
bringen wir den umfassenden Bericht
und die Anträge im Wortlaut mit ihren
Beschlußfassungen.

Aus terminlichen Gründen veröffentli
chen wir bereits an dieser Stelle den
Antrag Nr. 45/97 und daran an
schließend die Neufassung der Sat
zung des Versorgungswerkes.

Kammerversammlung tagte am 29. November

Antrag Nr. 45/97:

Antragsteller:  Vorstand der Landeszahnärztekammer Thüringen und Verwaltungsrat des VZTh

Betreff:  Neufassung der Satzung des Versorgungswerkes der LZKTh

Beschlußtext:
Die Kammerversammlung beschließt die Satzung des Versorgungswerkes der LZKTh in der vorliegenden Fassung.

Wortlaut der Begründung:
Die Begründung der einzelnen Änderungen ist in den Unterlagen detailliert dargestellt.

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.
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Satzung
des

Versorgungswerkes
der

Landeszahnärztekammer Thüringen

Stand 01.01.1998

Präambel

Die Kammerversammlung der Landeszahnärztekammer
Thüringen hat in ihrer Sitzung am 29. November 1997 auf
grund des § 15 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes
über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiter
bildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte,
Tierärzte und Apotheker (Heilberufegesetz) vom 07. Januar
1992 (GVBl. S. 3) geändert durch das Erste Gesetz zur Än
derung des Heilberufegesetzes vom 19. Juli 1994 (GVBl.
S. 923) die Satzung des Versorgungswerkes der Landes
zahnärztekammer Thüringen neu beschlossen.

A B S C H N I T T   I
AUFBAU DER VERSORGUNGSEINRICHTUNG

§ 1
Zweck und Sitz der Versorgungseinrichtung

1.  Zweck der Versorgungseinrichtung ist, den Angehörigen
der Landeszahnärztekammer Thüringen (LZKTh), deren
Hinterbliebenen und den unter § 29 genannten Personen
eine Versorgung nach Maßgabe dieser Satzung zu gewäh
ren.

2. Der Sitz der Versorgungseinrichtung ist Erfurt.

§ 2
Aufsicht

1.  Die Versorgungseinrichtung untersteht der Aufsicht des
Thüringer Ministeriums für Soziales und Gesundheit.

2.  Die Aufsichtsbehörde genehmigt die Satzung und ihre
Änderungen (nach Maßgabe des §15 Abs. 2 des Gesetzes
über die Berufsvertretungen und die Berufsausübung der
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker (Heilberufege
setz) vom 07.01.1992).

§ 3
Verwaltung

1.  Die Versorgungseinrichtung wird von der Geschäftsfüh
rung der LZKTh (§ 8 Satzung der LZKTh) gemeinsam
mit dem Verwaltungsrat (§ 5) geleitet. Das Nähere be
stimmt die Geschäftsordnung.

2.  Geschäftsführung und Vermögensverwaltung der Versor
gungseinrichtung sind getrennt von der LZKTh durchzu
führen.

§ 4
Verwaltungsrat

1.  Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden, dem
stellvertretenden Vorsitzenden und drei Beisitzern, die
von der Kammerversammlung der LZKTh gewählt wer
den. Für jeden Beisitzer ist ein Stellvertreter zu wählen.
Alle müssen der Versorgungseinrichtung als Mitglieder
angehören.

2.  Für die Amtsdauer gilt § 4 Absatz 1 der Satzung der
LZKTh. Die Mitglieder des Verwaltungsrates und deren
Stellvertreter bleiben nach Ablauf der Amtsdauer im
Amt, bis die neuen Mitglieder und deren Stellvertreter ge
wählt sind.

3.  Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder vom
stellvertretenden Vorsitzenden nach Bedarf, im Regelfall
vierteljährlich, einberufen und geleitet. Der Verwaltungs
rat ist beschlußfähig, wenn mindestens drei Mitglieder
oder im Verhinderungsfall deren Stellvertreter anwesend
sind. Bei Abstimmungen entscheidet einfache Stimmen
mehrheit.

4.  Die Tätigkeit der Mitglieder des Verwaltungsrates ist eh
renamtlich.

5.  Scheidet ein Mitglied aus dem Verwaltungsrat während
der Amtsdauer aus, so tritt für den Rest der Amtsdauer
der Stellvertreter an seine Stelle. Scheidet auch der Stell
vertreter aus, so bestellt der Vorstand einen Vertreter, der
der Bestätigung durch die nächste Kammerversammlung
bedarf.

§ 5
Aufgaben des Verwaltungsrates

1.  Dem Verwaltungsrat obliegt:
 a)  Die Anlage des Vermögens der Versorgungseinrich

 tung und die Kontrolle über die Vermögensanlage ge
 meinsam mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsiden
 ten nach Richtlinien, die vom Vorstand zu erlassen
 sind,

 b)  die Erstellung der versicherungstechnischen Bilanz,
 c)  die Erstellung der Jahresrechnung (§ 7 Abs. 1),

Versorgungswerk
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 d)   die Erstellung von Richtlinien für die Geschäftsfüh
 rung,

 e)  die Bestellung von Gutachtern und Sachverständigen.
2. Der Verwaltungsrat kann für einzelne, ihm nach der Sat

zung zustehende Aufgaben Ausschüsse bilden.

§ 6
Aufbringung und Verwendung der Mittel

1.  Die Mittel der Versorgungseinrichtung werden durch die
Beiträge der Mitglieder aufgebracht.

2.  Die Mittel der Versorgungseinrichtung dürfen nur zur Be
streitung der satzungsmäßigen Leistungen, der notwendi
gen Verwaltungskosten und der sonst zur Erreichung des
Zwecks der Versorgungseinrichtung erforderlichen Ausga
ben verwendet werden.

3.  Soweit die Einnahmen eines Jahres nicht zu den satzungs
mäßigen Leistungen und zur Bestreitung der Verwaltungs
kosten verwendet werden, sind sie den nach allgemeinen
Bilanzgrundsätzen und den nach versicherungstechni
schen Erfordernissen zu bildenden Rückstellungen und
sonstigen Reserven zuzuweisen.

§ 7
Rechnungsstellung

1.  Der Verwaltungsrat stellt jährlich Rechnung und legt sie
der Kammerversammlung über den Vorstand der LZKTh
vor. Die Rechnungslegung erfolgt nach den Grundsätzen
ordnungsgemäßer Buchführung (GoB).

2.  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
3.  Mit der Prüfung der Jahresrechnung wird ein Wirt

schaftsprüfer beauftragt.

A B S C H N I T T   I I 
MITGLIEDSCHAFT

§ 8
Pflichtmitglieder

Pf lichtmitglieder der Versorgungseinrichtung sind alle Mit
glieder der Landeszahnärztekammer Thüringen (§ 2 des
Kammergesetzes), soweit sie nicht gemäß § 9 dieser Satzung
von der Pf lichtmitgliedschaft ausgenommen sind.

§ 9
Ausnahmen und Befreiung von der Pflichtmitgliedschaft

1.  Ausgenommen von der Pf lichtmitgliedschaft sind
Zahnärzte, die am Tage des Erwerbs der Kammermit
gliedschaft:

 a) das 45. Lebensjahr vollendet haben.

 b) berufsunfähig sind oder den zahnärztlichen Beruf nicht
 ausüben. Sie werden jedoch Pf lichtmitglieder, sofern
 vor Vollendung des 45. Lebensjahres die Berufsun
 fähigkeit endet oder zahnärztliche Tätigkeit aufgenom
 men wird.

 c) als Beamte oder Angestellte des Bundes, des Landes,
 der Gemeinden oder einer Körperschaft, Anstalt oder
 Stiftung des öffentlichen Rechts tätig sind, wenn ihnen
 Anwartschaft auf lebenslängliche Versorgung und auf
 Hinterbliebenenversorgung nach beamtenrechtlichen
 Vorschriften oder Grundsätzen oder auf Grund ihres
 Dienst oder Anstellungsvertrages eine diesen Vor
 schriften oder Grundsätzen entsprechende lebensläng
 liche Alters und Hinterbliebenenversorgung gewährlei
 stet ist,

 d) Sanitätsoffiziere als Berufssoldaten sind,

 e)  als Bezieher eines Stipendiums der Rentenversiche
 rungspf licht nicht unterliegen.

2.  Auf ihren Antrag werden von der Pf lichtmitgliedschaft
befreit:

 a) Mitglieder, die ihre Berufstätigkeit in Thüringen auf
 nehmen und die Mitgliedschaft in ihrer bisherigen be
 rufständischen Pf lichtversorgung fortsetzen, solange
 sie ausschließlich im Angestelltenverhältnis tätig sind,
 oder deren Antrag auf Beitragsüberleitung nach § 22
 Abs. 4 Satz 2 nicht angenommen wird

 b)  Mitglieder, die als Sanitätsoffiziere auf Zeit oder als
 Beamte auf Widerruf oder auf Probe tätig sind.

 c)  Mitglieder, die ihre beruf liche Tätigkeit bei Ableistung
 des Wehrdienstes, einer Wehrübung oder bei Ablei
 stung von Zivildienst in Thüringen aufnehmen.

  Die Befreiung von der Pf lichtmitgliedschaft wird rück
 wirkend zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem ihre
 Voraussetzungen eingetreten sind, wenn der Antrag in
 nerhalb von 6 Monaten gestellt wurde.

3.  Sind die Voraussetzungen für eine vollzogene Befreiung
nicht mehr gegeben, so entsteht Pf lichtmitgliedschaft, so
fern nicht die Ausnahmen des Abs. 1 zutreffen. 

§ 10
Beginn der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft zur Versorgungseinrichtung beginnt mit
dem Tage, an dem die Voraussetzungen für die Pf lichtmit
gliedschaft (§ 8) eingetreten sind oder die Voraussetzungen
für die Ausnahmen (§ 9 Abs. 1) oder für eine früher vollzo
gene Befreiung (§ 9 Abs. 2) weggefallen sind, sofern nicht in
zwischen die in § 9 Abs. 1 a genannte Altersgrenze über
schritten wurde.
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§ 11
Anmeldung, Nachweise

1.  Alle Mitglieder der Landeszahnärztekammer Thüringen
haben sich bei der Versorgungseinrichtung zur Überprü
fung der Mitgliedschaft anzumelden. Sie haben auf Unter
lagen vorzulegen, die zur Überprüfung ihrer Mit
gliedschaft erforderlich sind.

2.  Die Mitglieder haben der Versorgungseinrichtung jeder
zeit die zur Erfüllung des Versorgungszweckes notwendi
gen Angaben, insbesondere über ihre Berufseinkünfte, zu
machen und die verlangten Nachweise zu liefern.

3.  Die Versorgungseinrichtung kann die Angaben und Nach
weise überprüfen und erforderlichenfalls die Vorlage wei
terer Nachweise verlangen.

4.  Für die Meldungen gelten im übrigen die einschlägigen
Bestimmungen des Kammergesetzes.

§ 12
Ende der Mitgliedschaft

Die Pf lichtmitgliedschaft endet:
a)  mit dem Verlust der Approbation,
b)  mit der Aufgabe der Berufstätigkeit. Sie endet nicht bei

der Gewährung von Altersruhegeld oder von Ruhegeld
wegen Berufsunfähigkeit,

c)  mit der Verlegung der beruf lichen Tätigkeit außerhalb
Thüringens,

d)  durch Befreiung gemäß § 9 Abs. 2.
e)  in den Fällen der Buchstaben a - d mit Ablauf des Tages,

an dem die genannten Voraussetzungen eingetreten sind.

§ 13
Freiwillige Fortsetzung der Mitgliedschaft

1.  Eine Pf lichtmitgliedschaft, die gemäß § 12 endet, kann
freiwillig fortgesetzt werden. Hierzu ist ein Antrag erfor
derlich, der innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach
Beendigung der Pf lichtmitgliedschaft bei der Versor
gungseinrichtung gestellt werden muß.
 Die freiwillige Mitgliedschaft beginnt mit dem Ende der
Pf lichtmitgliedschaft.

2.  Freiwillige Mitglieder der Versorgungseinrichtung werden
alle Mitglieder, die nach Erfüllung der Voraussetzungen
des § 9 Abs. 1 c oder d nicht ihren Austritt aus der Versor
gungseinrichtung erklären.

3.  Die freiwillige Mitgliedschaft endet:
 a) mit dem Eintritt der Voraussetzungen für die Pf licht

 mitgliedschaft,
 b) durch Austrittserklärung des Mitgliedes,
 c)  durch Kündigung seitens der Versorgungseinrichtung.

 Die Kündigung ist nur im Falle des Zahlungsverzuges
 zulässig. Sie setzt voraus, daß das Mitglied wegen eines
 Beitragsrückstandes gemahnt wurde und der Zahlungs
 aufforderung innerhalb einer Frist von vier Wochen
 nicht nachgekommen ist. Die Mahnung muß auf die
 Rechtsfolgen bei weiterem Zahlungsverzug hinweisen.
 Mahnung und Kündigung sind mit Postzustellungsur
 kunde zuzustellen.

 d) in den Fällen des Abs. 3 b und c mit Ablauf des Kalen
 dermonats, in dem die Austrittserklärung der Versor
 gungseinrichtung oder die Kündigung dem Mitglied zu
 gegangen ist.

A B S C H N I T T    I I I 
BEITRÄGE

§ 14
Jahreshöchstbeitrag, Mindestbeitrag

1. Jahreshöchstbeitrag 
 Die Pf lichtbeiträge und die freiwilligen Mehrzahlungen
dürfen zusammen für ein Kalenderjahr das Zwölffache
der Höchstbeiträge nicht übersteigen, die sich bei einer
Beitragsbemessungsgrundlage in Höhe der doppelten mo
natlichen Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversi
cherung der Arbeiter und Angestellten (Ost) ergeben wür
den.

2.  Mindestbeitrag
 Der Mindestbeitrag beträgt im Monat 1/5 des jeweiligen
monatlichen Höchstbeitrages zur Pf lichtversicherung in
der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten
(Ost), auf volle Deutsche Mark aufgerundet.

§ 15
Pflichtbeiträge

1. Grundsatz
 Soweit nichts anderes bestimmt ist, haben die Mitglieder
des Versorgungswerkes der Landeszahnärztekammer
Thüringen für Zeiten, in welchen sie Einkünfte aus
zahnärztlicher Berufstätigkeit erzielen, einen Beitrag zu
entrichten, der sich aus der Anwendung des jeweiligen
Beitragssatzes und der jeweiligen Beitragsbemessungs
grenze der Rentenversicherung der Arbeiter und Ange
stellten (Ost) ergibt, wenigstens jedoch den Mindestbei
trag gemäß § 14 Abs. 2.

2. Beiträge für niedergelassene Mitglieder
 a) Die niedergelassenen Mitglieder haben ab 01.01.1994

 jährlich aufgerundet auf volle DM einen Regelbeitrag
 in Höhe von 17 % der Beitragsbemessungsgrenze der

Versorgungswerk
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  Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten
 (Ost), maximal jedoch den Jahreshöchstbeitrag zur
 Pf lichtversicherung in der Rentenversicherung der Ar
  beiter und Angestellten (Ost) zu entrichten. Sofern das
 reine Berufseinkommen des vorletzten Kalenderjahres
 die Beitragsbemessungsgrenze des laufenden Jahres
 nachweislich unterschreitet, ist der Beitrag auf Antrag
 entsprechend dem Berufseinkommen des vorletzten
 Kalenderjahres zu bemessen, mindestens jedoch ist
 1/2 des Regelbeitrages nach Satz 1 dieser Vorschrift zu
 entrichten. Als reines Berufseinkommen gelten die ge
 samten Einnahmen aus beruf licher Tätigkeit (Privat
 und Kassenpraxis) nach Abzug der Betriebsausgaben.
 Als Nachweis gilt der Steuerbescheid.

 b) Im Kalenderjahr der ersten Niederlassung in eigener
 Praxis sowie im darauffolgenden Kalenderjahr, ist ab
 weichend von den Regelungen des Abs. 2 a Satz 1 als
 Beitrag 50 % und im dritten Jahr 75 % des jährlichen
 Regelbeitrags zu entrichten.

 c) Ab dem Kalenderjahr, in dem das 60. Lebensjahr vol
 lendet wird, ist der Beitrag auf Antrag abweichend von
 den vorstehenden Regelungen auf 50 % des jährlichen
 Regelbeitrages nach Buchst. a festzusetzen. Der Antrag
 ist unwiderruf lich.

3.  Beiträge für angestellte oder beamtete Mitglieder
 a) Angestellte Mitglieder, die die Befreiung von der Ren

 tenversicherung der Arbeiter und Angestellten gem. § 6
 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI beantragt haben, entrichten als
 Beitrag den in §§ 158 ff SGB VI festgesetzten Pf licht
 versicherungsbeitrag, jedoch mindestens den halben
 Mindestbeitrag gem. § 14 Abs. 2.

  Angestellte Mitglieder, die die Befreiung von der Versi
 cherungspf licht in der Rentenversicherung der Arbei
 ter und Angestellten nicht beantragt haben, zahlen den
 Mindestbeitrag gem. § 14 Abs. 2, solange sie in einem
 rentenversicherungspf lichtigen Angestelltenverhältnis
 tätig und Mitglied der Rentenversicherung für Arbeiter
 und Angestellte sind.

 b) Angestellte Mitglieder, die der Rentenversicherungs
 pf licht für Arbeiter und Angestellte nicht unterliegen,
 haben aus Ihren Bezügen mit allen Zuschlägen einen
 Beitrag zu entrichten, der sich aus der Anwendung des
 jeweiligen Beitragssatzes und der jeweiligen Beitragsbe
 messungsgrenze der Rentenversicherung der Arbeiter
 und Angestellten (Ost) ergibt, jedoch wenigstens den
 halben Mindestbeitrag gemäß § 14 Abs. 2.

 c)  Beamte und Sanitätsoffiziere im Sinne der §§ 9 Abs. 2
 Buchst. b und 13 Abs. 2 zahlen für Zeiten der Beschäf
 tigung als Beamte oder Sanitätsoffiziere den Mindest
 beitrag gemäß § 14 Abs. 2.

  Erzielen sie neben ihren Dienstbezügen sonstige Ein
 künfte aus selbständiger zahnärztlicher Berufstätigkeit

 (z.B. aus eigener Praxis, Liquidationsrecht, Gutachter
 tätigkeit), haben sie aus diesen sonstigen Einkünften,
 unter Anrechnung des Beitrages nach Satz 1, einen
 monatlichen Beitrag zu entrichten, der dem Beitrag
 gemäß § 15 Abs. 1 entspricht.

4. Beiträge für Mitglieder ohne zahnärztliche Tätigkeit
 Alle Mitglieder der Versorgungseinrichtung, die keine
zahnärztliche Berufstätigkeit ausüben, entrichten für diese
Zeiten den halben Mindestbeitrag, es sei denn, es gelten
die §§ 16 und 17.

§ 16
Beiträge für Zeiten des Bezuges von Arbeitslosengeld,

Arbeitslosenhilfe oder Unterhaltsgeld
Von der Rentenversicherungspf licht für Arbeiter und Ange
stellte gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI befreite Mitglieder,
die Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder Unterhaltsgeld
beziehen, haben für diese Zeiten den Beitrag zu zahlen, der
ohne diese Befreiung an die Rentenversicherung der Arbei
ter und Angestellten zu entrichten wäre.

§ 17
Beitrag für Zeiten des Wehr oder Zivildienstes

1.  Wehr oder zivildienstleistende Mitglieder, die gem. § 6
Abs. 1 Nr. 1 SGB VI von der Rentenversicherungspf licht
der Arbeiter und Angestellten befreit sind und die zuletzt
vor der Einberufung als Angestellte beschäftigt waren und
deren Arbeitsverhältnis während dieser Zeiten gem. § 1
des Arbeitsplatzschutzgesetzes ruht, haben für diese Zei
ten einen Pf lichtbeitrag in Höhe des Beitrages zu zahlen,
den der Arbeitgeber übernimmt, wenn gem. § 14 a Abs.
1 - 3 des Arbeitsplatzschutzgesetzes Anspruch auf Bei
tragsübernahme zum Versorgungswerk der Landes
zahnärztekammer Thüringen besteht.

2.  Soweit Absatz 1 nicht Anwendung findet, haben wehr
oder zivildienstleistende Mitglieder, die gem. § 6 Abs. 1
Nr. 1 SGB VI von der Rentenversicherungspf licht für Ar
beiter und Angestellte befreit sind und die nach den Vor
schriften des Arbeitsplatzschutzgesetzes Anspruch auf
Beitragsübernahme zum Versorgungswerk der Landes
zahnärztekammer Thüringen haben, für diese Zeiten den
Beitrag zu entrichten, der ohne die Befreiung gemäß § 6
Abs. 1 Nr. 1 SGB VI zur Rentenversicherung der Arbeiter
und Angestellten zu zahlen wäre, höchstens aber den Be
trag, der von dritter Seite zu gewähren ist.

3.  Wehr oder zivildienstleistende Mitglieder, die nicht gem.
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI von der Rentenversicherungs
pf licht der Arbeiter und Angestellten befreit sind und die
nach den Vorschriften des Arbeitsplatzschutzgesetzes An
spruch auf Beitragsübernahme zum Versorgungswerk der
Landeszahnärztekammer Thüringen haben, haben für



diese Zeiten einen Beitrag in Höhe von 40 % des jeweili
gen Höchstbeitrages zur Pf lichtversicherung in der gesetz
lichen Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten
zu zahlen.

§ 18
Nachversicherung

1.  Wird bei der Versorgungseinrichtung ein Antrag auf
Nachversicherung gestellt, so hat sie die Nachversiche
rung unter Beachtung dieser Satzung nach den Bestim
mungen der Absätze 1 bis 4 durchzuführen.

2.  Bei der Versorgungseinrichtung können Zahnärzte, die
nach dem 31. Dezember 1991 aus einer nach dem SGB VI
versicherungsfreien Beschäftigung ausscheiden, nachver
sichert werden, wenn sie innerhalb eines Jahres nach dem
Ausscheiden Mitglieder des Versorgungswerkes der Lan
deszahnärztekammer Thüringen (§ 8 der Satzung) wer
den oder während der versicherungsfreien Beschäftigung
bis zum Ausscheiden Mitglieder der Versorgungseinrich
tung waren. Der Antrag auf Nachversicherung ist inner
halb eines Jahres nach dem Ausscheiden aus der versiche
rungsfreien Beschäftigung zu stellen.

3.  Die Nachversicherungsbeiträge sind so zu behandeln, als
ob sie als Beiträge gemäß § 15 Abs. 3 a Satz 1 der Satzung
in der Zeit entrichtet worden wären, für die die Nachversi
cherung durchgeführt wurde. Der Erhöhungsbetrag
gemäß § 181 Abs. 4 SGB VI bleibt bei der Berechnung un
berücksichtigt. Die während der Nachversicherungszeit
bereits an die Versorgungseinrichtung entrichteten Beiträ
ge gelten als freiwillige Beiträge im Sinne des § 19 der Sat
zung; sie werden auf Antrag erstattet. Der Antrag ist in
nerhalb einer Frist von drei Monaten nach Zustellung des
Nachversicherungsbescheides zu stellen.

4.  Der Nachversicherte gilt rückwirkend für die Dauer der
Nachversicherung als Mitglied des Versorgungswerkes der
Landeszahnärztekammer Thüringen. Der Eintritt des Ver
sorgungsfalles bei einem Mitglied steht der Nachversiche
rung nicht entgegen. Grund, Art und Höhe der Versor
gungsleistungen richten sich nach den Vorschriften dieser
Satzung.

§ 19
Freiwillige Mehrzahlungen

1.  Über den Pf lichtbeitrag hinaus können im laufenden Ka
lenderjahr freiwillige Mehrzahlungen geleistet werden,
und zwar jeweils bis zur Höhe des Unterschiedsbetrages
zwischen dem Pf lichtbeitrag und dem 1,3fachen des Jah
reshöchstbeitrages zur Pf lichtversicherung in der Renten
versicherung der Arbeiter und Angestellten (Ost), minde
stens jedoch bis zur Höhe des Unterschiedsbetrages zwi
schen dem Pf lichtbeitrag und dem 1,3fachen Regelbeitrag
nach § 15 (2).

2.  Im letzten Jahr der aktiven Mitgliedschaft dürfen freiwilli
ge Mehrzahlungen nur noch anteilig für die Monate bis
zum Beginn der Versorgungsleistungen entrichtet werden.

3.  Freiwillige Mehrzahlungen sind nicht möglich
 a)  für Zeiten des Ruhegeldbezuges
 b)  bei Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit sowie einer Be

 rufsunfähigkeit
 c)  für Zeiten eines Versuches der Wiederaufnahme der

 Berufstätigkeit nach einer vorübergehenden Berufsun
 fähigkeit (§ 25 Abs. 1 a Satz 3).

§ 20
Sonderbeiträge/Hilfsfonds

1.  Mittel für Leistungen nach § 29 werden aufgebracht
durch
 a) monatliche Beiträge, die auch in einem Vomhundert

 satz der vierteljährlichen Kassenabrechnung bestehen
 können, nach Beschluß der Kammerversammlung der
 LZKTh,

 b)  Spenden von Zahnärzten sowie von anderen natürli
 chen und juristischen Personen,

 c)  Geldbußen und Auf lagen (Berufsgerichtsverfahren
 u. ä.).

2.  Die Einnahmen und Ausgaben des Hilfsfonds für die Lei
stungen nach § 29 sind getrennt auszuweisen.

3.  Die Heranziehung von Kammermitgliedern zur Leistung
von Sonderbeiträgen wird durch die Vorschriften über
Ausnahmen und Befreiung von der Pf lichtmitgliedschaft
zur Versorgungseinrichtung nicht berührt.

§ 21
Beginn und Ende der Beitragspflicht, Beitragsverfahren

1.  Die Beitragspf licht beginnt mit der Mitgliedschaft (§ 10).
Mitglieder, die der Versorgungseinrichtung nur während
eines Teils des Jahres angehören, haben nur für diesen
Zeitraum Beiträge zu entrichten.
 Die Mitglieder sind verpf lichtet, die fälligen Beiträge bei
der Verwaltung der Versorgungseinrichtung nach deren
Weisung einzuzahlen, soweit sie nicht von der Kassen
zahnärztlichen Vereinigung Thüringen an der Kassenab
rechnung einbehalten werden können. 

2.  Die Beiträge für niedergelassene Mitglieder werden vier
teljährlich, in auf volle Deutsche Mark aufgerundeten
Teilbeträgen, mit Beginn eines jeden Kalendervierteljah
res fällig und sind innerhalb 4 Wochen zu zahlen. Für alle
übrigen Mitglieder ist der Beitrag zum Ende eines Kalen
dermonats fällig und zu zahlen.

3.  Kommt ein Mitglied mit seinen Beitragszahlungen in Ver
zug, so ist die Versorgungseinrichtung berechtigt, für je
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den angefangenen Monat der Säumnis einen Säumniszu
schlag in Höhe von 1% des jeweils rückständigen Beitrags
zu erheben.
 Die Versorgungseinrichtung ist berechtigt, nach Anmah
nung die rückständigen Beiträge im Verwaltungszwangs
verfahren einzuziehen.
 Die durch die Anmahnung und Einziehung des Beitrages
entstehenden Kosten sind vom Mitglied zu tragen.

4.  Auf ihren Antrag erhalten eine Beitragsbefreiung
 a) Mitglieder für die Zeiten der gesetzlichen Mutter

 schutzfristen (6 Wochen vor und 8 Wochen unmittel
 bar nach der Entbindung) und bei Inanspruchnahme
 des gesetzlichen Erziehungsurlaubes für dessen Dauer,
 längstens bis zu 36 Monaten nach der Geburt, wenn
 nicht Dritte zur Beitragsentrichtung verpf lichtet sind.

 b) Mitglieder, die arbeitslos sind, ab dem Ersten des Mo
 nats der Meldung beim Arbeitsamt, frühestens ab dem
 Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses,
 wenn nicht Dritte zur Beitragsentrichtung verpf lichtet
 sind.

 c)  Mitglieder, die arbeitsunfähig erkrankt sind, für die
 Dauer der Erkrankung; bei angestellten Mitgliedern
 nach Wegfall der Gehaltsfortzahlung durch den Arbeit
 geber.

 d)  Mitglieder für die Zeit, in der sie im Geltungsbereich
 des SGB keine zahnärztliche Berufstätigkeit ausüben.

5.  Bei nachgewiesener Bedürftigkeit können im Ausnahme
fall und auf Antrag des Mitgliedes die Beiträge befristet
gestundet und/oder ermäßigt werden.
 Über die Stundung sowie über die Höhe der Beitragser
mäßigung und die jeweilige Zeitdauer entscheidet der Ver
waltungsrat.

6.  Die Beitragspf licht erlischt
 a) mit dem Ende des Kalendermonats, in dem das Mit

 glied das 65. Lebensjahr vollendet oder 
 b)  wenn vorgezogenes Altersruhegeld gewährt wird, mit

 dem Ende des Kalendermonats vor Einweisung des
 vorgezogenen Altersruhegeldes. 

 c)  bei Eintritt einer Berufsunfähigkeit vor Bezug des Al
 tersruhegeldes grundsätzlich mit dem Eintritt der Be
 rufsunfähigkeit bzw. bei angestellten und beamteten
 Mitgliedern (§ 9 Abs. 2b und § 13 Abs. 2) mit dem
 Wegfall der Gehaltsbezüge, spätestens jedoch mit der
  E inweisung des Ruhegeldes.

  Während eines Versuchs der Wiederaufnahme der be
 ruf lichen Tätigkeit (§ 25 Abs. 1 a Satz 3) besteht keine
 Beitragspf licht.

7.  Für Mitglieder, die die Mitgliedschaft freiwillig fortsetzen,
gelten die gleichen Beitragsbestimmungen wie für Pf licht
mitglieder.

§ 22
Rückgewähr von Beiträgen, Beitragsüberleitung

1.  Endet die Mitgliedschaft, so hat das bisherige Mitglied
Anspruch auf Rückgewähr, die auf Antrag ausgezahlt
wird.

2.  Als Rückgewähr werden in den ersten drei Beitragsjahren
50 %, ab dem 4. Beitragsjahr 60 % oder ab dem 5. Bei
tragsjahr 75 % der gesamten Beiträge ohne Zinsen, unter
Anrechnung eines Rückstandes und etwa erhaltener Ver
sorgungsbezüge, ausgezahlt. 

3.  Ein Anspruch auf Rückgewähr kann nur geltend gemacht
werden, wenn seit Beendigung der Mitgliedschaft ein Jahr
verstrichen ist; er erlischt, wenn das Mitglied innerhalb
dieser Frist erneut eine Pf lichtmitgliedschaft in einem in
nerhalb des Geltungsbereiches des SGB liegenden berufs
ständischen Versorgungswerk begründet und eine Bei
tragsüberleitung dorthin möglich ist.

4.  Die Versorgungseinrichtung kann mit anderen berufsstän
dischen Versorgungseinrichtungen Überleitungsabkom
men abschließen. Die Überleitung wird nach den Bestim
mungen des jeweiligen Überleitungsabkommens abgewik
kelt. Über die Annahme von Überleitungen mit Beitrags
anteilen für Zeiten vor 1988 wird im Einzelfall nach versi
cherungsmathematischen Grundsätzen entschieden.

5.  Die gegenseitigen Rechte und Pf lichten zwischen dem
Versorgungswerk der Landeszahnärztekammer Thürin
gen und dem Mitglied erlöschen mit der Beendigung der
Mitgliedschaft, mit Ausnahme des Anspruchs auf Bei
tragsüberleitung, Beitragsrückgewähr und Rückzahlung
zuviel geleisteter Beiträge sowie des Anspruchs auf Beglei
chung rückständiger Beiträge und Rückzahlung zu Un
recht erbrachter Versorgungsleistungen. Ein Wiederauf le
ben erloschener Rechte bei einer späteren neu begründe
ten Mitgliedschaft erfolgt nicht.

A B S C H N I T T    I V 
VERSORGUNG

§ 23
Rechtsanspruch

Die Mitglieder und ihre Hinterbliebenen haben gegenüber
der Versorgungseinrichtung einen Rechtsanspruch auf Ver
sorgung nach Maßgabe des § 24.

§ 24
Umfang der Versorgung

1.  Die Versorgungseinrichtung gewährt dem Mitglied Ruhe
geld (§§ 25 - 27, 33) und im Falle seines Todes den Hin



terbliebenen Sterbegeld (§ 28); Witwen oder Witwergeld
und Waisengeld (§ 34) sowie die in § 35 aufgeführten Lei
stungen.

2.  Die Kammerversammlung beschließt aufgrund der aus
der versicherungstechnischen Bilanz abgeleiteten Ergeb
nisse und unter Berücksichtigung der allgemeinen wirt
schaftlichen Entwicklung die Rentenbemessungsgrundla
ge zur Anpassung der Anwartschaften und die Anpassung
der laufenden Versorgungsleistungen. Die versicherungs
technische Bilanz wird nach allgemein anerkannten versi
cherungsmathematischen Grundsätzen erstellt.

§ 25
Anspruch auf Ruhegeld bei Berufsunfähigkeit

1.  Mitglieder, welche infolge eines körperlichen Gebrechens
oder wegen Schwäche ihrer körperlichen oder geistigen
Kräfte zur Ausübung des Berufes unfähig sind, erhalten
für die Dauer der Berufsunfähigkeit auf Antrag Ruhegeld:
 a)  Bei vorübergehender Berufsunfähigkeit, wenn diese

 länger als 26 Wochen gedauert hat, vom Beginn der 27.
 Woche an bis zum Ende des Monats, in dem sie die be
 ruf liche Tätigkeit wieder aufnehmen. Die Ruhegeldge
 währung erfolgt vom Beginn der 27. Woche an, wenn
 der Antrag bis zum Ende der 40. Woche eingegangen
 ist, sonst vom Tage der Antragstellung an.

  Bei einem Versuch der Wiederaufnahme zahnärztli
 cher Berufstätigkeit von nicht länger als 4 Wochen im
 Anschluß an die vorübergehende Berufsunfähigkeit be
 darf es keiner erneuten Wartezeit.

  Bei vorübergehender Berufsunfähigkeit wird das Ruhe
 geld auf Zeit und längstens auf die Dauer von vier Jah
 ren gewährt.

 b)  Bei dauernder Berufsunfähigkeit von deren Beginn,
 wenn der Antrag bis zum Ende der 40. Woche einge
 gangen ist, sonst vom Tage der Antragstellung an,
 frühestens aber vom Ersten des Monats an, der auf die
 Abmeldung der beruf lichen Tätigkeit folgt.

  Als Tag der Antragstellung gilt das Datum des Ein
 gangs beim Versorgungswerk.

2.  Der Anspruch auf Ruhegeld ruht während der Ausübung
beruf licher Tätigkeit.

3.  Die Antragsteller haben die zur Feststellung der Berufsun
fähigkeit notwendigen Nachweise zu führen. Dem Antrag
sind außerdem die von dem Versorgungswerk der Landes
zahnärztekammer Thüringen erbetenen Unterlagen und
Nachweise beizufügen. Die Versorgungseinrichtung kann
während der Dauer des Rentenbezuges weitere Nachweise
verlangen, die vom Rentenempfänger vorzulegen sind.

4.  Ruhegeldempfänger, die die Approbation verlieren, verlie
ren damit nicht ihre Ansprüche gegenüber der Versor
gungseinrichtung.

5. Sind die körperlichen Gebrechen oder Schwächen durch
Selbstverstümmelung eingetreten, so entfällt der An
spruch auf ein Ruhegeld bei Berufsunfähigkeit. 

§ 26
Anspruch auf erhöhtes Ruhegeld bei vorzeitiger

Berufsunfähigkeit
1.  Tritt Berufsunfähigkeit im Sinne von § 25 vor Vollendung

des 60. Lebensjahres ein, wird erhöhtes Ruhegeld wegen
vorzeitiger Berufsunfähigkeit gewährt, wenn die Voraus
setzungen des Abs. 2 erfüllt sind.

2.  Anspruch auf erhöhtes Ruhegeld bei vorzeitiger Berufsun
fähigkeit hat ein Mitglied, das vor der Vollendung des 60.
Lebensjahres berufsunfähig wird und in der Zeit seiner
Mitgliedschaft,
 a)  soweit Versicherungspf licht in der gesetzlichen Ren

  ten versicherung vorlag und die Möglichkeit einer Be
  frei ung von dieser Versicherungspf licht gemäß § 6
 Abs. 1  Nr. 1 SGB VI bestand, diese  Befreiung von dem
 Zeitpunkt an dauernd herbeige führt hat, in dem erst
 mals die gesetzlichen Vorausset zungen hierfür erfüllt
 waren,

 b)  soweit es als Angestellter außerhalb des Geltungsberei
 ches des SGB VI tätig war, aus dem gesamten reinen
 Berufseinkommen einen Beitrag geleistet hat, der § 15
 Abs. 3 b entspricht,

 c)  soweit es nach dem Ausscheiden aus einer für die
 Nachversicherung maßgebenden Beschäftigung die
 Möglichkeit gemäß § 186 SGB VI hatte, die Nachversi
 cherung bei dem Versorgungswerk der Landeszahnärz
 tekammer Thüringen hat durchführen lassen,

 d)  soweit es nach dem Ausscheiden aus einem Beamten
 oder Soldatenverhältnis die Möglichkeit der Nachversi
 cherung bei dem Versorgungswerk der Landeszahnärz
 tekammer Thüringen gemäß § 186 SGB VI nicht hatte,
 während der gesamten Dauer des Dienstverhältnisses
 aus dem gesamten reinen Berufseinkommen ohne Un
 terbrechung Beiträge geleistet hat, die dem Beitrag
 nach § 15 Abs. 3 c entsprechen.

3.  Die als Anspruchsvoraussetzung in Absatz 2 geforderte
Befreiung von der Versicherungspf licht in der gesetzli
chen Rentenversicherung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI
gilt als gegeben, wenn die Befreiung binnen 3 Monaten
seit dem Empfang der förmlichen Mitteilung über die Be
gründung der Mitgliedschaft bei dem Versorgungswerk
der Landeszahnärztekammer Thüringen beantragt wird.

4.  Die Bestimmungen des § 25 gelten entsprechend.

§ 27
Anspruch auf Altersruhegeld

1.  Mitglieder, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (Al
tersgrenze), erhalten auf Antrag Altersruhegeld. Der An
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spruch auf Zahlung des Altersruhegeldes beginnt mit dem
Ersten des Monats, der auf die Vollendung des 65. Le
bensjahres folgt und endet mit Ablauf des Kalendermo
nats, in dem das Mitglied verstirbt.

2.  Auf Antrag wird das Altersruhegeld vor Erreichen der Al
tersgrenze nach Absatz 1 gewährt, jedoch frühestens vom
Ersten des Monats an, der auf die Vollendung des 60. Le
bensjahres folgt. 

  Antragsberechtigt sind ausschließlich Mitglieder, die mit
Vollendung des 60. Lebensjahres nicht dauernd berufsun
fähig sind bzw. waren und zu diesem Zeitpunkt keinen
Anspruch auf Ruhegeld wegen dauernder Berufsunfähig
keit haben bzw. hatten.
 Die Vorverlegung des Rentenbezugsalters hat eine ent
sprechende Minderung der Rentenanwartschaft zur Fol
ge, die sich nach versicherungsmathematischen Grund
sätzen bestimmt. Die Minderung der Rentenanwartschaft
beträgt 0,4% für jeden Monat, um den der Bezug des Al
tersruhegeldes vor die in Abs. 1 genannte Altersgrenze
vorverlegt wird. Bei dieser Minderung verbleibt es auch
nach Erreichen der in Abs. 1 bestimmten Altersgrenze. 

3.  Vom Bezug des Altersruhegeldes an ist ein Ruhegeld we
gen Berufsunfähigkeit ausgeschlossen. Ein bei Vollendung
des 65. Lebensjahres laufend gezahltes Ruhegeld wegen
Berufsunfähigkeit wird in jedem Falle ab dem Ersten des
Monats, der auf die Vollendung des 65. Lebensjahres folgt
als Altersruhegeld gezahlt. Eine Neuberechnung im Sinne
des § 30 ist hiermit nicht verbunden.

4.  Die Bestimmungen des § 25 Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie
Absatz 4 gelten entsprechend.

§ 28
Anspruch auf Sterbegeld

1.  Anspruch auf Sterbegeld haben nacheinander
 a)  der überlebende Eheteil des Mitgliedes,
 b)  die ehelichen, für ehelich erklärten oder an Kindes

 Statt angenommenen Kinder, die nichtehelichen Kin
 der eines weiblichen Mitgliedes und die nichtehelichen
 Kinder eines männlichen Mitgliedes, wenn dessen Un
 terhaltspf licht nach vorangegangener Anerkennung
 der Vaterschaft oder durch gerichtliche Entscheidung
 rechtswirksam festgestellt worden ist.

  Führt eines der anspruchsberechtigten Kinder den
 Nachweis, daß es die Bestattung ausgerichtet hat, so
 kann das gesamte Sterbegeld an dieses Kind ausgezahlt
 werden.

2.  Hat eine andere natürliche Person die Bestattung ausge
richtet, kann das Sterbegeld auf Antrag und gegen Nach
weis der Bestattungskosten an diese Person ausgezahlt
werden.

3.  Durch Zahlung an eine der in Absatz 1 und 2 genannten
Personen wird das Versorgungswerk der Landeszahnärz
tekammer Thüringen freigestellt.

4.  Das Sterbegeld beträgt DM 1.000,-.

§ 29
Zusätzliche Leistungen

1.  Auf Antrag können gewährt werden
 a) Sterbegeld (§ 28),
 b)  Zuschüsse zu Heilmitteln bei Invalidität, Krankheit

 und Rekonvaleszenz,
 c)  Unterstützung bei besonderer Notlage,
 d)  Kinderzuschlag.
 Leistungen nach den Buchstaben b) bis d) dieser Vor
schrift werden höchstens auf die Dauer von 18 Monaten
gewährt. Wiederholte Antragstellung ist möglich.

2.  Hinterläßt ein Mitglied keine Versorgungsberechtigten, so
kann auf Antrag ein Unterhaltsbeitrag gewährt werden
 a)  den Eltern oder einem Elternteil bis zur vollen Höhe

 oder den Geschwistern bis zur halben Höhe des Wit
 wengeldes, sofern das Mitglied deren hauptsächlicher
 Ernährer war, oder

 b)  den Verwandten oder Verschwägerten, die ihm bis zu
 seinem Tode mindestens 5 Jahre ununterbrochen das
 Hauswesen geführt haben, bis zur halben Höhe des
 Witwengeldes, wenn die Führung des Hauswesens 15
 Jahre gedauert hat, bis zur vollen Höhe des Witwengel
 des, sofern das Mitglied zu Lebzeiten die betreffende
 Person schriftlich dem Versorgungswerk der Landes
 zahnärztekammer Thüringen gegenüber als Begünstig
 te vorgeschlagen hat.

3.  Einer Waise kann auf Antrag für die Dauer der Berufsaus
bildung nach Vollendung des 27. Lebensjahres sowie im
Falle dauernder Erwerbsunfähigkeit ein Unterhaltsbeitrag
bis zur Höhe des Waisengeldes gewährt werden.

4.  Der Kinderzuschlag nach § 33 Abs. 2 kann auf Antrag
über das 27. Lebensjahr hinaus gewährt werden, solange
sich das Kind noch in Berufsausbildung befindet.

§ 30
Berechnung des Altersruhegeldes

1.  Der Jahresbetrag des einzuweisenden Altersruhegeldes
beläuft sich auf den Vomhundertsatz der jeweiligen Ren
tenbemessungsgrundlage, welcher der Summe der erwor
benen individuellen Punktwerte entspricht.

2.  Die Rentenbemessungsgrundlage für ein Kalenderjahr ist
das Produkt aus dem aus der maßgebenden versiche
rungstechnischen Bilanz abgeleiteten Multiplikator und
dem Durchschnittsbeitrag aller Mitglieder im vorletzten



Kalenderjahr, soweit dieser den seit Inkrafttreten dieser
Satzung erreichten Höchstwert übersteigt, ansonsten wird
dieser zugrunde gelegt. Der Durchschnittsbeitrag ergibt
sich durch Division aller in einem Kalenderjahr entrichte
ten Beiträge durch die mittlere Zahl der Mitglieder.

3.  Der für ein Kalenderjahr erworbene individuelle Punkt
wert ergibt sich dadurch, daß der doppelte individuelle
entrichtete Beitrag durch den nach Abs. 2 dieser Vor
schrift errechneten maßgeblichen Durchschnittsbeitrag
für das gesamte Kalenderjahr geteilt wird.
 Für den Zeitpunkt der Entrichtung ist bei freiwilligen Bei
trägen der Tag des Zahlungseinganges maßgeblich.
 Pf lichtbeiträge gelten insoweit als im Kalenderjahr
entrichtet, als der Zahlungseingang bis spätestens zum
31.12. des Folgejahres erfolgt, danach gilt der Tag des
Zahlungseinganges als Zeitpunkt der Entrichtung.

4.  Abweichend von Abs. 3 dieser Vorschrift ermittelt sich
der im vorhergehenden und der im laufenden Kalender
jahr bis zum Beginn des Versorgungsbezuges erworbene,
individuelle Punktwert dadurch, daß der doppelte indivi
duelle entrichtete Beitrag einheitlich durch den maßgebli
chen Durchschnittsbeitrag für das gesamte vorletzte Ka
lenderjahr geteilt wird. 

5.  Für Beiträge die für Zeiten vor Gründung des VZTh als
entrichtet gelten, ergibt sich der individuelle Punktwert
dadurch, daß der doppelte individuell entrichtete Beitrag
einheitlich durch den maßgeblichen Durchschnittsbeitrag
des Jahres 1992 geteilt wird.

§ 31
Berechnung des Ruhegeldes bei Berufsunfähigkeit

1.  Für die Berechnung des Jahresbetrages des einzuweisen
den Ruhegeldes bei Berufsunfähigkeit gilt § 30 entspre
chend.

2.  Rückständige Pf lichtbeiträge, deren Fälligkeit nach § 21
Abs. 2 bei Eintritt einer Berufsunfähigkeit länger als 6 Ka
lendermonate zurückliegt, bleiben bei der Berechnung des
Ruhegeldes unberücksichtigt

3.  Die nach dieser Vorschrift bzw. nach den Regelungen des
§ 32 ermittelte Summe der Punktwerte wird bei Eintritt ei
nes Versorgungsfalles bis zum vollendeten 60. Lebensjahr
des Mitgliedes mit dem Faktor 0,76 multipliziert.
 Der Faktor erhöht sich um 0,004 für jeden Kalendermo
nat bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres des Mitglie
des, um den der Versorgungsfall später eintritt.

§ 32
Berechnung des erhöhten Ruhegeldes bei vorzeitiger

Berufsunfähigkeit
1.  Der Jahresbetrag des einzuweisenden erhöhten Ruhegel

des bei vorzeitiger Berufsunfähigkeit ermittelt sich in ent

sprechender Anwendung von § 30 in Verbindung mit § 31
mit der Maßgabe, daß für die Zeit ab dem Kalendermo
nat nach Eintritt des Versorgungsfalles bis zum Kalender
monat der Vollendung des 60. Lebensjahres Punktwerte
in Höhe des bisher erworbenen durchschnittlichen indivi
duellen Punktwertes anzurechnen sind.

2.  Der durchschnittliche individuelle Punktwert ermittelt
sich wie folgt:
 Für jedes Jahr wird der Punktwert ermittelt. Die Summe
der Punktwerte wird durch die Anzahl der berücksichtig
ten Kalenderjahre geteilt. Bei Ermittlung der zu berück
sichtigenden Kalenderjahre bleiben Zeiten

  des Bezuges von Ruhegeld,

  der Arbeitsunfähigkeit,
  der Berufsunfähigkeit und
  des gesetzlichen Erziehungsurlaubes sowie der Mutter

schaft (6 Wochen vor und 8 Wochen unmittelbar nach
der Entbindung)

  außer Ansatz.
3.  Bei Eintritt eines Versorgungsfalles im Kalenderjahr des

Mitgliedschaftsbeginns sowie in den darauffolgenden drei
Kalenderjahren wird für die Hochrechnung nach Abs. 1
mindestens ein durchschnittlicher individueller Punktwert
von 1,0 zugrunde gelegt.

4.  Im Kalenderjahr des Eintrittes eines Versorgungsfalles so
wie im vorangegangenen Kalenderjahr werden freiwillige
Mehrzahlungen für die Ermittlung des individuellen
durchschnittlichen Punktwertes nach Abs. 1 maximal bis
zur Höhe der in diesem Zeitraum entrichteten Pf lichtbei
träge berücksichtigt.

§ 33
Kinderzuschlag zum Ruhegeld

1. Zum Ruhegeld kommt für jedes minderjährige, eheliche
Kind eines Mitgliedes oder nichteheliche Kind eines
weiblichen Mitgliedes und nichteheliche Kind eines
männlichen Mitgliedes, wenn dessen Unterhaltspf licht
nach vorangegangener Anerkennung der Vaterschaft oder
durch gerichtliche Entscheidung rechtswirksam festge
stellt worden ist sowie vor Eintritt des Versorgungsfalles
für ehelich erklärte oder an Kindes Statt angenommene
Kinder, ein Kinderzuschlag von DM 600,- jährlich.

2.  Der Kinderzuschlag nach Abs. 1 wird über die Vollen
dung des 18. Lebensjahres hinaus, längstens bis zur Vol
lendung des 27. Lebensjahres, für Kinder gewährt, die
sich in Schul oder Berufsausbildung befinden oder infol
ge körperlicher oder geistiger Gebrechen bei Vollendung
des 18. Lebensjahres außerstande sind, sich selbst zu un
terhalten.
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§ 34
Anspruch auf Witwen oder Witwergeld und Waisengeld

(Hinterbliebenenbezüge)
1.  Anspruch auf

 a) Witwen oder Witwergeld hat der überlebende Eheteil
 eines Mitgliedes, wenn die Ehe bis zum Tode des Mit
 gliedes bestanden hat.

  Keinen Anspruch auf Witwen oder Witwergeld hat der
 verwitwete Eheteil eines Mitgliedes aus einer Ehe, die
 erst nach Eintritt der dauernden Berufsunfähigkeit
 beim Mitglied oder nach dem Zeitpunkt, zu dem vorge
 zogenes Altersruhegeld eingewiesen wurde oder zu
 dem das Mitglied das 65. Lebensjahr vollendet hat, ge
 schlossen wurde.

 b)  Waisengeld haben die Kinder eines Mitgliedes. Als
 Kinder gelten die ehelichen Kinder, die für ehelich er
 klärten, die an Kindes Statt angenommenen Kinder ei
 nes Mitgliedes, die nichtehelichen Kinder eines weibli
 chen Mitgliedes und die nichtehelichen Kinder eines
 männlichen Mitgliedes, wenn dessen Unterhaltspf licht
 nach vorangegangener Anerkennung der Vaterschaft
 oder durch gerichtliche Entscheidung rechtswirksam
 festgestellt worden ist. 

2.  Der Anspruch auf Hinterbliebenenbezüge beginnt mit
dem auf den Todestag des Mitgliedes folgenden Tag oder,
falls dieses in Bezug des Ruhegeldes stand, am ersten Tag
des folgenden Monats, für nachgeborene Waisen am Tag
nach der Geburt.

3.  Der Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung erlischt:
 a)  für jeden Berechtigten mit Ende des Monats, in dem er

 stirbt; für Witwen und Witwer ferner mit Ende des Mo
 nats, in dem sie wieder heiraten;

 b)  für Waisen außerdem mit Vollendung des 18. Lebens
 jahres. Über diesen Zeitpunkt hinaus wird das Waisen
 geld längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres
 für Kinder gewährt, die sich in Schul oder Berufsaus
 bildung befinden oder infolge körperlicher oder geisti
 ger Gebrechen bei Vollendung des 18. Lebensjahres
 außerstande sind, sich selbst zu unterhalten.

4.  Die Bestimmungen des § 25 Abs. 3 Satz 2 und 3 gelten
entsprechend.

§ 35
Einmalige Leistungen

1.  Der versorgungsberechtigte Eheteil eines Mitgliedes er
hält im Falle der Wiederverheiratung auf Antrag eine Ab
f indung im dreifachen Betrag des jährlichen Witwen oder
Witwergeldes ausgezahlt. Fünf Jahre nach dem Tode des
Mitgliedes ist der Anspruch verjährt.

2.  Stirbt ein Mitglied, das weder Leistungen aus der Versor
gungseinrichtung erhalten hat noch Angehörige hinter

läßt, denen Ansprüche an die Versorgungseinrichtung zu
stehen, so werden auf Antrag 35% der geleisteten Beiträge
bzw. geschuldeten Beiträge ohne Zinsen ausgezahlt. Kür
zungsbeträge nach § 40 (Versorgungsausgleich) werden
vom Beitrag in Abzug gebracht. Beitragsrückstände wer
den vom Rückgewährbetrag in Abzug gebracht.
 Anspruchsberechtigt sind nacheinander:
 1.  die Kinder zu gleichen Teilen,
 2.  die leiblichen Eltern (Elternteil); getrennt lebende oder

 geschiedene leibliche Eltern zu gleichen Teilen.

§ 36
Berechnung der Hinterbliebenenbezüge

1.  Das Witwen oder Witwergeld beträgt drei Fünftel des Ru
hegeldes, das dem Mitglied zustand oder zugestanden
hätte, wenn es am Tage seines Todes dauernd berufsun
fähig gewesen wäre.

2.  Das Waisengeld beträgt bei Halbwaisen ein Fünftel, bei
Vollwaisen ein Drittel des sich nach §§ 30 - 32 errechnen
den Ruhegeldes des verstorbenen Mitgliedes, mindestens
aber bei Halbwaisen DM 600,00, bei Vollwaisen DM 1
200,00 jährlich.

3.  War der überlebende Eheteil mehr als zwanzig Jahre jün
ger als das verstorbene Mitglied, so wird das Witwen oder
Witwergeld für jedes angefangene Jahr des Altersunter
schiedes über 20 Jahre um 5 % gekürzt, jedoch höchstens
um 50 %. Nach fünfjähriger Dauer der Ehe werden für je
des angefangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem gekürzten
Betrag 5 % des Witwen und Witwergeldes hinzugesetzt,
bis der volle Betrag wieder erreicht ist. Diese Bestimmun
gen gelten nicht, wenn aus der Ehe ein Kind hervorgegan
gen ist.

§ 37
Auszahlung der Versorgungsbezüge

1.  Die Versorgungsbezüge sowie die Unterhaltsbeiträge wer
den monatlich im voraus ausgezahlt. Pfennigbeträge wer
den auf 10 aufgerundet.

2.  Rückständige Beiträge und sonstige Forderungen können
gegen Versorgungsansprüche aufgerechnet werden. Ster
begeld gemäß § 28 wird, auch wenn Beitragsrückstände
bestehen, voll ausgezahlt.

§ 38
Änderung der Versorgungsbezüge

Satzungsänderungen, durch welche die Versorgungsbezüge
erhöht oder aus wichtigem Grund gemindert werden, gelten
auch für die bereits vor der Änderung der Satzung eingetrete
nen Versorgungsfälle, soweit nichts anderes bestimmt wird. 



§ 39
Rechtsverhältnisse gegenüber Dritten

Ansprüche auf Versorgung können von den Berechtigten an
Dritte weder übertragen noch verpfändet werden.

§ 40
Versorgungsausgleich bei Ehescheidung

1.  Einführung der Realteilung
 Durch das Familiengericht kann für den ausgleichsbe
rechtigten Ehegatten bei dem Versorgungswerk der Lan
deszahnärztekammer Thüringen ein Anrecht (Anwart
schaft, Anspruch) gemäß § 1 Absatz 2 des Gesetzes zur
Regelung von Härten im Versorgungsausgleich (Realtei
lung) begründet oder erhöht werden:
 a)  wenn beide Ehegatten Mitglieder des Versorgungswer

 kes der Landeszahnärztekammer Thüringen sind,
 b)  wenn beide Ehegatten einem zahnärztlichen Versor

 gungswerk angehören.
 Im übrigen gilt die gesetzliche Regelung (§ 1 Absatz 3 des
Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungsaus
gleich - QuasiSplitting).

2.  Durchführung der Realteilung und des QuasiSplitting
 a)  Hat das Familiengericht einen Teilbetrag der Ruhe

 geldanwartschaft eines Mitgliedes rechtskräftig über
 tragen (Realteilung), werden die dem Teilbetrag zu
 grunde liegenden Beiträge ermittelt, dem ausgleichsver
 pf lichteten Eheteil gekürzt und dem ausgleichsberech
 tigten Eheteil zugeteilt.

  Hat das Familiengericht bei einem Mitglied, das Ruhe
 geldempfänger ist, einen Teilbetrag des Ruhegeldes
 rechtskräftig übertragen (Realteilung), wird der über
 tragene Rentenanteil beim ausgleichsverpf lichteten
 Eheteil gekürzt und dem ausgleichsberechtigten Ehe
 teil zugeteilt.

 b)  Im Falle des QuasiSplitting wird das Beitragskonto des
 ausgleichspf lichtigen Mitgliedes mit dem Kapitalbe
 trag belastet, der dem vom Familiengericht festgestell
 ten monatlichen Rentenanspruch des Ausgleichsbe
 rechtigten bei der gesetzlichen Rentenversicherung ent
 spricht, jedoch umgerechnet auf den entsprechenden
 monatlichen Rentenanspruch bei dem Versorgungs
 werk der Landeszahnärztekammer Thüringen.

3.  Rentner, Unterhalts und HeimfallPrivileg
 Die Kürzung tritt an dem auf die Beendigung der Ehezeit
folgenden Tag in Kraft, sofern sich aus den §§ 4 bis 9 des
Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungsaus
gleich und aus der entsprechenden Anwendung von § 101
Abs. 3 SGB VI nichts anderes ergibt.
 Für das ausgleichspf lichtige Mitglied ist die Anwendung
von § 4 des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versor

gungsausgleich ausgeschlossen, sofern für das ausgleichs
berechtigte Mitglied zu dessen Gunsten ein Anrecht
durch Realteilung begründet wurde, eine Beitragsüberlei
tung zu einem anderen berufsständischen Versorgungs
werk stattfindet.

4.  Ausschluß von Versorgungsleistungen

 Wird für einen ausgleichsberechtigten Ehegatten, der
nicht Mitglied des Versorgungswerkes der Landes
zahnärztekammer Thüringen ist, ein Anrecht begründet,
gelten hierfür die Bestimmungen der Satzung über die
Versorgungsleistungen an Mitglieder und deren Hinter
bliebene mit Ausnahme der Vorschriften über Mindest
versorgungsleistungen, das Ruhegeld bei vorzeitiger Be
rufsunfähigkeit (§ 26 der Satzung des Versorgungswerkes
der Landeszahnärztekammer Thüringen), sowie die Wit
wen und Witwergeldabfindung.

5.  Wiederauffüllen

 Bis zum Eintritt des Versorgungsfalles kann der aus
gleichspf lichtige Ehegatte zur Wiederauffüllung seines
Beitragskontos neben den Pf lichtbeiträgen nur die freiwil
ligen Mehrzahlungen gemäß § 19 der Satzung des Versor
gungswerkes der Landeszahnärztekammer Thüringen lei
sten.

6.  Kürzung bei Beitragsrückgewähr und Überleitung

 Vor Durchführung der Beitragsrückgewähr oder der Bei
tragsüberleitung wird das Beitragskonto des ausgleichs
pf lichtigen Ehegatten entsprechend den Feststellungen
des Familiengerichts um den jeweiligen Kapitalbetrag ge
kürzt.

 Für den Fall des QuasiSplitting findet Absatz 2 b dieser
Vorschrift Anwendung. Die weitere Kürzung gemäß § 22
Abs. 2 der Satzung des Versorgungswerkes der Landes
zahnärztekammer Thüringen bleibt hiervon unberührt.

7.  Überleitung oder Beitragsrückgewähr

 Ein ausgleichsberechtigter Ehegatte, der Mitglied eines
anderen zahnärztlichen berufsständischen Versorgungs
werkes ist, kann sein bei dem Versorgungswerk der Lan
deszahnärztekammer Thüringen im Wege der Realteilung
begründetes Beitragsguthaben auf dieses Versorgungs
werk überleiten lassen, sofern beide Versorgungswerke zu
stimmen.

 Für die Beitragsrückgewähr und die Beitragsüberleitung
gelten die Bestimmungen des § 22 der Satzung des Versor
gungswerkes der Landeszahnärztekammer Thüringen.
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A B S C H N I T T    V 
AUSNAHMEBESTIMMUNGEN/ÜBERGANGS

REGELUNGEN

§ 41
Ausnahmebestimmungen

1.  Antragspf lichtmitgliedschaft
 Mitglieder der LZKTh, die zum Zeitpunkt des Inkrafttre
tens der Gründungssatzung am 1. Januar 1992 das 45. Le
bensjahr vollendet haben, können abweichend von § 9
Abs. 1 a der Satzung auf Antrag eine Pf lichtmitglied
schaft begründen, sofern sie bei Inkrafttreten der Grün
dungssatzung am 01.01.1992 (tzb 12/91)
 ·  keine Rente aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, we

 gen Alters, Berufs, Erwerbs, Dienstunfähigkeit oder
  Vor ruhestandes beziehen oder beantragt haben.

 ·  das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
 Die Bestimmungen des § 9 Abs. 1 b) bis e) und Abs. 2
bleiben hiervon unberührt.
 Der Antrag auf Pf lichtmitgliedschaft ist innerhalb einer
Frist von 6 Monaten nach Inkrafttreten der Satzung
schriftlich an das Versorgungswerk zu stellen und gilt als
unwiderruf lich. Als Tag der Antragstellung gilt das Da
tum des Eingangs beim Versorgungswerk. Die Antrags
pf lichtmitgliedschaft wird durch einen entsprechenden
Mitgliedschaftsbescheid bestätigt. Soweit der Antragstel
ler keinen späteren Termin bestimmt, wird die Mit
gliedschaft zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzung
begründet, ansonsten zum beantragten Zeitpunkt, jedoch
spätestens zum 1. des siebten Monats nach Inkrafttreten
der Satzung.

2.  Beiträge
 Die in den §§ 14 ff genannten beitragsrechtlichen Bestim
mungen gelten ohne Einschränkungen für die Mitglieder,
bei denen die Voraussetzungen für die Pf lichtmit
gliedschaft (§ 9) erst nach Inkrafttreten der Gründungs
satzung am 01.01.1992 (tzb 12/91) vorliegen (Neuzu
gang).
 Für Zahnärzte, die am Tage des Inkrafttretens der Grün
dungssatzung die Voraussetzungen für die Pf lichtmit
gliedschaft bei dem Versorgungswerk der Landeszahnärz
tekammer Thüringen erfüllen oder für die eine Antrags
pf lichtmitgliedschaft nach Abs. 1 besteht (Übernahmebe
stand), gelten die in den §§ 14 ff genannten Beitragsbe
stimmungen mit folgender Maßgabe:
 a)  Den Mindestbeitrag gemäß § 14 Abs. 2 zahlen die Mit

 glieder, die mit einem privaten Versicherungsunterneh
 men einen Rentenversicherungsvertrag mit Anspruch
 auf lebenslängliche Berufsunfähigkeits und Altersver
 sorgung sowie Hinterbliebenenversorgung abgeschlos

 sen haben und für diese Versicherung mindestens
 ebensoviel aufwenden, wie bei einer Pf lichtversiche
 rung in der gesetzlichen Rentenversicherung zu zahlen
 wäre. Der Vertrag muß spätestens bis zum 30.06.1991
 abgeschlossen sein, die erste Prämie hierfür muß nach
 weislich gezahlt worden sein.

 b)  Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Ausnahme
 regelung des Buchst. a endet mit dem 31.03.1993. An
 spruchsberechtigte Mitglieder, die bis zu diesem Zeit
 punkt eine Beitragseinstufung nach Buchst. a nicht be
 antragt haben, entrichten Beiträge nach den in §§ 14 ff
 genannten beitragsrechtlichen Bestimmungen.

§ 42
Übergangsregelungen

Bei Eintritt eines Versorgungsfalles bis zum 31.12.2004 und
Mitgliedschaftsbeginn vor dem 01.01.1998 wird abweichend
von den Regelungen des § 32 das Ruhegeld wie folgt berech
net, wenn es für den Ruhegeldberechtigten günstiger ist:
1.  Der Jahresbetrag des einzuweisenden erhöhten Ruhegel

des bei vorzeitiger Berufsunfähigkeit ermittelt sich in ent
sprechender Anwendung von § 30 in Verbindung mit § 31
unter Hinzurechnung eines altersabhängigen jährlichen
Sockelbetrages.
 Maßgebend für die Berechnung des Sockelbetrages ist das
Lebensalter bei Eintritt der Berufsunfähigkeit.

2.  Der jährliche Sockelbetrag bemißt sich bis zur Vollen
dung des 30. Lebensjahrs auf 65 % der am 31.12.1997 gül
tigen Rentenbemessungsgrundlage (DM 59.532,00). Mit
der Vollendung des dreißigsten Lebensjahres und jedes
weiteren Lebensjahres verringert sich der Sockelbetrag
jährlich jeweils um 2,5 % der Rentenbemessungsgrundla
ge.

3.  Der altersentsprechende volle Sockelbetrag wird nur ge
währt, wenn während der gesamten Dauer der Mit
gliedschaft bis zum Eintritt der Berufsunfähigkeit jährli
che Beiträge mindestens in Höhe des jeweiligen jährlichen
Regelbeitrages nach § 15 Abs. 2 Buchst. a Satz 1 entrich
tet wurden.
 Ansonsten wird vom jährlichen Sockelbetrag der Vom
hundertsatz gewährt, der sich ergibt aus dem Verhältnis
der Summe der individuell entrichteten persönlichen Jah
resbeiträge zur Summe der in den einzelnen Kalenderjah
ren geltenden Regelbeiträge, maximal jedoch 1/1 des Sok
kelbetrages.
 In den Kalenderjahren, in denen die Mitgliedschaft be
gründet wurde bzw. die Berufsunfähigkeit eintritt, werden
die entrichteten Beiträge zum entsprechenden anteiligen
jährlichen Regelbeitrag der dem Anteil der aktiven Mit
gliedschaftsdauer in den betreffenden Kalenderjahren
zum jeweiligen gesamten Kalenderjahr entspricht, ins Ver
hältnis gesetzt. 



 Diese Regelung gilt analog auch für Kalenderjahre, in
denen Zeiten liegen
 ·  des Bezuges von Ruhegeld,
 ·  der Arbeitsunfähigkeit,
 ·  der Berufsunfähigkeit,
 ·  des gesetzlichen Erziehungsurlaubes sowie der Mutter

 schaft (6 Wochen vor und 8 Wochen unmittelbar nach
 der Entbindung).

4.  Für Zeiten der Mitgliedschaft vor dem 01. Januar 1994
gilt:
 Der altersentsprechende volle Sockelbetrag wird nur ge
währt, wenn während der gesamten Dauer der Mit
gliedschaft bis zum Eintritt der Berufsunfähigkeit jährli
che Beiträge mindestens in Höhe des jeweiligen jährlichen
Höchstbeitrages zur Pf lichtversicherung in der Renten
versicherung der Arbeiter und Angestellten (AVmax.)
entrichtet wurden. Ansonsten wird vom jährlichen Sok
kelbetrag der Vomhundertsatz gewährt, der sich ergibt aus
dem Verhältnis der Summe der individuell entrichteten
persönlichen Jahresbeiträge zur Summe der in den einzel
nen Kalenderjahren geltenden Jahreshöchstbeiträge zur
Pf lichtversicherung in der Rentenversicherung der Arbei
ter und Angestellten (AVmax.), maximal jedoch 1/1 des
Sockelbetrages.
 In den Kalenderjahren, in denen die Mitgliedschaft be
gründet wurde bzw. die Berufsunfähigkeit eintritt, werden
die Beiträge zum entsprechenden anteiligen jährlichen
Höchstbeitrag zur Pf lichtversicherung in der Rentenversi
cherung der Arbeiter und Angestellten (anteiliger
AVmax.), der dem Anteil der aktiven Mitgliedschaftsdau
er in den betreffenden Kalenderjahren zum jeweiligen ge
samten Kalenderjahr entspricht, ins Verhältnis gesetzt.
 Diese Regelung gilt analog auch für Kalenderjahre, in
denen Zeiten liegen
 ·  des Bezuges von Ruhegeld,
 ·  der Arbeitsunfähigkeit,
 ·  der Berufsunfähigkeit,
 ·  des gesetzlichen Erziehungsurlaubes sowie der Mutter

 schaft (6 Wochen vor und 8 Wochen unmittelbar nach
 der Entbindung).

§ 43
Inkrafttreten der Satzung

Diese Satzung tritt nach der Beschlußfassung durch die
Kammerversammlung der LZKTh sowie nach Genehmi
gung durch die Aufsichtsbehörde mit dem Ersten des Mo
nats, der auf die Veröffentlichung folgt, in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 20. Mai 1995, veröffent
licht in der Ausgabe 07/95 des Thüringer Zahnärzteblattes
außer Kraft.

Das Thüringer Ministerium für Soziales und Gesundheit hat
mit Schreiben vom 11.12.1997 unter Az. 63954-01 gemäß
§ 15 Abs. 2 Heilberufegesetz i.V.m. § 2 Abs. 2 der Satzung
des Versorgungswerkes der Landeszahnärztekammer Thü
ringen die Genehmigung erteilt.
Die vorstehende Satzung des Versorgungswerkes der Lan
deszahnärztekammer Thüringen wird hiermit ausgefertigt
und gem. § 13 der Satzung der Landeszahnärztekammer
Thüringen im Heft 12/97 des Thüringer Zahnärzteblattes
(tzb) veröffentlicht.

Erfurt, 11. Dezember 1997

gez.
Christian Herbst

Vorsitzender der Kammerversammlung
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WICHTIG           WICHTIG           WICHTIG

Fristablauf 31.12.1997
Neben den Pf lichtbeiträgen zum VZTh können freiwillige Mehrzahlungen bis zum 1,3fachen AVmax. geleistet werden.
Durch die Entrichtung von freiwilligen Mehrzahlungen erhöht sich nicht nur die Punktwertanwartschaft aus eigenen Beiträ
gen; geringere Einzahlungen der ersten Jahre, die den Berufsunfähigkeitsschutz (Sockelbetrag) mindern, lassen sich hierdurch
ausgleichen. Hiervon bleibt unberührt, daß Nachzahlungen für vergangene Jahre nicht möglich sind (Stichtagsprinzip).
Die Entrichtung von freiwilligen Mehrzahlungen wirkt sich somit nicht nur für die Alters und Hinterbliebenenrente, sondern
auch schon für eine eventuelle Berufsunfähigkeitsrente aus.

Angestellte Mitglieder

Höchstpf lichtbeitrag (AVmax) gem. § 15 Abs. 3 Buchst. a 17.295, 60 DM
Höchstbeitrag gem. § 14 Abs. 1 i.V.m. § 19 Abs. 1(1,3 facher AVmax) 22.488, 00 DM
mögliche freiwillige Mehrzahlung bei einem Jahresverdienst von DM 85.200,00 DM 5.192, 40 DM

Niedergelassene Mitglieder
 jährlich    frw. Differenz      frw. Differenz zum  
  zum Regelbeitrag  1,3fachen AVmax

     
Regelbeitrag gem. § 15 Abs. 2 Buchst. a 14.484, 00 DM 0, 00 DM 8.004, 00 DM

     
¾ Regelbeitrag gem. § 15 Abs. 2 Buchst. b 10.863, 00 DM 3.621, 00 DM 11.625, 00 DM

     
½ Regelbeitrag gem. § 15 Abs. 2 Buchst. b 7.242, 00 DM 7.242, 00 DM 15.246, 00 DM

     
Höchstbeitrag gem. § 14 Abs. 1 i.V.m. 
§ 19 Abs. 1 (1,3 facher AVmax) 22.488, 00 DM    

Die freiwilligen Beiträge für 1997 müssen bis zum 28.12.1997 auf dem Konto des Versorgungswerkes bei der Deutschen
Apotheker u. Ärztebank Ffm ( BLZ 500 906 07) Kto-Nr.: 000 338 794 1 unter Angabe der Mitgliedsnummer eingegan
gen sein.

Aufgrund der Betriebsferien der Landeszahnärztekammer Thüringen vom 24.12.1997 bis 02.01.1998 ist eine persönliche
Einzahlung der freiwilligen Mehrzahlungen in der Verwaltung des Versorgungswerkes, Mittelhäuser Str. 76 - 79, 99089
Erfurt nur bis zum 23.12.1997 möglich.

Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, buchen wir Ihre freiwilligen Mehrzahlungen gern vom angegebenen
Konto ab, wenn Sie uns bis zum 15.12.1997 Bescheid geben.

Für Rückfragen steht die Verwaltung des VZTh gern unter den Rufnummern 0361/7432-202 und -203 und auch persönlich
zur Verfügung.

Ihr
Versorgungswerk

der Landeszahnärztekammer Thüringen
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Die Mühe hat sich gelohnt: 276 Aus
zubildende unterzeichneten in diesem
Jahr einen Ausbildungsvertrag zur
Zahnarzthelferin in Thüringer Praxen.
„Unser Appell an die Zahnärzte, der
Lehrstellenmisere entgegenzutreten
und Auszubildende einzustellen, hat
reiche Früchte getragen“, freut sich
Dr. Robert Eckstein, der im Vorstand
der Landeszahnärztekammer für die
Ausbildung der Helferinnen verant
wortlich ist.

„Allen Kolleginnen und Kollegen, die
in diesem Jahr eine Auszubildende
eingestellt haben, möchte ich sehr
herzlich danken“, betont Dr. Eckstein.
„Sie bieten damit vielen jungen Men
schen eine Perspektive und schaffen
sich selbst qualif izierte Mitarbeiter -
eine gute Investition in die Zukunft!“

Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat
ten die zahnärztlichen Körperschaften
und der Freie Verband im Juli für die
Einstellung von Auszubildenden ge
worben. Schülerinnen und Schüler der
Klassen 10 und 12 hatten ein Infoblatt

gestaltet, um aus ihrer Sicht auf die
schwierige Situation auf dem Lehrstel
lenmarkt aufmerksam zu machen.
Auch ein Einlegeblatt im tzb sollte
Thüringens Zahnärzte überzeugen,
daß sie mit der Einstellung einer Aus
zubildenden einen guten Beitrag für
die Zukunft junger Leute leisten.

Ein Blick in die Ausbildungsstatistik
der Kammer zeigt, daß zur Zeit insge
samt 792 junge Menschen zu Zahn
arzthelferinnen ausgebildet werden.
Erstmals setzte übrigens in diesem
Jahr auch ein junger Mann seine Un
terschrift unter einen Ausbildungsver
trag. 253 Azubis befinden sich im
zweiten Ausbildungsjahr, 244 im drit
ten. Sie besuchen sechs Berufsschulen
im Freistaat. 

Betrachtet man die Gesamtzahlen al
ler angehenden Helferinnen, die ge
genwärtig in Thüringer Praxen ausge
bildet werden, so zeigt sich, daß die
meisten davon im Erfurter Raum zu
finden sind: Mitte Oktober besuchten
218 die Berufsschule der Landeshaupt
stadt. An zweiter Stelle folgt als Be
rufsschulort Meiningen (142) vor Ge
ra (137), Nordhausen (113), Jena
(103) und Weimar (69). Zehn ange
hende Zahnarzthelferinnen besuchen
Berufsschulen außerhalb der Landes
grenzen: acht in Coburg und zwei in
Eschwege.

Auch wenn man die Zahlen hinsicht
lich der Arbeitsamtsbezirke unter
sucht, wird deutlich, daß Erfurt mit
194 auf Platz eins liegt. Es folgen die
Arbeitsamtsbezirke Suhl (169), Jena
(110), Gotha (94), Gera (91), Nord
hausen (89) und Altenburg (34). Die
restlichen elf Auszubildenden kom
men aus anderen Bezirken.

Mehr als zwei Drittel der 276 Auszu
bildenden, die in diesem Jahr mit ihrer
Lehre begonnen haben, exakt 189
(68,5 Prozent), verfügen über einen
Realschulabschluß. Bemerkenswert

viele, nämlich 48 Berufsanfänger (17,4
Prozent), besitzen die Hochschul be
ziehungsweise Fachhochschulreife,
während die Anzahl der Hauptschul
absolventinnen mit gerade mal vier
Helferinnen (1,4 Prozent) statistisch
nahezu unbedeutend ist. 14 angehende
Helferinnen (5,1 Prozent) haben die
Berufsfachschule absolviert, zehn (3,6
Prozent) befanden sich vorher im Be
rufsvorbereitungsjahr und fünf Auszu
bildende (1,8 Prozent) im Schulischen
Berufsgrundbildungsjahr.
Die meisten künftigen Zahnarzthelfe
rinnen haben übrigens weibliche
Chefs: 141 Zahnärztinnen bilden der
zeit im Freistaat aus, gegenüber 113
männlichen Kollegen.
„Ein Grund für die Bereitschaft unse
rer Zahnärzte, Auszubildende einzu
stellen, ist sicherlich auch die Verein
barung zwischen dem Kultusministeri
um und der Landeszahnärztekam
mer“, vermutet Dr. Robert Eckstein.
Auf Basis dieser Vereinbarung wurde
der Berufsschulunterricht von bisher
sieben auf acht Stunden pro Schultag
erhöht. „Die angehenden Helferinnen
sind deshalb im dritten Ausbildungs
jahr wesentlich länger, insgesamt un
gefähr 20 Arbeitstage, in den Praxen
tätig.“
Fragen rund um die Ausbildung beant
wortet die Landeszahnärztekammer
Thüringen, Mittelhäuser Straße 76 -
79, 99089 Erfurt, Telefon 0361/7432-
109.

stp

Thüringens Zahnärzte geben jungen Leuten eine Chance
Werbeaktion trägt reiche Früchte: 276 neue Auszubildende wurden eingestellt
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Amalgam ist in aller Munde. Seit über
vier Generationen ist es das bevorzug
te Füllmaterial in der Zahnheilkunde,
und seit seiner Einführung in der er
sten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt
es zu Kontroversen bezüglich seiner
Verträglichkeit Anlaß. In den 20er
Jahren hatten die Warnungen des
Karlsruher Chemikers Prof. A. Stock
zur Gründung von QuecksilberUnter
suchungsstellen unter anderem auch
an der Berliner Charité geführt.

Die schweren Nebenwirkungen der
frühesten Amalgame hatten bereits im
Jahre 1843 zum Amalgamverbot der
American Society of Dental Surgeons
geführt und einen Streit ausgelöst, der
erst mit der Entwicklung eines moder
nen Amalgams durch G. V. Black im
Jahre 1895 endete. In Anwendung ei
ner häufig verwendeten Metapher, die
auf D. C. Langan zurückgeht, befin
den wird uns heute im „dritten Amal
gamkrieg“, an dessen Beginn 1957 die
Dokumentation der Belastung des Or
ganismus mit Quecksilber aus Amal
gamfüllungen mit Hilfe von radioaktiv
markiertem Quecksilber stand.

An der Kontroverse beteiligen sich
heute zunehmend auch die Massen
medien. Angesichts der Tatsache, das
90 % der Bevölkerung Amalgamträger
sind, ist das öffentliche Interesse ver
ständlich. Damit hat aber auch eine
Vermischung von Begriffen stattgefun
den, deren Unterscheidung für das
Verständnis der Amalgamkontroverse
erforderlich ist: Amalgamallergie,
Quecksilberbelastung bzw. Quecksil
bervergiftung und Amalgamkrankheit.

Amalgamallergie
Amalgam wird durch Vermischung
von reinem Quecksilber mit einer ver
riebenen Legierung aus Silber, Zinn,
Zink und variablem Kupferanteil her
gestellt und enthält etwa 50 % metalli

sches Quecksilber, daneben Spuren
von Kadmium, Platin, Palladium und
Indium.

Allergische Reaktionen auf Amalgam
sind selten. Es handelt sich dabei um
eine allergische Reaktion vom Spät
typ, vermittelt durch spezifisch sensi
bilisierte TLymphozyten gemäß einer
TypIVAllergie nach der klassischen
Einteilung von Coombs und Gell. Die
Sensibilisierungsrate der Bevölkerung
wird auf unter 1 % geschätzt. Genaue
epidemiologische Daten fehlen, da
erst seit kurzer Zeit standardisierte
Testmethoden gelten.

Die Amalgamallergie beruht fast im
mer auf einer Sensibilisierung gegen
über Quecksilber in Quecksilberver
bindungen, die aufgrund ihrer breiten
Verwendung als Desinfektions und
Konservierungsmittelbestandteil mit
Sensibilisierungsraten zwischen 3 %
und 15 % zu den häufigen Kon
taktallergenen zählen.

Die klinische Symptomatik der Amal
gamallergie ist variabel und umfaßt
sowohl lokoregionäre als auch Fernre
aktionen. Charakteristisch sind ent
zündliche und erosive Läsionen, rezi
divierende Aphthen, Lichenplanusar
tige Veränderungen und die irrefüh
renderweise auch als galvanische Lä
sionen bezeichneten Leukoplakien der
Mundschleimhaut im Kontaktbereich
von Amalgamfüllungen.

Fernreaktionen, wie urtikarielle und
makulopapulöse Exantheme, treten
bei vorbeste hender hochgradiger
Sensibilisierung nach inhalativer oder
ingestiver Aufnahme des Allergens auf
und sind in der Fachliteratur als syste
mische Kontaktdermatitiden (Syno
nym: hämatogenes Kontaktekzem) be
kannt. Sie können im Anschluß an die
Applikation frischer Amalgamfüllun
gen auftreten und klingen nach Tagen
bis Wochen wieder ab, was mit der
nach Verarbeitung sinkenden Ver

dampfungsrate des Quecksilbers aus
Amalgamfüllungen in Zusammenhang
gebracht wird.

Eine vermutete Amalgamallergie läßt
sich mit epikutanen Patchtests
(„Amalgamreihe“) objektivieren. Die
Ablesungen erfolgen nach 48 und 72
Stunden. Getestet werden standardi
sierte Verdünnungen organischer (Thi
omersal, 0,1 %) und anorganischer
(Quecksilber[II]Amidchlorid, 1 %,
repräsentiert metallisches Quecksil
ber) Quecksilberverbindungen, Amal
gam (5 %), AmalgamLegierungsme
talle und als Negativkontrolle die Trä
gersubstanz (Vaseline) ohne Zusatz.

Die Interpretation der Testergebnisse
hinsichtlich ihrer klinischen Relevanz
ist schwierig und bedarf einer sorgfälti
gen klinischanamnestischen Vorun
tersuchung: Die Haut reagiert auf
Quecksilberverbindungen häufig to
xisch, die Sensibilisierungsschwelle
der Haut ist niedriger als diejenige der

Amalgamallergie und Amalgamkontroverse
Jann Lübbe und Brunello Wüthrich (Zürich)

Zur AmalgamProblematik kann
beim Verlag Das Beste der abgebil
dete Sonderdruck angefordert wer
den.
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Mundschleimhaut, und es fehlen klini
sche und epidemiologische Daten zur
Wertung der klinischen Symptomatik.
Das einzige zur Zeit gut dokumentier
te klinische Äquivalent einer im
Patchtest manifesten Amalgamsensi
bilisierung sind Lichenplanusartige
Veränderungen der Mundschleimhaut
mit unmittelbarem Amalgamkontakt.
Mehrere Kasuistiken zeigen, daß auch
unspezifische Beschwerden von Pati
enten mit epikutaner Sensibilisierung
auf Amalgam, wie periorale Ekzeme
und dyshidrotisches Handekzem, Me
tallgeschmack, Konjunktivitis und Ge
sichtsekzem, Anstrengungsasthma,
Mund und Zungenbrennen und Kopf
schmerzen, nach Amalgamentfernung
abklingen können.
Die Entfernung von Amalgamfüllun
gen ist ein sowohl physisch als auch fi
nanziell belastender Eingriff. Die lndi
kation muß sich daher auf objektivier
bare, klinisch relevante Befunde ab
stützen. Nach derzeitigen Richtlinien
sind positive Patchtests auf Quecksil
ber[II]Amidchlorid und/oder Amal
gam bei Mundschleimhautverände
rungen nur bei unmittelbarem Kon
takt der Läsion zur Amalgamfüllung
und bei den passageren exanthemati
schen Reaktionen nur bei zeitlichem
Zusammenhang mit dem Einbringen
neuer Amalgamfüllungen als klinisch
relevant zu betrachten und zur Indika
tion für eine Amalgamentfernung ver
wendbar.

Quecksilberbelastung und
Quecksilbervergiftung
Die Quecksilberbelastung der Gesamt
bevölkerung durch Freisetzung aus
Amalgamfüllungen übertrifft die Sum
me der Quecksilberexposition aus al
len anderen Quellen. Bisher gibt es
keine Beweise für eine gesundheits
schädigende Wirkung dieser Belastun
gen. Die gewerbliche Quecksilberexpo
sition ist um ein Vielfaches höher, oh
ne daß Vergiftungserscheinungen fest
gestellt werden können.
Andererseits lassen sich auf Amalgam
füllungen zurückführbare pathophy

siologische Phänomene am Organis
mus beschreiben. Eine jüngere Studie
zeigt, daß Amalgamträger geringfügig
höhere Mengen von NAcetylßGlu
cosaminidase (NAG), einem empfind
lichen Marker der Nephrotoxizität,
ausscheiden. Bei Primaten führt die
Quecksilberfreisetzung aus Zahnamal
gam zur Zunahme antibiotikaresisten
ter Stämme der intestinalen Flora und
ist somit toxikologisch relevant. Auf
Tierversuche stützt sich auch die Hy
pothese, daß die toxikologische Rele
vanz von Quecksilber nicht nur auf ei
ner DosisWirkungsBeziehung be
ruht, sondern von der individuellen
Suszeptibilität bestimmter MHCGe
notypen abhängt.
Aus dem eingangs erwähnten Fehlen
einer klinischen Relevanz der Amal
gambelastungen kann nicht auf eine
toxikologische Unbedenklichkeit von
Amalgamfüllungen geschlossen wer
den. Dieser nur scheinbare Wider
spruch bezeichnet lediglich die beste
hende Wissenslücke, und die Amal
gamkontroverse beruht letztlich auf ei
ner unterschiedlichen Akzentuierung
der bekannten Fakten.

Amalgamkrankheit
Quecksilber wird in der Literatur mit
einer Fülle von Krankheiten in Verbin
dung gebracht, darunter Autoimmun
erkrankungen, Arthritis, Alopezie,
Multiple Sklerose, „chronic fatigue
syndrome“, „multiple chemical sensiti
vities syndrome“, M. Parkinson, M.
Alzheimer und männliche und weibli
che Infertilität. Der oft schon im Titel
der Studie geschaffene Zusammen
hang mit Amalgam ist spekulativ, und
eine eingehendere Diskussion erübrigt
sich an dieser Stelle.
Durch das mediale Echo gehören die
se Themen jedoch auch zum laienme
dizinischen Informationsstand und
tragen zur Verunsicherung bei, die
dann zum Wunsch nach einer „Amal
gamabklärung“ führt. Auffallend ist
die Polysymptomatik der Patienten,
welche ihre Beschwerden auf Amal
gam zurückführen. Selbsthilfegruppen

präsentieren denn auch umfangreiche
Statistiken über Behandlungserfolge
bei Verdauungsstörungen, rheumati
schen Beschwerden, Depressionen,
Schwindel, Müdigkeit, Konzentrati
onsmangel, Augen und Sehstörungen
u. a. m. nach Amalgamentfernung.

Entsprechend häufig haben Patienten,
welche sich in der Allergiestation im
Universitätsspital Zürich zur Amal
gamabklärung einfinden, keine klini
schen oder anamnestischen Hinweise
auf eine Amalgamallergie, sondern
klagen über chronische und unspezifi
sche Beschwerden, deren Genese trotz
des typischerweise langen Weges
durch die medizinischen Institutionen
ungeklärt ist. Mit dem in der psycho
somatischen Literatur geprägten Be
griff der „Amalgamkrankheit“, womit
die vor allem in Schweden verbreitete
Pseudodiagnose „oraler Galvanismus“
ersetzt wurde, wird versucht, dieser
Patientengruppe eine medizinische
Identität zu geben: Die typische Amal
gamkranke ist weiblich, klagt über
schwer objektivierbare Symptome und
hat ihre Diagnose selbst gestellt. Ein
somatischer Zusammenhang der
Amalgamkrankheit mit Amalgam
Zahnfüllungen ist nicht gesichert. Eine
Monokausalität des typischen Be
schwerdebildes ist unwahrscheinlich.
Eine psychosomatische Beteiligung
wird diskutiert. Aus einer LangzeitPo
pulationsstudie in Schweden ergaben
sich keine epidemiologischen Hinwei
se für eine gesundheitsschädigende
Wirkung von Amalgamfüllungen.

Zur Diagnostik von Amalgampatien
ten werden von etablierten medizini
schen Fachlaboratorien verschiedene
Tests angeboten. Der Kaugummitest
mißt die Differenz des Quecksilberge
halts im Speichel vor und nach zehn
minütigem Kauen, im DMPSMobili
sationstest wird die Quecksilberaus
scheidung im Urin nach Gabe des
Chelatbildners DMPS (Dimaval) ge
messen. Die Ergebnisse beider Tests
erlauben lediglich die allgemeine
FeststeIlung einer Quecksilberbela
stung, wie man sie bei Amalgamträ
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Als Nebenwirkung von Zahnamalgam
objektiv diagnostizierbar und doku
mentabel ist lediglich die Amalgam
allergie. Bei klinischem Verdacht auf
das Vorliegen einer Amalgamallergie
ist eine fachärztliche Abklärung mit
tels Epikutantests indiziert. Für die
Durchführung kommerziell erhältli
cher Tests zur Messung der Quecksil
berbelastung aus Amalgam gibt es zur
Zeit keine lndikation, da aufgrund des
Fehlens etablierter Referenzwerte aus
den Ergebnissen keine diagnostischen
oder therapeutischen Schlüsse gezo
gen werden können.
Eine Amalgamentfernung ist unter Be
achtung der oben genannten Richtlini
en auch beim Vorliegen einer Sensibi
lisierung auf Amalgam nur in einzel
nen Fällen indiziert. Sie ist bei fehlen
der Indikation eine ungesicherte, inva
sive und potentiell schädliche Thera
pie.
Der Umstand, daß es wenige fundierte
Beobachtungen über Rekonvaleszen
zen nach Amalgamentfernungen gibt,
kann auch bedeuten, daß man diesen
Fällen bisher zuwenig Beachtung
schenkt. Diese empirische Frage ist
von allgemeinmedizinischem Interes
se. Einem lückenlosen Followup
kommt hierbei große Bedeutung zu,
weshalb die Betreuung von Amalgam
patienten auch in dieser Hinsicht am
besten durch den Hausarzt gewährlei
stet ist.

Literatur bei den Verfassern

Korrespondenz:
Prof. Dr. B. Wüthrich,
Allergiestation,
Dermatologische Klinik und Polikli
nik,
Universitätsspital Zürich,
Gloriastraße 31, CH8091 Zürich

Aus: dens 10/1997 

GESUNDHEITLICHE BEDEN
KEN wegen Zahnfüllungen aus
Amalgam werden in seiner
150jährigen Verwendungsge
schichte nicht zum ersten Mal
diskutiert. Da der größte Teil
der Bevölkerung Amalgam im
Mund trägt, ist das Thema auch
bei den Laienmedien beliebt.
Das hat zu einer Vermischung
von Begriffen geführt, deren
Unterscheidung für das Ver
ständnis der Kontroverse wich
tig ist: Amalgamallergie, Queck
silberbelastung bzw. Quecksil
bervergiftung und Amalgam
krankheit. Die Amalgamallergie
ist selten und sollte fachärztlich
abgeklärt werden, da ihre Dia
gnose zur Indikation einer
Amalgamentfernung führen
kann. Amalgamfüllungen sind
die wichtigste Quelle der
Quecksilberbelastung der Be
völkerung. Die gewerbliche
Quecksilberexposition inner
halb der geltenden Grenzwerte
ist um ein Vielfaches höher, oh
ne daß Vergiftungserscheinun
gen festgestellt werden kön
nen. Aus Zahnamalgam freige
setztes Quecksilber führt je
doch zu meßbaren Organeffek
ten. Der Begriff der Amalgam
krankheit wurde eingeführt, um
Patienten zu beschreiben, die
charakteristischerweise ver
schiedenartige Beschwerden
auf ihre Amalgamfüllungen
zurückführen. Abgesehen von
allergischen Reaktionen gibt es
zur Zeit in der Fachliteratur kei
ne zuverlässigen Hinweise für
eine gesundheitsschädigende
Rolle von Zahnamalgam.

gern ohnehin erwartet. Konsequenzen
aus den Ergebnissen dieser Tests erge
ben sich keine, da anerkannte und kli
nisch relevante Referenzwerte ausste
hen. Daher ergibt sich für die Durch
führung dieser Tests keine Indikation.
Daneben gibt es eine Fülle von Test
methoden, deren Wissenschaftlichkeit
nicht erwiesen ist, wie z. B. Bioreso
nanz, Haar und Nageldiagnostik, Iris
diagnostik usw. Diese Tests sind ein
Thema für sich und bereits an anderer
Stelle kritisch gewertet worden. Die
Bedeutung der entsprechenden Pseu
dodiagnosen liegt weniger in ihren
analytischen Qualitäten als in der Be
friedigung, welche sie dem Kausa
litätsbedürfnis der betroffenen Patien
ten bieten.
Den Patienten mit solchem monokau
salen Denken zu einer differenzierte
ren Betrachtung seiner meist chroni
schen Beschwerden zu führen und ihn
z. B. durch kritische Analyse seiner
Lebensgewohnheiten zur aktiven Teil
nahme an der Änderung seiner Be
f indlichkeitsstörungen zu motivieren,
ist ein konstruktiverer Ansatz als das
nur selten erfolgreiche Bestreben, ihn
primär vom Unsinn der Pseudodia
gnostik zu überzeugen. Das erwünsch
te Vertrauensverhältnis ergibt sich
letztlich aus der Seriosität des Arztes,
der nicht mehr diagnostizieren zu kön
nen vorgibt, als tatsächlich diagnosti
zierbar ist.

Schlußwort
Es wurde pointiert festgestellt, daß die
offensichtlichste Nebenwirkung von
Amalgam in seiner Eigenschaft be
stehe, Meinungen zu polarisieren. Im
Umgang mit dem oft verunsicherten
Amalgampatienten empfiehlt es sich
daher, vor allem auf seine Beschwer
den einzugehen und diese ernst zu
nehmen, in bezug auf die Amalgam
kausalität aber eine neutrale Haltung
zu wahren. Die Beschwerden der typi
schen Amalgampatienten deuten auf
eine multifaktorielle Genese hin, wes
halb ihre Betreuung aus allgemeinme
dizinischer Sicht erfolgen sollte.
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Auf Einladung der Zahnärztekammer
NordrheinWestfalen fand die diesjäh
rige Bundesversammlung der BZÄK
am 7. und 8. November in Düsseldorf
statt. 
Der der Delegiertenversammlung vor
angestellte Festvortrag befaßte sich
mit der globalen wirtschaftlichen Si
tuation sowie Ausblicken in die Zu
kunft. Der Referent, Leo A. Nefio
dow, Leiter des Forschungszentrums
Informationstechnik in St. Augustin,
erläuterte sehr anschaulich stimulie
rende Faktoren für wirtschaftlichen
Aufschwung und politische Katastro
phen seit Beginn der Industriegesell
schaft. Besonders eindrucksvoll war
die vergleichende Darstellung des der
zeitigen Wirtschaftswunders in den
USA und der in Agonie erstarrten
deutschen Ökonomie. Die deutschen
Probleme sind hausgemacht. Als ei
nen wesentlichen Hemmschuh für die
se Situation (Verschlafen des Booms
in der Medientechnologie) wurden
nicht nur Fehlentscheidungen im
Management verantwortlich gemacht,
sondern auch die katastrophale
Blockadepolitik der Gewerkschaften
kritisiert, die unbedingt die 35Stun
denwoche politisch erpressen wollten.

Den Delegierten wurde als praktizie
renden Zahnärzten wieder einmal
klar, wie eng das Wohl und Wehe ihrer
Praxen mit positiven oder negativen
Tendenzen der Politik und Wirtschaft
verf lochten sind.
Die Bundesversammlung wurde ausge
zeichnet durch eine konstruktive und
sachliche Arbeitsatmosphäre. Aller
dings gab es bei einigen Beschlüssen
auch eine stark emotional gehaltene
Diskussion, die beim Schwerpunkt
„Interessengebiete“ mehrere Stunden
dauerte.
Schwerpunktthema war die Positionie
rung zum 2. NOG, und der Präsident
der BZÄK, Dr. FritzJosef Willmes
lobte in seinem Grundsatzreferat, daß
dieses 2. Neuordnungsgesetz zur Neu
ordnung und Selbstverwaltung der Ge
setzlichen Krankenversicherung end
lich realisiert worden sei. Hervorgeho
ben wurde, daß es die deutsche
Zahnärzteschaft endlich vollbracht
hat, in Einigkeit der beiden berufsstän
dischen Vertretungen BZÄK und
KZBV mit dem FVDZ (als der unbe
stritten bedeutendsten Organisation
der deutschen Zahnärzte) einen Weg
zu gehen, der dem Berufsstand die Zu
kunft sichern wird. Diese wichtige Prä

misse für die Neuerungen und Ände
rungen im Bereich der Zahnarztpraxis
und der PatientZahnarztBeziehung
wird heute leider noch nicht immer er
kannt. Ein Blick zu den ärztlichen
Kolleginnen und Kollegen mit ihren
gravierenden existenziellen Problemen
läßt für unseren Beruf eine bessere
Prognose erhoffen. Übrigens war mit
der Anwesenheit des Präsidenten der
Bundesärztekammer, Dr. Karsten Vill
mar, seit langer Zeit wieder einmal ein
Vertreter der Ärzteschaft offizieller
Gast der BZÄKBundesversammlung.

Zur Position 2. NOG wurde ein An
trag mehrheitlich beschlossen, der je
de Form körperschaftsgestützter (und
auch sonstiger) Abrechnungsstellen
ablehnt. Die private Rechtsbeziehung
Zahnarzt-Patient, die Stimulierung
von Eigenverantwortung, Kompetenz
des Zahnarztes und die bessere
Transparenz in der Leistungsbezie
hung darf nicht kolportiert werden.
Dem bestehenden Gutachterwesen für
den Bereich Zahnersatz wurde somit
die Grundlage entzogen. Verstärkt
werden die Zahnärztekammern die
Patientenberatung anbieten und auch
in Thüringen in einer Kooperation mit

Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer:
Positionierung zum 2. NOG

Die Vertreter aus Thüringen (von links nach rechts):
Dr. Andreas Wagner, Dr. Jürgen Junge, DS Gottfried Wolf und Dr. Olaf Wünsch
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der KZV ein neues Gutachterwesen
im gesetzlich geforderten Rahmen
(und nicht mehr!) aufbauen.
Weitere Beschlüsse wurden mit Mehr
heit bzw. einstimmig angenommen:
-   Erarbeitung eines politischen Kon

zeptes für ein neues Honorierungs
system, da die GOZ seit 10 Jahren
vom Gesetzgeber blockiert wird

-  Anpassung der Vergütung für privat
zahnärztliche Leistungen in den
neuen Bundesländern an das der al
ten Bundesländer

-  Erarbeitung und Einführung eines
Praxismodells für den BusDienst

-  Reduzierung der Ausbildungszahlen
für Zahnmedizin an den Hochschu
len, um die Ausbildungsqualität zu
verbessern. Damit wird auch der
dringend notwendige Raum für wis
senschaftliche Forschung geöffnet.

-  Die zahnärztliche Chirurgie und al
le anderen miniinvasiven Maßnah
men innerhalb des Fachgebietes
gehören als elementarer Bestandteil
zur Zahn, Mund und Kieferheil
kunde. Damit wird allen Bestrebun
gen der Boden entzogen, diesen Be
reich der Zahnmedizin zu entzie
hen.

-  Entwicklung eines Konzeptes für
den Aufbau eines zahnärztlichen
Kommunikationssystems, das die
bisherigen Ansätze auf Länderebene
berücksichtigt und auf Europa aus
gerichtet wird.

Mit den unterschiedlichsten Emotio
nen wurde der Antrag zur „Festlegung
von Interessenschwerpunkten“ disku
tiert. Für viele Delegierte war dies das
Unterlaufen des in der Berufsordnung
festgelegten Werbeverbotes. Als Hin
tergrund muß man dazu die Vergan
genheit beleuchten. Verschiedene
fachliche Strömungen innerhalb der
Zahnärzteschaft waren der Meinung,
daß nur noch Zahnärzte mit einer be
stimmten Zugehörigkeit zu einer
„Fachgruppe“ durch diese Mit
gliedschaft die entsprechende Thera
pie ausüben dürften (Oralchirurgie,
Prothetik, Parodontologie, Naturheil
kunde etc.). Mit derartigem entspre
chendem Kompetenzgerangel und
sparsam erteilten Zertif ikaten bzw.
Gebietsbezeichnungen wird der Be
rufsstand zersplittert und dem Zahn
arzt, der nicht member of closed shop
ist, bleibt nach Kariesbeseitigung nur
noch die Überweisung zum Protheti
ker, Endodontologen, Parodontologen

usw. die verschiedenen Meinungen zu
diesem Antrag spalteten auch die Län
dervertretungen untereinander. Mit
dem Zusatz „die Bundesversammlung
hält an dem Berufsbild des allge
meinpraktischen Zahnarztes fest, da
sie es für zukunftsträchtig hält“, wurde
der Antrag zur Einführung von Inter
essenschwerpunkten mit knapper
Mehrheit angenommen.
Anmerkung: Vor einer Darstellung
von Interessenschwerpunkten auf dem
Praxisschild muß die Musterberufs
ordnung sowie die Berufsordnung der
Länderkammern geändert werden. Es
liegt im Ermessen der Länderkam
mern, dieser Empfehlung zu folgen.
Bis dato gilt das Werben als Verstoß
gegen die Berufsordnung mit allen
rechtlichen Konsequenzen.
Dem Berufsbild und der Aufstiegsfort
bildung zur Dentalhygienikerin wurde
nach erregter Diskussion eine Absage
erteilt.

G. Wolf

Wir gratulieren!
zum 83. Geburtstag  Herrn SR Dr. Dietrich Romeick
am 10.12.  Humboldtstraße 4, 99096 Erfurt

zum 75. Geburtstag  Herrn Dr. med. dent. Norbert Müller
am 3.12.  Calauer Straße 26, 99091 Erfurt

zum 70. Geburtstag  Herrn Prof. Dr. Dr. med. habil. Peter Elze
am 15.12.  Wartburgstraße 67, 99094 Erfurt

zum 65. Geburtstag  Herrn Gernot Hoppmann
am 25.12.  Promenadenweg 10, 07318 Saalfeld

zum 65. Geburtstag  Frau Dr. Else Müller
am 29.12.  Nottlebener Weg 16, 99092 Erfurt

zum 60. Geburtstag  Herrn Siegfried Möller
am 18.12.  Ziegeleiweg 1, 99425 Weimar
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Die Absicherung sozialer Risiken muß
vom Staat auf den einzelnen Bürger
verlagert werden. Das forderten Ver
treter aus Wissenschaft und Verbän
den beim zweiten „Forum Freiheit“ in
Bonn. Mittlerweile würde die Steuer
und Sozialabgabenlast nicht nur von
Politikern, sondern auch von den Bür
gern als zu hoch und drückend emp
funden. Einen Ausweg bietet nach An
sicht des Forums eine Privatisierung
staatlicher Sozialleistungen, wobei al
lerdings in bezug auf das Armutspro
blem in der Gesellschaft neben priva
ter Initiative eine staatliche Tätigkeit
nach dem Subsidiaritätsprinzip unver
meidbar sei.

Bei der Antwort auf die Leitfrage des
Forums „Wie frei darf eine Marktwirt
schaft, wie frei darf ein Gesundheits
wesen sein?“ sagte Prof. Dr. Christian
Watrin, Universität Köln, daß die
Überzeugung - Soziales ist eine
Staatsaufgabe - mittlerweile ins Wan
ken geraten sei. „Die Bürger realisie
ren, daß die steigenden Lasten nicht

mehr tragbar sind und fragen nach ko
stengünstigeren Lösungen, sich gegen
eine Reihe von Lebensrisiken abzusi
chern.“ Der von vielen Politikern ge
forderte „schlanke Staat“ könne nur
durch eine Reform des Gesamtsy
stems erreicht werden. Das Gesund
heitswesen sei ein „erster Demonstra
tionsfall“ für die Privatisierung sozial
er Staatstätigkeit.

Prof. Dr. Peter Oberender, Universität
Bayreuth, forderte die Politiker dazu
auf, den einzelnen Versicherten im
Gesundheitsbereich die Therapieho
heit zu übertragen. Arzt und andere
medizinische Fachleute sollten die Pa
tienten beraten. „Letztlich muß jedoch
der einzelne Bürger selbst entscheiden
können, welche konkreten Maßnah
men bei ihm angewandt werden sol
len.“ Im Hinblick auf den Schutz wirt
schaftlich schwacher, kranker und al
ter Menschen gelte der Grundsatz
„Subsidiarität soweit wie möglich, So
lidarität soweit wie nötig.“ Oberender
schlug vor, für alle Beteiligten Anreize

zu schaffen, um mit den knappen Mit
teln im Gesundheitswesen sparsam
umzugehen. Es müsse ein gesellschaft
licher Konsens erzielt werden, welche
Leistungen nicht von der gesetzlichen
Krankenversicherung bezahlt werden
dürfen. „Nur durch eine konsequente
Entstaatlichung des Gesundheitswe
sens und der daraus resultierenden
Entfeudalisierung bei einem ausrei
chenden Schutz ökonomisch Schwa
cher, kann ein Weg aus der gegenwär
tigen Sackgasse des Gesundheitswe
sens in Deutschland gefunden werden,
damit es bei einem hohen Qualitätsni
veau auch in Zukunft f inanzierbar und
überlebensfähig bleibt.“

Dr. Wilfried Beckmann, Vorsitzender
des Freien Verbandes Deutscher
Zahnärzte, benannte am Beispiel der
aktuellen Gesundheitsreform „Ansät
ze einer politischen Trendwende“. So
sei im Bereich der Zahnheilkunde die

2. Forum Freiheit in Bonn

Eine Lanze für die Privatisierung des „Sozialen“

Dr. Gerd Habermann, Dr. Detmar Döring und Dr. Wilfried Beckmann
(von links nach rechts)

Dr. Wilfried Beckmann
Vorsitzender des FVDZ
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Eigenverantwortung für Zahnersatz an
die jüngere Generation zurückgegeben
worden. In der Folge wären die Prä
ventionsbemühungen deutlich ver
stärkt worden. Dadurch würden zu
künftig Behandlungskosten vermie
den. Aber auch die Wahlfreiheit der
Versicherten zwischen Sachleistung
und Kostenerstattung - „auch wenn
sich die Alltagsbürokratie der Kran
kenkassen dagegen sträubt“ - sei ein
guter Ansatz. „Der Sozialismus in un
serem Land hat Generationen zur or
ganisierten Verantwortungslosigkeit
erzogen. Der mündige Patient ist un
ser Ziel.“ Die Kompetenz für Art und
Umfang der medizinischen Behand
lung müsse wieder auf die Ebene der
Handelnden, d. h. Patient und Arzt,
verlagert werden.

„Die Zahnärzteschaft wird den Beweis
erbringen, daß das System der Ko
stenerstattung geeignet ist, die zahn
ärztliche Versorgung auf finanziell so
lidem und medizinisch gutem Niveau
sicherzustellen.“ Der Ärzteschaft emp
fahl Beckmann, diesen Weg ernsthaft
zu prüfen.

Dr. Gerd Habermann, Leiter des Un
ternehmerinstituts der Arbeitsgemein
schaft Selbständiger Unternehmer,
forderte in allen politischen Bereichen
„Fundamentalkorrekturen“. „Wir sind
in den vergangenen Jahren wirtschaft
lich von einem Land nach dem ande
ren überholt worden.“ Der Blick in die
Entwicklung der Staats und Ausga

benquote beschreibe den Weg „von
Erhards Sozialer Marktwirtschaft hin
zu Kohls Marktsozialismus“. Das Bei
spiel Neuseeland zeige, daß es aus ei
ner katastrophalen wirtschaftlichen
und sozialen Lage heraus eine Mög
lichkeit zur Veränderung gebe. Der
neuseeländische Minister für Staatsbe
triebe, Richard Prebble, sei dabei von
drei Grundsätzen ausgegangen: „Die
Bücher schonungslos offenlegen. Un
abhängige Fachleute einkaufen. Alle
Interessengruppen ignorieren.“ In we
nigen Jahren sei es gelungen, die Ar
beitslosigkeit zu halbieren und die
Staatsfinanzen zu sanieren. Dies wur
de unter anderem möglich durch Ab
schaffung der Tarifautonomie, einer
Totalprivatisierung der Staatswirt
schaft, rigorosen Subventionsabbau
und die Einführung einer sozialen
Mindestsicherung mit durchgängiger
Kostenbeteiligung. „In Neuseeland hat
es eine sozialdemokratische Regie
rung geschafft, eine radikalliberale
Wirtschaftsreform durchzusetzen“, so
Habermann. 

Dr. Detmar Doering, stellvertretender
Leiter des Liberalen Instituts der
FriedrichNaumannStiftung, zeigte
anhand einer Studie des „Economic
Freedom Network“, einem internatio
nalen Konsortium von Wirtschafts
und Forschungsinstituten, daß eine
eindeutige Wechselwirkung zwischen
dem Grad an Wirtschaftsfreiheit und
der Höhe des Wirtschaftswachstums

bestehe. Ohne konzeptionelles Vor
denken könne der politische Elan ei
ner reformwilligen Regierung schnell
verpuffen. Vor diesem Hintergrund sei
eine Vorarbeit notwendig, die „das Un
denkbare denkt“. Beispielsweise sei die
Privatisierung der Telekommunikation
in Großbritannien so sehr eine Utopie
gewesen wie es heute etwa die Umstel
lung des maroden Rentensystems in
Deutschland ist. Mittlerweile werde
dieser Sektor weltweit zunehmend pri
vatisiert und auch die Deutschen hät
ten sich an den Gedanken gewöhnt.
„Dies war möglich, weil in Großbri
tannien geistige Vorarbeit geleistet
worden war. Ideen, so zeigt sich, be
herrschen doch die Welt.“
Weitere Referate hielten der Wirt
schaftspublizist Günter Ederer und
der Leiter des Liberalen Instituts
Zürich, Robert Nef. Die anschließen
de Podiumsdiskussion moderierte der
Chefredakteur der Wirtschaftswoche,
Stefan Baron. Das „Forum Freiheit“
wurde vom Freien Verband Deutscher
Zahnärzte in Zusammenarbeit mit
dem Unternehmerinstitut der Arbeits
gemeinschaft Selbständiger Unterneh
mer (ASU) und dem Liberalen Institut
der FriedrichNaumannStiftung zum
zweiten Mal in Bonn veranstaltet. 

Presseinfo FVDZ

Dr. Paper sagt: „Die haben alles für meinen Drucker!“
Farbbänder, Toner, Tinten, Kopier und Laserpapiere, Druckerkabel,
Reinigungsmittel, Durchschreibesätze, Endlospapiere, Etiketten,
und vieles mehr ...

Fordern Sie unsere aktuelle Gesamtpreisliste an!

JUNGMANN PAPIERTECHNIK  ·  86424 Dinkelscherben  ·  Tel. 0 82 92/96 90 0  ·  Fax 0 82 92/96 90 33
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Am 2. November startete die Landes
zahnärztekammer SachsenAnhalt ihr
bisher größtes Projekt der Öffentlich
keitsarbeit mit einer „Wander“ausstel
lung zur Geschichte der Zahnheilkun
de im Schloß NeuAugustusburg in
Weißenfels.

Diese sicherlich einmal vollkommen
andersartige Darstellung unseres Be
rufsstandes in der Öffentlichkeit er
laubt sowohl dem Patienten als unmit
telbar Beteiligtem als auch dem Zahn
arzt eine differenziertere Betrachtung,
vor allem im Vergleich mit der
Hochtechnologie in den heutigen Pra
xen. Mit Bewunderung betrachtet man
aus heutiger Sicht die zahnärztlichen
und zahntechnischen Arbeiten, die oft
nur zwei bis drei Generationen
zurückliegen.

Den Ausstellern war es gelungen, im
Rahmen der räumlichen Gegebenhei
ten eines Schloßmuseums eine
zahnärztliche Praxis einerseits und ein
zahntechnisches Labor andererseits in
verschiedensten Entwicklungsstufen
darzustellen.

Die Ausstellung wurde zusammenge
stellt aus dem medizinhistorischen
Fundus des „Schabbelhauses“ in Wis
mar. Dieses war geplant als medizinhi
storisches Museum der DDR. Die in
diesem Zusammenhang entstandene
Spezialsammlung konnte 1990 über
nommen und erweitert werden (Info:
Stadtgeschichtliches Museum Wismar
„Schabbelhaus“, Schweinsbrücke 8,
23966 Wismar, Tel.: 03841/282350).

Sicherlich ist das Ambiente des Aus
stellungsortes erschreckend. In der
DDR ließ man dieses älteste Barock
schloß im mitteldeutschen Raum (mit
noch vorhandenen Elementen der
Spätrenaissance) total verkommen.
Mich hatte der bauliche Zustand
schon vor 30 Jahren bei einem ersten
Besuch deprimiert. Lediglich die von
außen nicht sichtbare Schloßkirche -
sie ist in die Dreif lügelanlage inte
griert - wurde in den 80er Jahren
wundervoll restauriert. Hier wirkte J.
S. Bach als Organist am Hof des Her
zogs von SachsenWeißenfels. Teile
der Brandenburgischen Konzerte wur
den hier komponiert. G. F. Händel
soll als Kind an der ersten Orgel die

ersten „Übungen“ vollbracht haben.
Sein Vater war Arzt am herzoglichen
Hof, der seinerzeit hauptsächlich in
Halle residierte. Die Kirche wurde als
rein protestantische mit Kanzelaltar
erbaut. Nach Aussterben der Weißen
felder Linie fiel das Herzogtum an
Sachsen zurück und wurde im Schloß
kirchenbereich rekatholiziert. Die
Kanzel im Altar wurde entfernt und
zur Seite versetzt.
Weitere Namen, die eine Verbindung
mit Weißenfels haben, sind Heinrich
Schütz und Novalis.
Die Ausstellung zur Geschichte der
Zahnheilkunde wird in Weißenfels bis
zum 11. Januar zu besichtigen sein.
Danach erfolgt die Präsentation in
Naumburg, Bitterfeld, Lützen, Dessau,
Halle, Bernburg, Magdeburg und Sten
dal.

G. Wolf

Auf den Zahn gefühlt
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Der Entscheidung liegt im wesentli
chen folgender Sachverhalt zugrunde:
Im März 1993 begab sich ein Patient
in zahnmedizinische Behandlung, da
ein überkronter Oberkieferfrontzahn
weggebrochen war. Der Patient war
bis dahin nicht in Behandlung bei der
später beklagten Zahnärztin. Die
Zahnärztin sollte eine Sofortversor
gung vornehmen, da der Patient un
mittelbar vor einer Geschäftsreise
stand. Die Zahnärztin klärte den Pati
enten vor Beginn der zahnmedizini
schen Behandlung umfassend über die
von ihr beabsichtigte Behandlung auf.
Er wurde auch darüber aufgeklärt, daß
ein Wurzelkanalerweiterer im Zuge
der Behandlung zum Einsatz kommt.
Während der Behandlung brach der
Wurzelkanalerweiterer ab mit der Fol
ge, daß der abgebrochene Teil des
Wurzelkanalerweiterers im Wurzelka
nal des Oberkieferfrontzahnes 2.1.
steckenblieb und nicht mehr entfernt
werden konnte. Die Zahnärztin infor
mierte den Patienten sofort über den
Abbruch des Vorbohrers. Da der Pati
ent seinen Wohnsitz weit entfernt vom
Praxissitz der Zahnärztin hatte und
die Fortsetzung der Behandlung an
seinem Wohnort wünschte, gab die
Zahnärztin dem Patienten einen aus
führlichen Arztbrief mit und infor
mierte über den Abbruch des Vorboh
rers.
Später reichte der Patient Klage ein
und forderte Schadenersatz und
Schmerzensgeld. Darüber hinaus soll
te das Gericht feststellen, daß die
Zahnärztin verpf lichtet sei, allen künf
tigen materiellen und immateriellen
Schaden aus dem Schadensereignis zu
ersetzen.
Die Klage wurde einerseits darauf ge
stützt, daß der Abbruch des Vorboh
rers Folge eines Behandlungsfehlers
sei. Andererseits wurde behauptet, es
liege auch ein Aufklärungsfehler vor,

da der Patient nicht über die Möglich
keit des Abbruches eines Vorbohrers
aufgeklärt worden wäre.

Behandlungsfehler ...
Das Gericht hat die Beiziehung eines
gerichtlichen Sachverständigengutach
tens veranlaßt und den Gutachter
auch in der mündlichen Verhandlung
zur Erläuterung seines Gutachtens
gehört. Das Landgericht hat sich der
Auffassung des Gutachters ange
schlossen und kam mit diesem
übereinstimmend zu dem Ergebnis,
daß der Abbruch des Wurzelkanaler
weiterers im streitgegenständlichen
Fall nicht auf einen fehlerhaften, ge
gen die Regeln der zahnärztlichen
Heilkunde verstoßenden und von der
Zahnärztin zu vertretenden Einsatz
dieses Instrumentes zurückzuführen
sei. Der Vorwurf eines Behandlungs
fehlers hatte sich damit nicht bestätigt.

... mangelnde Aufklärung?
Der eigentliche Kern des Rechtsstrei
tes konzentrierte sich damit auf die
Fragestellung, ob auch über die Mög
lichkeit des Abbruches des Wurzelka
nalerweiterers aufgeklärt werden muß.
Unstrittig war, daß seitens der
Zahnärztin zwar eine umfassende Auf
klärung erfolgte und der Patient
daraufhin in die bevorstehende Be
handlung einwilligte; es erfolgte je
doch keine Aufklärung zum mögli
chen Abbruch des Wurzelkanalerwei
terers. Ein weiterer Streitpunkt war
der Einwand des sogenannten recht
mäßigen Alternativverhaltens auf Be
handlerseite. Dies bedeutet, daß sei
tens der Zahnärztin erklärt wurde, der
Patient hätte auch bei erfolgter Auf
klärung über die Möglichkeit des Ab
bruches des eingesetzten Wurzelkana
lerweiterers der von der Zahnärztin
vorgeschlagenen Behandlung zuge
stimmt.

Auf Nachfrage des Gerichtes erklärte
der Sachverständige, daß der Abbruch
eines Wurzelkanalerweiterers als Aus
nahme anzusehen sei. Daraus resultie
rend hat das Gericht eine spezielle
Aufklärungspf licht gegenüber dem
Patienten über die Möglichkeit des
Abbruches eines Wurzelkanalerweite
rers verneint.

Das rechtmäßige Alternativ
verhalten
Darüber hinaus hat sich das Landge
richt ausführlich mit dem Einwand
des rechtmäßigen Alternativverhaltens
auseinandergesetzt. Dazu bestand
zwar keine Notwendigkeit mehr, denn
der Einwand ist hinfällig, wenn keine
Aufklärungspf licht besteht. Trotzdem
sind die Ausführungen des Landge
richtes, die sich an der Rechtspre
chung des Bundesgerichtshofes orien
tieren, erwähnenswert.
Im konkreten Streitfall bejahte das
Landgericht auch den Einwand des
rechtmäßigen Alternativverhaltens, da
das Gericht eine etwaige Zustim
mungsverweigerung als medizinisch
ganz offensichtlich unvernünftig ange
sehen hat und der Patient einen ernst
haften Entscheidungskonf likt, in dem
er bei erfolgter Aufklärung gestanden
hätte, nicht darlegen konnte.
Aus diesem Grund ging auch der Vor
wurf des Aufklärungsfehlers ins Leere,
und die Klage wurde abgewiesen.

Verschärfte Pflicht zur
Aufklärung
Dieses erfreuliche Urteil rechtfertigt
jedoch in keiner Weise eine etwaige
Entwarnung hinsichtlich der bestehen
den Aufklärungspf lichten des Zahn
arztes. Jeder Eingriff ist dann eine Ver
letzung des Behandlungsvertrages und
gleichzeitig rechtswidrige Körperver
letzung, wenn er nicht durch eine
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wirksame Zustimmung des Patienten
gerechtfertigt ist (Geiß, Arzthaft
pf lichtrecht, 2. Auf lage, C. H. Beck
sche Verlagsbuchhandlung 1993 S.
169).
Schon gar nicht kann ein Zahnarzt
darauf vertrauen, daß der im Urteil
des Landgerichtes näher erläuterte
Einwand des rechtmäßigen Alternativ
verhaltens auch ihm in einem etwaigen
späteren Haftpf lichtfall hilft. Dieser
Einwand wird stets fallbezogen und
streng auf das Vorliegen der durch die
Rechtsprechung erarbeiteten Voraus
setzungen überprüft und soll nicht die
Ausnahme zur Regel machen.

Einwand ist Einrede des
Beklagten!
Trotzdem ist es wichtig, wenn der
Zahnarzt in einem etwaigen Haft
pf lichtfall prüft, ob dieser Einwand ge
gebenenfalls greifen könnte. Die Arzt
seite muß sich nämlich auf diesen Ein
wand selbst berufen. Das Gericht
prüft dies nicht von sich aus. Insofern
ist der Einwand des Arztes, der Pati
ent würde bei ordnungsgemäßer Auf
klärung über die Risiken des Eingriffes
seine Einwilligung erteilt haben, nur
dann beachtlich, wenn der Behandler
bzw. dessen Anwalt diesen Einwand
überhaupt zum Gegenstand des Vor
trages in einem Prozeß macht (vgl.
BGH, VersR 1988, 1032). Weiter ist zu
berücksichtigen, daß es bei der ge
richtlichen Überprüfung dieses Ein
wandes stets auf die persönliche Ent
scheidungssituation des Patienten aus
damaliger Sicht ankommt. Entschei
dend ist also gerade nicht, wie sich ein
„vernünftiger“ Patient, dem die erfor
derliche Aufklärung zuteil geworden
ist, verhalten hätte (BGH, NJW 1994
S. 801). Der Bundesgerichtshof setzte
sich hier mit der Aufklärungspf licht
vor Durchführung einer Weisheits
zahnextraktion auseinander. Neben
den o. g. Ausführungen zum Einwand
des rechtmäßigen Alternativverhaltens
führt der BGH aus, daß der Arzt
selbst bei vitaler lndikation dem Pati
enten aufgrund dessen Selbstbestim

mungsrechtes die Möglichkeit zu be
lassen habe, über den Eingriff selbst
zu entscheiden und diesen gegebenen
falls abzulehnen, und zwar auch dann,
wenn ein solcher Entschluß medizi
nisch unvernünftig ist (BGH, NJW
1984, 1607).

Die Rechtsprechung zur Aufklärung
unterliegt tendenziell eher einer Ver
schärfung (vgl. hierzu ausführlich Gie
sen, Aktuelle Probleme des Arzthaf
tungsrechts MedR 1997 S. 17 ff). Die
se Tendenz spiegelt sich erstens darin
wider, daß die Rechtsprechung zur
Hinweispf licht auch auf fernliegende
Risiken verschärft wurde (vgl. BGH
NJW 1994 S. 2414). Generell ist hier
zu anzumerken, daß auf behandlungs
typische Risiken hinzuweisen ist, und
zwar auch dann, wenn das Risiko ihrer
Verwirklichung äußerst gering ist. Das
gilt um so mehr, wenn der Eintritt des
Schadensfalles für den Patienten gra
vierende Folgen haben kann.

Zweitens ist eine Tendenz in der stren
gen Rechtsprechung hinsichtlich des
Zeitpunktes der Aufklärung erkenn
bar: Nur bei einfachen Eingriffen so
wie bei solchen mit geringeren Risiken
kann eine Aufklärung auch am Tag
vor der Operation noch rechtzeitig
sein, um dem Patienten Gelegenheit
zur Abwägung von Nutzen und Risiko
des Eingriffes zu geben (BGH, NJW
1994 3009, 3011). Das bedeutet, daß
Aufklärung unmittelbar vor dem Ein
griff völlig unzureichend ist und bei
schwierigeren Eingriffen mit größerem
Risiko nicht einmal mehr der Tag vor
der Operation als ausreichend angese
hen wird. Grundsätzlich ist nach Auf
fassung des Bundesgerichtshofes die
Aufklärung schon dann vorzuneh
men, wenn der Arzt zum operativen
Eingriff rät und zugleich einen festen
Operationstermin vereinbart (BGH
NJW, 1992, 2351). Der BGH weist
zwar darauf hin, daß diese Grundsätze
für den Krankenhausbetrieb entwik
kelt worden seien, macht jedoch
gleichzeitig deutlich, daß im Grund
satz bei ambulanten Operationen kein
unterschiedlicher Maßstab angelegt

werden könne. Im Zweifelsfalle unter
liegt also der ambulante Operateur
den gleichen harten Grundsätzen hin
sichtlich des Zeitpunktes der Auf
klärung wie der Krankenhausarzt. Le
diglich bei normalen ambulanten Ein
griffen könne eine Aufklärung erst am
Tag des Eingriffes noch rechtzeitig
sein. In solchen Fällen müsse nach
Auffassung des BGH jedoch dem Pati
enten durch die Art und Weise der
Aufklärung verdeutlicht werden, daß
ihm nicht nur der Eingriff und seine
Risiken beschrieben würden, sondern
daß die Aufklärung dem Patienten die
eigenständige Entscheidung zur
Durchführung des Eingriffes ermögli
chen soll. Für diese Überlegung müsse
dem Patienten ausreichend Zeit und
Gelegenheit gegeben werden. Das ist -
so der BGH, nicht mehr der Fall,
wenn durch die Aufklärung vor der
Tür des Operationssaales dem Patien
ten der Eindruck vermittelt würde,
sich nicht mehr von einem bereits in
Gang gesetzten Geschehensablauf lö
sen zu können (BGH, NJW 1994,
3011). Für den Zahnarzt wird sich hier
berechtigt die Frage stellen, was ein
normaler ambulanter Eingriff ist und
was nicht.
Abschließend muß darauf hingewie
sen werden, daß der Zahnarzt die
rechtzeitige und vollständige Auf
klärung zu beweisen hat. Auch der
Zahnarzt, der den Patienten umfas
send aufgeklärt hat, läuft somit Ge
fahr, in einem Haftpf lichtprozeß zu
unterliegen, wenn es ihm nicht gelingt,
den Nachweis über das getätigte Auf
klärungsgespräch zu führen. Um so
wichtiger ist es, den Inhalt und Zeit
punkt des Aufklärungsgespräches
mindestens in der Patientendokumen
tation festzuhalten, denn auch der rein
formularmäßigen Dokumentation der
Aufklärung steht die Rechtsprechung
zumindest skeptisch gegenüber.

Dr. Jürgen Trilsch, Rechtsanwalt

Aus: Zahnärzteblatt Sachsen,
Heft 10/97
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Das rechtmäßige
Alternativverhalten

Das Gericht wies darauf hin,
daß für den Einwand des Be
handlers, der Patient hätte, so
fern er ordnungsgemäß aufge
klärt worden wäre, der Behand
lung zugestimmt, der Zahnarzt
die Beweislast trägt. Auf diesen
Einwand hin trägt dann der Pa
tient die Vortrags und Substan
tiierungslast, darzulegen und
plausibel zu machen, daß er bei
erfolgter Aufklärung vor einem
ernsthaften Entscheidungskon
flikt gestellt worden wäre. 
Davon ist - so das Landgericht
Leipzig - immer dann auszuge
hen, wenn der Patient einen
Sachverhalt plausibel darlegt,
daß ihm die vollständige und
zutreffende Aufklärung über
das Für und Wider des Eingrif
fes ernsthaft vor die Frage ge
stellt hätte, ob er aus seiner
Sicht und zum damaligen Zeit
punkt zustimmen soll oder
nicht. 
Weiter wies das Gericht darauf
hin, daß keine allzu hohen An
forderungen an die Darle
gungslast des Patienten ge
stellt werden dürften. 

Eine nähere Substantiierungs
pflicht treffe für den Patienten
dann zu, wenn die Zustim
mungsverweigerung medizi
nisch ganz offenkundig un
vernünftig gewesen wäre und
die Annahme der Zustimmung
sich daher, bezogen auf die
personale Sicht des Patienten,
geradezu aufdrängt.

Der zahnärztliche Behandlungsvertrag
ist privatrechtlicher Natur, er unter
liegt dem Zivilrecht, mithin den Be
stimmungen des Bürgerlichen Gesetz
buches. Er ist ferner ein gegenseitiger
Vertrag, zu den gegenseitigen Verträ
gen gehören alle Vertragsbeziehungen,
die auf einen Leistungsaustausch aus
gerichtet sind.  Gegenseitige Verträge
sind z. B. auch Kaufverträge oder
Werkverträge, beide Partner des Ver
trages, der Zahnarzt und der Patient,
sind gleichzeitig Gläubiger und
Schuldner. Der Zahnarzt schuldet die
zahnärztliche Behandlung, der Patient
ist Gläubiger der zahnärztlichen Lei
stung, er hat also einen Anspruch hier
auf. Nach der Behandlung wird der
Zahnarzt Gläubiger seiner Honorar
forderung und der Patient Schuldner
des Honorars.
Der zahnärztliche Behandlungsvertrag
gehört zu dem Vertragstypus des
Dienstvertrages. Damit steht der Be
handlungsvertrag im Gegensatz zum
Werkvertrag.  Der große Unterschied
besteht in der Haftung. Beim Werkver
trag wird der Erfolg versprochen. Der
Tischler, der es übernommen hat, ei
nen Schrank anzufertigen, muß diesen
Erfolg, die Anfertigung des Schrankes,
handwerksgerecht herbeiführen, er
muß für den Erfolg seiner Leistung
einstehen. Man nennt das Erfolgshaf
tung. Im Gegensatz hierzu beschränkt
sich die Haftung beim Dienstvertrag
auf die Dienstleistungen, eine Haftung
entsteht begrenzt nur dann, wenn der
Dienstverpf lichtete, der Zahnarzt, sei
ne Behandlungsleistungen nicht nach
den Regeln der Zahnheilkunde er
bringt, wenn ihm also ein Verschulden
vorgeworfen werden kann. Schuldhaft
handelt dann ein Zahnarzt, wenn er
fahrlässig die ihm obliegenden ärztli
chen Sorgfaltspf lichten verletzt. Eine
Haftung entsteht mithin nur dann,
wenn eine schuldhafte Pf lichtverlet
zung vorliegt. Das Verschulden wie
derum spiegelt sich in zwei Erschei
nungsformen wieder, nämlich zum ei
nen im Vorsatz oder in der Fahrlässig

keit. Kein Zahnarzt wird vorsätzlich
seinem Patienten Schaden zufügen
wollen, also willentlich zu Lasten des
Patienten eine Fehlbehandlung bege
hen, daher entzünden sich die Streitig
keiten zwischen Zahnarzt und Patient
stets über die Frage, ob im Einzelfall
ein Zahnarzt fahrlässig gehandelt hat.

Den Begriff der Fahrlässigkeit erläu
tert das BGB selbst, eine Fahrlässigkeit
liegt stets dann vor, wenn die gebotene
notwendige Sorgfalt nicht beachtet
wurde. Mithin bedeutet ein fahrläs
siges und damit haftungsbegründendes
Verhalten, das bei der Behandlung ein
Zahnarzt die ihm obliegende ärztliche
Sorgfaltspf licht nicht beachtet und
hierdurch beim Patienten ein Schaden
entsteht. Das nennt man im Gegensatz
zum Werkvertrag mit seiner Erfolgs
haftung beim Dienstvertrag eine Ver
schuldenshaftung. Somit hat ein Arzt
oder Zahnarzt nicht etwa für jeden
Fehler oder Mangel der Behandlung
einzustehen, vielmehr beschränkt sich
die Haftung, sie ist stets nur dann be
gründet, wenn durch eine Verletzung
der ärztlichen Sorgfaltspf licht ein
Schaden entsteht.

Das Dienstvertragsrecht des BGB qua
lif iziert bestimmte Dienstleistungen
als Dienste höherer Art. Diese liegen
immer dann vor, wenn die Dienste auf
grund eines besonderen Vertrauensver
hältnisses erbracht werden. Hierunter
fallen die Dienste der Ärzte und
Zahnärzte wie auch der Rechtsanwälte
und Notare. Diese gesetzliche Feststel
lung ist deswegen sehr bedeutsam, da
im Gegensatz zu allen anderen Dienst
leistungen bei Diensten höherer Art je
derzeit das Vertragsverhältnis sowohl
von dem Patienten, wie auch von dem
Zahnarzt gekündigt werden kann. Bei
den Diensten höherer Art begegnen
wir, daß der Dienstverpf lichtete, also
der Arzt, Zahnarzt oder Rechtsanwalt
einer vom Staat vorgegebenen Gebüh
renordnung unterliegt, ferner einem
Berufsrecht. Die Gründe hierfür erge
ben sich aus der historischen Entwick
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lung dieser Berufe, daß sie nämlich
nicht am Gewerbeleben teilnehmen,
ihre Tätigkeit nicht auf Wettbewerb
oder Gewinn ausgerichtet ist und sie
nur ausgeübt werden dürfen, wenn der
Berechtigte, der Zahnarzt oder An
walt, besondere staatliche Prüfungen
absolviert und für die Berufsausübung
eine staatliche Zulassung - bei den
Ärzten und Zahnärzten Approbation
genannt - erhalten hat. Die Hervorhe
bung dieser Berufsausübung liegt darin
begründet, daß sowohl die Gesund
heitspf lege wie auch die Rechtspf lege
besonderer staatlicher Förderung, aber
auch staatlicher Aufsicht unterliegen.
Das zahnärztliche Wirken kennzeich
net sich mithin als eine privatrechtli
che Begegnung zwischen Zahnarzt
und Patient im Wege des gegenseitigen
Vertrages als Dienstvertrag höherer
Art.
Wann nun beginnt ein Behandlungs
vertrag? Beginnt er bereits, wenn ein
Patient im Wartezimmer Platz nimmt?
Klare Antwort: Nein. Ein Vertrag
kommt immer nur dann zustande,
wenn sich beide Partner des Vertrages
über den Vertrag einig werden, es muß
also ein übereinstimmender Wille zum
Vertrag vorliegen. Das gilt für alle ge
genseitigen Verträge, wie z. B. für
Kaufvertrag und Werkvertrag. Die
meisten gegenseitigen Verträge können
mündlich geschlossen werden, sie
kommen durch entsprechendes Ver
halten beiderseits zustande. Setzt sich
der Patient nach Aufforderung auf den
Behandlungsstuhl, und beginnt der
Zahnarzt mit seinen zahnärztlichen
Leistungen, dann kommt hierdurch
stillschweigend der Behandlungsver
trag zustande. Der Zahnarzt muß aber,
wenn der Patient auf dem Behand
lungsstuhl Platz genommen hat, nicht
die Behandlung durchführen, also den
Vertrag durch entsprechendes Verhal
ten abschließen.
Stellt z. B. ein Zahnarzt, nachdem der
Patient auf dem Behandlungsstuhl
Platz genommen hat, fest, daß der Pa
tient stark angetrunken ist oder seine
Mundverhältnisse derart ungepf legt
erscheinen, daß ihm die Übernahme

der Behandlung nicht zuzumuten ist,
so kann der Zahnarzt ohne weiteres
dem Patienten gegenüber erklären,
daß er die Behandlung ablehne, das
bedeutet, daß der Zahnarzt nicht be
reit ist, den von dem Patienten ge
wünschten Abschluß des Vertrages sei
nerseits zu vollziehen, ein Behand
lungsvertrag kommt dann nicht zu
stande, der Patient muß die Praxis ver
lassen. Der Patient kann also nicht ein
seitig darauf beharren, daß er behan
delt wird, daß der Zahnarzt einen Be
handlungsvertrag mit ihm abschließt.
So wie der Patient bei der Arztwahl
frei ist, ist der Zahnarzt auch frei, ob er
im Einzelfall den Behandlungsvertrag
eingeht.
Das gilt auch im Kassenzahnarztrecht,
auch hier gibt es keinen Behandlungs
zwang durch den Kassenzahnarzt. Bei
besonderen Umständen kann also der
Zahnarzt durchaus den Abschluß des
Behandlungsvertrages verweigern, so
fern es sich nicht um einen Notfall
handelt, bei dem der Zahnarzt ohne
Rücksicht auf die besonderen Umstän
de und Verhältnisse des Einzelfalles
mit Rücksicht auf das Vorliegen einer
Notbehandlung stets zahnärztlich tätig
werden muß.
Das gleiche gilt, wenn ein Patient be
reits vor der Behandlung aggressive
oder abfällige oder über eine sachliche
Kritik hinausgehende Äußerungen
vornimmt. Bekundet der Patient im
vorhinein ein Mißtrauen, dann kann
und sollte der Zahnarzt den Abschluß
des Behandlungsvertrages ablehnen,
da eben die notwendige Vertrauens
grundlage, die beiderseitig vorhanden
sein muß, nicht vorhanden ist.
Es bleibt mithin festzuhalten, daß kein
Zahnarzt einem Behandlungszwang,
also einem zwangsmäßigen Abschluß
des Behandlungsvertrages unterliegt.
Wird aber mit der Behandlung begon
nen, also mit der Befunderhebung, so
wird stillschweigend der Vertrag ge
schlossen. Das sagt noch nichts aus
über Dauer und Umfang des Behand
lungsvertrages. Zunächst richtet sich
der Vertrag darauf, daß der Zahnarzt
den Befund erhebt und dem Patienten

den Befund mitteilt. Anhand des Be
fundes muß der Zahnarzt dem Patien
ten darlegen, welche Behandlungs
maßnahmen aus zahnärztlicher Sicht
indiziert sind. Erst wenn der Patient
nach dem Aufklärungsgespräch über
Befund und Indikation erklärt, er sei
hiermit einverstanden, so erweitert
sich der Vertrag auf die Behandlung
selbst, auf die der Patient dann einen
Anspruch hat und die zu erbringen der
Zahnarzt verpf lichtet ist.
Gerade bei Zahnersatzleistungen wün
schen die Patienten nach der Befun
derhebung eine Erörterung über den
Umfang der Zahnersatzleistung und
der damit verbundenen Kosten und
Gebühren. Diesem Wunsche muß der
Zahnarzt nachkommen, wobei es in
seinem eigenen Interesse liegt, sowohl
den Befund, als auch die notwendigen
Zahnersatzleistungen schriftlich nie
derzulegen. Hierdurch will der Patient
eine Überlegungszeit gewinnen, dieses
Recht steht ihm zu. Er kann dann in
einem weiteren Termin erklären, ob er
die geplante, sich aus der Gebüh
renübersicht ergebende zahnärztliche
Leistung mit den entsprechenden fi
nanziellen Folgen wünscht oder nicht.
Häufig läßt der Patient, nachdem der
Befund erhoben wurde und der Zahn
arzt ihm die Gebührenübersicht über
mittelte, nichts mehr von sich hören.
Dann ist selbstverständlich der Zahn
arzt berechtigt, die Befunderhebung
und die Erstellung eines Heil und Ko
stenplanes nach der Gebührenordnung
zu berechnen und dem Patienten die
Rechnung zu übersenden. Hiergegen
wenden Patienten, die es dann wegen
der Honorarforderung zu einem Ge
richtsverfahren kommen lassen, oft
mals ein, sie hätten sich auch bei ande
ren Zahnärzten Gebührenübersichten
geben lassen, wegen der Höhe hätten
sie einem anderen Zahnarzt den Vor
zug gegeben.
Dennoch müssen die Gerichte den Pa
tienten verurteilen, da schon die Be
funderhebung eine zahnärztliche Lei
stung darstellt, die vergütungspf lichtig
ist, desgleichen die Gebührenüber
sicht, also der Heil und Kostenplan.
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Das gleiche gilt, wenn die Behandlung
begonnen wurde, also ein Behand
lungsvertrag zustande kam, der Zahn
arzt schon bestimmte zahnärztliche
Leistungen erbrachte, beabsichtigt,
weitere Behandlungen durchzuführen
und der Patient plötzlich der Praxis
fernbleibt und auch auf Erinnerungen
nicht reagiert. Dann rechnet der Zahn
arzt die bislang erbrachten zahnärztli
chen Leistungen nach der Gebühren
ordnung ab und übersendet dem Pati
enten die Rechnung.
Der Patient kann hiergegen nicht ein
wenden, die Behandlung sei insgesamt
noch nicht durchgeführt, das Still
schweigen des Patienten kann nämlich
der Zahnarzt als eine fristlose Kündi
gung des Behandlungsvertrages deuten
und muß es auch deuten, wenn der Pa
tient trotz Erinnerung nicht reagiert.
Viele Patienten haben auch heute
noch nicht das notwendige Gesund
heitsbewußtsein, um sich der gesamten
indizierten Behandlung zu unterzie
hen. Ihnen genügt es häufig, wenn sie
von Beschwerden befreit wurden. Es
gibt dann nur die Konsequenz, aus die
sem Verhalten des Patienten den
Schluß der fristlosen Kündigung zu
ziehen und ihm die Rechnung zu über
senden. Häufig wandern die Patienten
im Laufe der Behandlung zu einem an
deren Zahnarzt. Erfährt hiervon der
vorbehandelnde Zahnarzt, dann muß
er auch aus dem Arztwechsel den
Schluß ziehen, daß der Patient den Be
handlungsvertrag stillschweigend frist
los aufgekündigt hat. Von dem dem
Patienten zustehenden Recht der frist
losen Kündigung durch stillschweigen
des Verhalten wird zunehmend Ge
brauch gemacht. Das gleiche Recht
steht aber dem Zahnarzt zu, wenn er
meint, daß von seiten des Patienten
die notwendige Vertrauensgrundlage
nicht mehr gegeben ist oder aber der
Patient es an der notwendigen Mitwir
kung fehlen läßt. Zur erfolgreichen Be
handlung gehört nämlich nicht nur das
ärztliche Wirken des Zahnarztes, son
dern ebenso die gewollte Mitwirkungs
pf licht des Patienten. Versäumt ein Pa
tient mehrfach vereinbarte Termine,

dann sollte der Zahnarzt den Patien
ten in einer schriftlichen Erinnerung
mitteilen, daß er die weitere Behand
lung abbrechen wird, wenn der Patient
es an seiner ärztlichen Mitwirkungs
pf licht mangeln läßt. Dem Zahnarzt
steht dann das Recht der fristlosen
Kündigung zu mit der Folge, daß er
die erbrachten zahnärztlichen Leistun
gen in Rechnung stellt. Das gleiche
gilt, wenn im Verlaufe der Behandlung
der Patient ohne ersichtlichen Grund
ein ablehnendes Verhalten an den Tag
legt, z. B. übersteigert kritisch äußert,
sich mit den Mitarbeitern anlegt, oder
wenn er gar abfällige Äußerungen in
der Praxis vornimmt.
Hier hilft zumeist ein klärendes Ge
spräch durch den Zahnarzt nicht
mehr, die fristlose Kündigung ist not
wendig, sollte aber schriftlich knapp
und kurz ausgesprochen werden. Es
genügt hier nicht, einfach die Rech
nung zu übersenden. Vielmehr ist es
von einem Arzt oder Zahnarzt zu er
warten, daß er die fristlose Kündigung
ordnungsgemäß vollzieht, also schrift
lich und mit kurzer Begründung. Diese
Rechte hat der Zahnarzt auch im Kas
senzahnarztrecht gegenüber Kassenpa
tienten. Er ist nur verpf lichtet, der
Krankenkasse gegenüber die fristlose
Kündigung anzuzeigen, also ihr eine
Durchschrift der fristlosen Kündigung
zu übermitteln.
Bei der bisherigen Betrachtung wird
davon ausgegangen, daß der Patient in
die beabsichtigte Behandlung eingewil
ligt hat, er zuvor entsprechend über
Befund und Behandlungstherapie un
terrichtet worden war und von seiten
des Zahnarztes dem Patienten kein
Grund zu einer fristlosen Kündigung
gegeben worden war. Anders verhält es
sich nämlich, wenn der Patient den Be
handlungsvertrag fristlos kündigt, weil
er meint, daß in der Behandlungsme
thode oder aber auch in der Person
des Zahnarztes Gründe hierfür gege
ben sind.
Erfolgt nämlich eine fristlose Kündi
gung durch den Patienten aufgrund ei
nes zu beanstandenden Verhaltens des
Zahnarztes, so entfällt der Honoraran

spruch, sofern die bisher erbrachten
zahnärztlichen Leistungen für den Pa
tienten ohne Wert sind, z. B., weil der
nachbehandelnde Zahnarzt die Lei
stungen ganz oder teilweise wiederho
len muß, ein Grund zur fristlosen Kün
digung liegt stets vor, wenn der Zahn
arzt seine ärztliche Aufklärungspf licht
verabsäumt oder nicht genügend er
füllt hat. Sie ist dann in der Person des
Zahnarztes begründet, wenn er mit
dem Patienten mehrfach Termine
vereinbart und zu den vereinbarten
Terminen nicht anwesend ist, aber
auch, wenn ein Zahnarzt weit über Ge
bühr die Behandlung hinauszögern.
Auch abfällige Äußerungen, z. B. poli
tischer Natur dem Patienten gegen
über, können eine fristlose Kündigung
durch den Patienten begründen. Der
Patient wünscht eine sachgemäße ärzt
liche Leistung, nicht aber etwa eine
politische Belehrung, oder kritische
Äußerungen über Zeitfragen durch
den Zahnarzt. Schließlich ist immer
ein Grund gegeben, wenn der Zahn
arzt die ihm obliegende ärztliche Sorg
faltspf licht verletzt. Hierin liegen die
meisten Fälle einer fristlosen Kündi
gung begründet, sie haben leider allzu
häufig auch ein gerichtliches Nach
spiel.
In einem Prozeß wird dann der Patient
gegenüber den Honorarforderungen
des Zahnarztes mit seinen Schadenser
satzansprüchen aufrechnen, und oft ei
nen weitergehenden Schaden geltend
machen, nämlich die durch die fehler
hafte Behandlung entstehenden zu
sätzlichen Behandlungskosten, und
darüber hinaus ein Schmerzensgeld
begehren. Das sind die typischen Pro
zeßerscheinungen, denen man täglich
bei Gerichten begegnet. Diesem The
ma werden wir wiederbegegnen, bei
der Behandlung der Haftung und der
gerichtlichen Auseinandersetzung.

RA Walter Fibelkorn, Schwerin

Recht
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Nachrichten

ProphylaxePatienten
information
„Gesunde Zähne - ein
Leben lang“
Bundeszahnärztekammer und Kassen
zahnärztliche Bundesvereinigung ha
ben eine neue ProphylaxePatientenin
formation „Gesunde Zähne - ein Le
ben lang“ herausgegeben. In dieser
16seitigen Broschüre, die u. a. auch im
Hinblick auf den „Tag der Zahnge
sundheit“ entwickelt wurde, wird erst
mals der Prophylaxegedanke gemäß
dem Konzept „Prophylaxe - ein Le
ben lang“ umgesetzt. Dem Leser wer
den in optisch ansprechender Form
auf je einer Doppelseite die prophylak
tischen Belange der einzelnen Alters
stufen dargelegt. 
Die Broschüre im Set (19 Exemplare)
für DM 9,50 kann bestellt werden bei
der Informationsstelle der Deutschen
Zahnärzte, Universitätsstraße 71 - 73,
50931 Köln.

Der erste Schritt ins
Berufsleben
Broschüre „Schritte in das
zahnärztliche Berufsleben“ in
völlig überarbeiteter Fassung
neu erschienen
Aller Anfang ist schwer. Auch für jun
ge Zahnärzte, die sich nach abge
schlossenem Studium mit einer eige
nen Praxis niederlassen wollen. Für sie
hat der Ausschuß Zahnärztliche Be
rufsausübung der Bundeszahnärzte
kammer jetzt in einer dritten, vollstän
dig überarbeiteten Auf lage die
Broschüre „Schritte in das zahnärztli
che Berufsleben“ herausgegeben.
Zu den Aufgaben des Zahnarztes
gehört nicht nur das Behandeln. Er
muß organisieren und verwalten, ist
Einkäufer, Personalchef und Unter
nehmer zugleich. In der Regel jedoch
bereitet das zahnmedizinische Studi
um auf diese Aufgaben nicht vor. Der
„Ratgeber für junge Zahnärzte“ will
deshalb dem angehenden Praxisinha

ber bei der Klärung rechtlicher, wirt
schaftlicher, versicherungstechnischer
und organisatorischer Fragen helfen.
Fortbildung im zahnärztlichen Beruf
ist dabei ebenso ein Thema wie For
men der Berufsausübung, berufsstän
dische Organisationen oder die Aus
stattung und Organisation der Praxis.
Auch Themen wie finanzielle Absi
cherung und wirtschaftliche Aspekte

der Praxisgründung behandelt die
Broschüre ausführlich.
Die Broschüre „Schritte in das zahn
ärztliche Berufsleben“ kann per Ver
rechnungsscheck zum Selbstkosten
preis von DM 6,60 inklusive Porto bei
der Bundeszahnärztekammer, Infor
mationsstelle der Deutschen Zahnärz
te, Universitätsstraße 71 - 73, 50931
Köln bestellt werden.
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Veranstaltungen

IPSEmpress KeramikInlay (1mehrfl.)
DM158,60

zzgl. Nebenarb. (Mod., MwSt., etc.), gefertigt von
Thüringer Speziallabor.

Bitte fragen Sie auch nach unseren Preisen für GoldInlays!

Rufen Sie an und sparen Sie Geld!
ServiceNr. 0130/751929

Prager Str. 5   ·  99427 Weimar
Tel./Fax 0 36 43/50 0139

edelmetallpräzisionstechnik
polychrome keramik
aufwachstechnik
kaufunktionelle prothetik
modellgußtechnik
implantattechnik

Faszination
Implantologie
2. Deutscher ITIKongreß
„Die dentale Implantologie hat die
Zahnheilkunde revolutioniert, sie ist
faszinierend und kann eine ungeheure
Erfolgsquote aufweisen.“ So positiv
stimmte Prof. Dr. Wilfried Schilli in
seiner Einführung zum 2. Deutschen
ITIKongreß, der am 19. und 20. Sep
tember 1997 in Köln stattfand, die
Teilnehmer ein. 580 Zahnärztinnen

und Zahnärzte nutzten die zwei Kon
greßtage, um sich fortzubilden, Erfah
rungen auszutauschen und den neue
sten Stand der Wissenschaft zu disku
tieren.
Für den ersten Kongreßtag hatten
Prof. Dr. Gisbert Krekeler und Prof.
Wilfried Schilli, beide Universität Frei
burg, 10 Vorträge aus Wissenschaft
und Praxis in das Programm aufge
nommen. Von den „biologischen Prin
zipien in der Implantologie“ bis hin zu
„Komplikationen - Ursachen und Be
handlungsmöglichkeiten“ reichten die
präsentierten Themen.

Fazit der Veranstaltung: Der zweite
ITIKongreß, zu dem die Mitglieder
der deutschen ITIgruppe eingeladen
hatten, war ein Erfolg. Das gesetzte
Ziel, das breite Spektrum der Implan
tologie darzustellen und zu diskutie
ren, wurde mehr als erreicht. Der
deutschen ITIGruppe, der Kongreß
leitung und Straumann Deutschland
gelang es, ein hochqualifiziertes Fo
rum für den wichtigen Dialog zwi
schen Wissenschaft und Praxis zu bie
ten.

StraumannPresseInfo

2. Deutscher ITIKongreß Prof. Dr. Wilfried Schilli, Präsident der ITIStiftung

Chance für jungen Kollegen
Bayern/Oberpfälzer Wald; bestens eingeführte ZAPra
xis mit überdurchschnittlichen, stabilen Umsätzen;
komplett ausgestattet; 3 BHZ, OPG; hochmotiviertes,
qualifiziertes Team; auch für 2 ZÄ geeignet, mit o. ohne
Geräte; aus privaten Gründen preisgünstig zu verkau
fen.
Anfragen unter Chiffre tzb 064 an TYPEDTP, Müller
straße 9, 99510 Apolda oder Telefon 036481/23480.
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Veranstaltungen

   2. Dresdner
Parodontologiefrühling

     25. April 1998, 9.00 bis 17.00 Uhr

Ort: Komödie Dresden

Anliegen: Jährliche Vorstellung und Diskussion von
Lehrmeinungen repräsentativer Schulen zu
ausgewiesenen Inhalten der Parodontologie

Thema: „Parodontologie als Basis für die prothetische
Versorgung. Ein Behandlungskonzept der Universität

Bern.“

Referent: Prof. Dr. Dr. h. c. Nikolaus P. Lang, Direktor der
Klinik für Parodontologie und Brückenprothetik der

Universität Bern
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Viva Brasil!
...Es lebe Brasilien! Das waren meine
letzten Gedanken, als ich das Flug
zeug zur Heimkehr nach einem fünf
monatigen Aufenthalt betrat. Hinter
mir lag eine erlebnis und erfahrungs
reiche Zeit.
Mit dem Gedanken, irgendwann auch
mal im Ausland als Zahnarzt zu arbei
ten, hatte ich schon früher immer wie
der gespielt. Ich wurde in meinem Vor
haben durch die Veröffentlichung ei
nes Kollegen in den „zm“ bestärkt. Er
war schon mehrmals in Kinderheimen
im Nordosten Brasiliens zahnärztlich
tätig und hat diese Station mit Spen
denunterstützung deutscher Firmen
aufgebaut. Anfangs fehlte mir der Mut,
doch durch Kontakte mit Zahnärzten
und Studenten, die ebenfalls schon im
Ausland tätig waren, ergab sich ein ra
scher Informationsaustausch. So plan
te ich mit einer Studienkollegin ein Fa
mulatursemester.
Wir waren in einem Kloster in Olinda
untergebracht, etwa zehn Kilometer
von Recife, im Nordosten Brasiliens.
Hier kümmern sich katholische Or
densschwestern um die Kinder der
umliegenden Favellas (Slums). Es
stand ein Behandlungsstuhl mit voll
ständigem Instrumentarium für kon
servierende Behandlung und kleiner
Chirurgie zur Verfügung. Die Turbine
wurde mit Hilfe eines Kompressors
angetrieben, der während der Behand

lung auch mehrmals ansprang. Das
war anfangs ziemlich gewöhnungsbe
dürftig. Ein paar Tage später hatte
man sich daran gewöhnt, im Gegen
teil, das war wie ein brasilianisches
Rhythmusinstrument für die Behand
lung. Es gab sogar schon einen Heiß
luftsterilisator, aber noch kein Rönt
gengerät. Vielleicht war das auch gut
so, denn der Röntgenschutz könnte in
dieser Einrichtung nicht gewährleistet
werden, so daß die Gefahr größer ist
als der Nutzen. Natürlich war dann so
manche Extraktion „reine Gefühlssa
che“, aber eigentlich konnte man fast
immer auf die Röntgenbilder verzich
ten.
Bei speziellen EndoFällen oder auch
bei anderen Schwierigkeiten stand uns
eine sehr nette brasilianische Zahnärz
tin zur Seite, welche die Kinder dann
ausnahmsweise in ihrer Privatpraxis
behandelte. Diese Praxis entsprach
durchaus dem europäischen Standard.
Doch auch in unserer kleinen Station
waren alle wichtigen Behandlungsin
strumentarien vorhanden. Daran, daß
die Absauganlage fehlte, hatte man
sich schnell gewöhnt. Durch die Im
provisation wurde nahezu jede Hürde
gemeistert, was vielleicht den besonde
ren Reiz unseres Einsatzes ausmachte.
Die Kinder, die in diesem Kloster zur
Schule gehen, gehören zu den Ärm
sten der Armen. Sie wohnen bei ihren

Familien in den umliegenden Favellas.
Durch den Schulbesuch haben sie
außerdem die Möglichkeit, eine war
me Mahlzeit zu bekommen und sich
zu duschen. Etwa 200 Kinder gibt es
in dieser Einrichtung. Der Behand
lungsbedarf ist sehr groß. Auch die an
gestellten Lehrer und Erzieher hatten
großes Interesse an unserer Behand
lung. Vielleicht wird dies deutlich,

Im Ausland

Unsere Wirkungsstätte - Das Kloster „Santa Tereza“ Kofferdam „Made in Brasil“

Die Ausstattung ist spärlich - doch
Kreditkarten werden akzeptiert!
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Im Ausland

wenn man weiß, daß die medizinische
Grundversorgung einer Zahnbehand
lung für die ärmere Bevölkerung eine
Extraktion ist. Eine Amalgamfüllung
oder Endo bleibt unbezahlbar.

Es gibt einige Hilfsorganisationen, die
gegen den Notstand ankämpfen. So
auch der Verein „Rette ein Kinderle
ben e.V.“. Mit dessen Hilfe werden
zum Beispiel Patenschaften zwischen
deutschen Familien und diesen Kin
dern übernommen. Mit einem monat
lichen Beitrag des Paten von rund 60
Mark können die Kinder zur Schule
gehen, bekommen eine warme Mahl
zeit und außerdem wird von diesem
Geld notwendiges Baumaterial für die
Hütten oder Betten gekauft. Die ka
tholischen Ordensschwestern kontrol
lieren dies durch wöchentliche Haus
besuche bei den Familien in den Favel
las.

Trotz der schwierigen Umstände, in
denen die Kinder aufwachsen, war es
immer wieder beeindruckend, wie
temperamentvoll, unkompliziert und
fröhlich sie sind. Oft haben wir mit ih
nen in unserer Freizeit Volleyball ge
spielt, oder sie zeigten uns ihre Tänze.
Über ihre „Dentintas“ aus Deutsch
land waren sie ganz stolz.
Wie schon erwähnt, lebten und arbei
teten wir in dem Kloster nahe Recifes.
Die Ordensschwestern, Lehrer und
Erzieher waren sehr hilfsbereit und
nahmen uns sehr herzlich auf. Sie
sorgten ausgezeichnet für unser leibli
ches Wohl. Die Behandlung der Kin
der war unentgeltlich, dafür waren Es
sen und Unterkunft frei.
Ich war beeindruckt von der Offenheit
dieser Menschen. Bei gemeinsamen
Ausf lügen mit den Angestellten erhiel
ten wir einen tiefen Einblick in die
Kultur und konnten so auch mal hin
ter die Kulissen schauen.
Diese Famulaturstelle ist nicht nur für
Zahnmedizinstudenten der letzten kli
nischen Semester geeignet. Grund
sätzlich ist dies eine Sache für jeden
Zahnarzt, der Spaß hat, mit Kindern
zu arbeiten und neben seinem routi
nemäßigen Praxisalltag einmal für 3 –
4 Wochen interessante Erfahrungen
sammeln möchte. Die Hilfsorganisati
on ist froh über jeden Begeisterten. 
Es ist ratsam, dieses Vorhaben etwa
ein Jahr im voraus zu planen, um

genügend Zeit für günstige Flüge (ca.
1500 DM), Spendenaufträge und ähn
liches zu haben. Ungefähr fünf Mona
te vor Reiseantritt begannen wir mit
den nötigen Impfungen gegen Hepati
tis A + B, Diphtherie, Tetanus,
Wundstarrkrampf, Polio, Gelbfieber
und eine Woche vor Reiseantritt Ty
phus. MalariaProphylaxe ist nur in ei
nigen Gebieten erforderlich (Amazo
nas). Für den Geldverkehr hatten wir
einige USDollarTravellerChecks
und die VisaCard. Häufiger waren
aber MasterCard und DinersClub ge
fragt. Ein paar Portugiesischkenntnis
se sind ganz gut, aber nicht notwendig.
Durch den intensiven Kontakt mit den
Kindern lernt man die Sprache
schnell.
Was im einzelnen an Verbrauchsmate
rial benötigt wird und ob zu dem ge
wünschten Zeitpunkt die Arbeit mög
lich ist, erfahren Sie durch die zentrale
Stelle in München (siehe u. g. Adres
se). In letzter Zeit war die Nachfrage
sehr groß. Natürlich stehe ich für Fra
gen gern zur Verfügung.

Zahnärztliches Hilfsprojekt 
Brasilien e. V. 
Sekretariat Fr. Leoncelli 
Postfach 701068 
81310 München

ZÄ Christine Kind, Meiningen 
Für das leibliche Wohl ist stets ge
sorgt, hier: Speiseeisproduktion!

Ein echter Trost nach der Behandlung: Eine Tube Zahn
paste entschädigt für vieles ...

Besuch bei einer Familie in der benachbarten Favella
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Farbatlas der dentoalveolären
Chirurgie
E. Krüger
285 Seiten, 718 Farb und 254 swAbbil
dungen, DM 348,-, ISBN: 3-7785-2572-
7. Hüthig GmbH, Heidelberg 1997.
Auch bei einfachen chirurgischen Eigrif
fen kommt es in der zahnärztlichen Praxis
nicht selten zu Komplikationen und damit
zu Verzögerungen. Für die tägliche Arbeit
benötigt der Zahnarzt daher eine umfas
sende und praxisnahe Darstellung aller
wichtigen zahnärztlichchirurgischen Ein
griffe und Operationen, die ihm ein si
cheres und rationelles operatives Vorgehen
ermöglicht.
Prof. Dr. med. dent. Eberhard Krüger - ei
ner der renommiertesten Mund, Kiefer
und Gesichtschirurgen und Autor erfolg
reicher Lehrbücher - hat seine langjährige
Erfahrung jetzt in den soeben erschie
nenen aktuellen Farbatlas der dentoal
veolären Chirurgie einf ließen lassen.
In diesem reich bebilderten Operationsat
las werden Schritt für Schritt alle wichtigen
zahnärztlichchirurgischen Eingriffe und
Operationen anhand von fast 1.000 meist
farbigen anschaulichen und detailgetreuen
Zeichnungen und Operationsfotos aus
führlich dargestellt. Dadurch ist für den
operativen Eingriff jederzeit eine sichere
Orientierung gewährleistet. In prägnanten
Begleittexten wird auf die Prä und post
operative Behandlung und Prophylaxe so
wie auf mögliche Komplikationen und ihre
Therapie eingegangen. Gerade die in der
Zahnarztpraxis besonders häufig durchge
führten Eingriffe wie Wurzelspitzenresek
tionen und Oseotomie verlagerter und reti
nierter Weisheitszähne werden systema
tisch und praxisnah geschildert.
Inhaltliche Schwerpunkte:
Allgemeine Grundlagen:
- mit allgemeiner und spezieller Anamne
se. Beachtenswert ist das Anamneseblatt
speziell zum chirurgischen Befundstatus.
Lokalanästhesie:
Hier existiert eine detaillierte Liste gängi
ger Lokalanästheika und deren Erläute
rung. Ebenso werden alle Anästehesiever
fahren in Wort und Bild dargestellt. Die
Beschreibung der Komplikationen und de
ren Beherrschung ist kompakt und für den
„Notfall“ übersichtlich.
Chirurgische Grundlagen:
Gut sind die Darstellung und handling von
Instrumentarium bzw. Nahttechnik und
Wundversorgung. Selbstverständlich ent

hält dieses Kapitel auch die Schwerpunkte
der Praxishygiene. Erstmals wird in einem
Fachbuch die Ergonomie des chirurgi
schen Arbeitsplatzes datailliert erwähnt.
Wurzelspitzenresektion:
Sehr ausführlich beschäftigt sich der Farb
atlas in diesem Zusammenhang mit der
Problematik der Wurzelfüllung resp. der
Anwendung genormter Wurzelstifte.

Notfalltraining für Zahnärzte
Prophylaxe - Diagnose - Therapie
2., überarbeitete und erweiterte Auf lage
M. D. W. Lipp
192 Seiten, 106 Abbildungen, 42 Tabel
len, DM 178,-, ISBN: 3-87706-465-5.
Schlütersche GmbH & Co. KG, Hanno
ver 1997.

Für die Kolleginnen und Kollegen, die den
ersten Zyklus des IUZ der LZKTh besuch
ten, ist der Kurs mit Herrn PD Dr. Dr.
Lipp (approbierter Arzt und Zahnarzt) be
kannt und in guter Erinnerung. Die Tafeln
zur Kursanleitung betreffs des Handelns
im Falle einer Notsituation des Patienten
waren sehr begehrt (vom gleichen Verlag).
Jetzt liegt das entsprechende Fachbuch in
der 2. Auflage vor. Nicht nur wegen des
IUZKurses, sondern wegen seiner Aktua
lität und des logischen Aufbaus soll es hier
vorgestellt werden.
In der Zahnarztpraxis auftretende Notfälle
erfordern vom Zahnarzt und seinem Team
schnelle und sichere Reaktionen, um Scha
den vom Patienten abzuwenden. Kommt
es beispielsweise zum Ausfall einer oder
mehrerer Vitalfunktionen, muß ein Zahn
arzt seine Patienten, zumindest bis zum
Eintreffen des Notarztes oder des Ret

tungsdienstes, zielgerichtet und kompetent
versorgen können.
Dieses Buch gibt einen umfassenden Über
blick über erforderliche Sofortmaßnahmen
in solchen Notfallsituationen. Grundlagen
einer modernen Notfalltherapie werden
dargestellt, Handlungsschemata skizziert
und pathophysiologische Zusammenhänge
erklärt, stets an dem „Dreieck der Vital
funktionen“ Atmung - Kreislauf - Bewußt
sein orientiert. Ausführlich werden die
Wechselwirkungen zwischen zahnärztli
cher Therapie und allgemeinmedizini
schen Risikofaktoren geschildert. Doch
auch die Notfallprophylaxe, die dabei hilft,
Risikopatienten sicher zu erkennen und
richtig einzuschätzen, kommt nicht zu
kurz. Klare Handlungskonzepte machen es
auch dem Ungeübten leicht, den Notfallpa
tienten in der Praxis fachgerecht zu versor
gen.
Für die neue Auflage wurde das Buch
überarbeitet und mit aktuellen Aspekten
der Notfallmedizin erweitert. Insbesondere
im Bereich der HerzLungenWiederbele
bung hat die verstärkte Forschungstätigkeit
der letzten Jahre zur Weiterentwicklung
der Empfehlungen und der apparativen
Ausrüstung geführt. Auch neue Kapitel
zum Schock und zur verbesserten Patien
tenüberwachung durch das apparative Mo
nitoring wurden in das Buch aufgenom
men.
In Verbindung mit der Notfalltafel ist die
ses Buch sehr empfehlenswert für das Not
falltraining mit allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in der Zahnarztpraxis im
Rahmen der routinemäßigen Praxisbeleh
rungen.

G. Wolf, Suhl

Buchbesprechungen

Kälte und Klimatechnik SCHRAMM
Planung -Montage - Vertrieb - Service

Ortsstraße 1, 07407 Teichröda
Telefon (036743) 3440, Fax (03 6743)3 44 20

Im Sommer kühlen, im Winter heizen -
und das mit einem Gerät?

Machen wir Sie neugierig?

KÄLTE
KLIMA

FACHBETRIEB
Gewerbekälteanlagen - Kühlmöbel - Klimageräte - Wärmerückgewinnung - Be und Entfeuchtung  u.v.m.
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Sonstiges

Bitte beachten:
Die Geschäftsstelle der Landeszahnärztekammer
Thüringen bleibt in der Zeit vom 24. Dezember

1997 bis 2. Januar 1998 geschlossen!

Zum Titelbild:

Erfurt
Der altertümliche Stadtkern von Er
furt wird überragt von dem in Europa
einmaligen Kirchenbauensemble Ma
riendom und Severikirche.

Foto: H.G. Schröder, Erfurt

Wir trauern um

Herrn SR Dr. Herbert Hofmann
aus Berga/Elster

geboren am 21. Oktober 1914
verstorben am 6. November 1997

Landeszahnärztekammer Thüringen
Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen

In sehr günstiger Verkehrslage in Gera ca. 103 qm
Praxisräume zu vermieten. Für Praxisgründer werden
sehr günstige Konditionen geboten. Der Vermieter ist
selbst Zahnarzt in eigener Praxis in Bayern.
Zuschriften unter Chiffre tzb 062 an TYPEDTP, Müller
straße 9, 99510 Apolda.

Engagierter Zahnarzt, 29 J., promoviert, 3 J. Berufserfah
rung, der gewohnt ist gewissenhaft und selbständig zu ar
beiten, sucht jetzt oder später eine Stelle als Assistent
oder angestellter Zahnarzt in Erfurt (auch Teilzeit).
Auf Ihren Anruf unter Tel. 0361/6437525 freue ich mich.

Suche Praxisübernahme oder Sozietät in Jena oder Um
gebung.
Tel. (0172) 790 8684

Inserentenverzeichnis Seite 

DBV Winterthur Versicherungen, Wiesbaden 439 
DELAB Erfurt, Prof. Gutowski 453 
Piet Troost, Ostbevern 463 - 466 
Jungmann Papiertechnik, Dinkelscherben 481 
Rohlender Zahntechnik GmbH, Weimar 489 
R. + R. Daume Finanzdienstleistungen, Erfurt 2. US 
Kälte und Klimatechnik Schramm, Teichröda 493 
Kleinanzeigen 489, 494 

Suche Praxisvertreter(in) für die Zeit vom 1. März 98 bis
30. Juni 98 in Weimar (bevorzugt Teilzeit).
Telefon 03643/853301

Schülerinternat
An traditionsreiches Gymnasium angeschlossen, 5. Schul
jahr bis Abitur, RundumBetreuung Montag bis Freitag,
420,- DM pro Monat. Auch weiterbildende Freizeitakti
vitäten. Reizvolle Lage - Nähe Gotha.
Interessenten wenden sich bitte unter Chiffre tzb 065 an
TYPEDTP, Müllerstraße 9, 99510 Apolda.

Existenzsichere Zahnarztpraxis in Coswig/Anhalt, mit
Zulassung, umständehalber im ersten Halbjahr 1998 abzu
geben.
Zuschriften unter Chiffre tzb 063 an TYPEDTP, Müller
straße 9, 99510 Apolda.


